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Der sächsische staatsminister der Justiz und für Europa, Dr. Jürgen martens, und 
der präsident des OLg Dresden, Ulrich hagenloch, stellen sich den fragen der 
RAK sachsen. seiten 4 und 8

Im Gespräch: Justizminister und OLG-Präsident

mit dem Inhalt und Umfang des sachlichkeitsgebots anhand eines Urteils des 
Anwaltsgerichtshofes bremen befasst sich der Artikel auf seite 29 

Das Sachlichkeitsgebot und der „Kampf ums Recht“

Die Kammerversammlung traf sich in diesem Jahr am 05.03.2010 im bundesver-
waltungsgericht in Leipzig. Alle beschlüsse fi nden sie auf   seite 22

Beschlüsse der Kammerversammlung 2010

In Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie tritt am 17.05.2010 die Dienst-
leistungs-Informationspfl ichtenverordnung in Kraft. sie erweitert die Informa-
tionspfl ichten für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als Dienstleistungser-
bringer.  seite 7
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in diesen Tagen ist es wichtig, über die großen fort-
schritte bei der Realisierung des Europäischen Eini-
gungsgedankens und die bedeutung des gemein-
samen binnenmarktes zu sprechen. Die Europäische 
Union darf nicht nur auf die währungsunion reduziert 
werden, die für uns über viele Jahre nicht nur erheb-
liche vorteile gebracht hat, sondern für deren fortbe-
stand wir deutsche steuerzahler nun mittelbar auch 
im erheblichen Umfang bürgen. Längst hielt das ge-
meinschaftsrecht durch zahllose verordnungen und 
Richtlinien Einzug in sämtliche Rechtsgebiete, seit ei-
nigen Jahren auch auf den gebieten des straf- und 
strafprozessrechts sowie auf dem gebiet des familien- 
und Erbrechts. Die bedeutung des unmittelbar auf 
die Unionsbürger anwendbaren Europäischen Rechts 
unterstrich die neue Kommission mit einer eigenen 
EU-Justizkommissarin, viviane Reding. noch werden 
das Justizressort und das Innenressort allerdings zu-
sammen von einer Kommissarin geführt. Die deutsche 
Anwaltschaft fordert seit vielen Jahren, dass das prinzip 
der gewaltenteilung auch auf der Ebene der europä-
ischen Exekutive bei der Kommission abgebildet wird 
und die EU-Justizkommissarin nicht zugleich für die eu-
ropäische Innenpolitik zuständig sein sollte. Doch was 
hat dies mit uns sächsischen Anwälten zu tun?

Am 20. April 2010 veröffentlichte die Europäische Kom-
mission ihren Aktionsplan zur Innen- und Rechtspolitik 
(KOm(2010)135 endgültig). Insbesondere der Annex 
zu dem Aktionsplan, in dem sämtliche schwerpunkte 
der innen- und justizpolitischen gesetzgebung der EU, 
bis zum Jahr 2014 im Rahmen des sogenannten stock-
holmer programms, 170 verschiedene vorhaben, ent-
halten sind, gibt die marschrichtung vor und sollte alle 
europäischen Rechtsanwender interessieren. Ein groß-
teil der vorhaben wird sich in den nächsten Jahren im 
nationalen Recht niederschlagen oder als verordnung 
unmittelbar anwendbar sein. nur beispielsweise sei auf 
das seit einigen Jahren vorangetriebene projekt zur 
harmonisierung des Europäischen vertragsrechts ver-
wiesen. Zwar favorisiert die Europäische Kommission 
derzeit nur ein optionales Europäisches vertragsrecht 
für den grenzüberschreitenden handel, ich bin jedoch 
überzeugt, dass sich daraus mittel- bis langfristig ein 
einheitliches vertragsrecht der Unionsstaaten entwi-
ckeln wird. Auf einem ganz bedeutenden Teilgebiet 
des vertragsrechts, auf dem gebiet des verbraucher-
vertragsrechts, sind das Europäische parlament und die 
Kommission dabei, die vier von den mitgliedstaaten 
bereits umgesetzten verbrauchervertragsrechtlichen 
Richtlinien nicht nur in einer einheitlichen Richtlinie 
über Rechte der verbraucher zu harmonisieren, son-
dern einheitliche, in den Unionsstaaten zu berücksich-
tigende mindeststandards des verbraucherschutzes 

abzusichern (vorschlag 
für eine Richtlinie des 
Europäischen parlaments 
und des Rates über 
Rechte der verbraucher, 
KOm(2008)614 endgül-
tig). Dieser schon fast 
zwei Jahre bekannte 
Richtlinienentwurf erhält 
mit der neuen Kommissi-
on, dem Kabinett der Eu-
ropäischen Union, eine 
neue Dynamik. Die deut-
sche Anwaltschaft, immerhin die zahlenmäßig größte 
Anwaltschaft innerhalb der Europäischen Union, sollte 
sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen und versu-
chen, ihren Einfluss geltendzumachen. Es ist auch not-
wendig, sich rechtzeitig im Rahmen der anwaltlichen 
fortbildung dem Europarecht zuzuwenden. Im Jahr 
2010 bietet dazu die Rechtsanwaltskammer sachsen 
mehrere seminare an.

mit diesem heft informieren wir sie auch über eine 
weitere Auswirkung des Europäischen Rechts, die sich 
aus der Dienstleistungsrichtlinie vom Dezember 2006 
ergibt. Am 17. mai 2010 wird die Dienstleistungsin-
formationsverordnung (DL-Infov) in Kraft treten. Der 
deutsche gesetzgeber bürdet darin uns Anwälten die 
Erfüllung nicht unwesentlicher Informationspflichten 
bei der mandatsübernahme auf. näheres dazu finden 
sie in diesem heft auf seite 7. Auf der homepage der 
Kammer (www.rak-sachsen.de) finden sie eine Emp-
fehlung, wie diese verordnung künftig im Rahmen 
eines normalen Kanzleibetriebs möglichst leicht von 
uns erfüllt werden kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen sie sich nicht 
von der verordnungswut des bundes und der Lan-
desgesetzgeber frustrieren, sondern nutzen sie dies 
als chance, Ihre mandanten auf die zunehmende be-
deutung der Europäischen Rechtsetzung in wirtschaft, 
verwaltung und familie aufmerksam zu machen und 
ihre beratung zu übernehmen.

mit besten kollegialen grüßen

Ihr

Dr. martin Abend
präsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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RAK: Bereits kurz nach Ihrer Ernennung 
zum Staatsminister besuchten Sie eine 
Vorstandssitzung der RAK Sachsen und 
machten deutlich, dass die freie Advoka
tur und die Belange der Rechtsuchenden 
in Ihrer Amtsführung eine wesentliche 
Rolle spielen werden. Auf dem Neujahrs
empfang der RAK Sachsen im Januar 
2010 kündigten Sie die Verbesserung 
des elektronischen Rechtsverkehrs und 
die Einführung der elektronischen Ge
richtsakte an. Welche weiteren Ziele 
verfolgen Sie in Ihrer Amtszeit und wo 
sehen Sie besondere Berührungspunkte 
zur Rechtsanwaltschaft?

mein besuch zeigt, dass ich der Rechts-
anwaltschaft auch als Justizminister wei-
ter eng verbunden bin, zumal mir in mei-
ner neuen funktion auch die gesetzliche 
Aufsicht über die Rechtsanwaltskam-
mer sachsen und über das sächsische 
Rechtsanwaltsversorgungswerk obliegt. 
Durch meine lange praxis als Rechtsan-
walt in sachsen kenne ich die stärken, 
die sorgen und die wünsche der Rechts-
anwälte schon aus eigener Anschauung. 
Ich hoffe hier auf eine enge und gute 
Zusammenarbeit. 

Als Justizminister setze ich mich in erster 
Linie für eine möglichst gut funktionie-
rende Justiz ein. Dabei entspricht es mei-
nem liberalen grundverständnis, die Un-
abhängigkeit der Justiz nicht nur gegen 
Einflussnahmen Dritter zu schützen, son-
dern auch bei der eigenen Arbeit strikt 
zu beachten. Die angemessene Ausstat-
tung der gerichte und staatsanwalt-
schaften mit personal und sachmitteln 
ist ein wichtiges Thema. Entscheidend 
wird sein, dass trotz haushaltskonsoli-
dierung in sachsen zügiger Rechtsschutz 
in hoher Qualität gewährleistet wird. 
Dazu gehört besonders auch der Abbau 
von Altverfahren, den wir etwa bei den 
verwaltungsgerichten durch eine im ver-
gleich mit den anderen geschäftsberei-
chen hohe besetzung sicherstellen. 

besonders wichtig ist es mir auch, junge, 
hochqualifizierte Juristen, Rechtspfleger 
und geschäftsstellenbeamte einstellen 
zu können. nur so können wir den völ-
lig unausgewogenen Altersaufbau der 
sächsischen Justiz auflockern und in den 
kommenden Jahren einer „vergreisung” 
unserer gerichte und staatsanwaltschaf-
ten entgegenwirken.

Die sicherung der bürgerrechte und 
verbesserungen beim Datenschutz sind 
weitere Anliegen einer liberalen Justiz-
politik. Auf der bundesebene will ich 
mich z.b. dafür einsetzen, das vertrau-
ensverhältnis zwischen Anwalt und 
mandant wieder zu stärken. Die bun-
desjustizministerin hat einen Entwurf zur 
Änderung von § 160a stpO vorgelegt, 
den ich ausdrücklich unterstütze. Durch 
die gesetzesänderung sollen strafvertei-
diger und sonstige Anwälte wieder den 
gleichen schutz vor Ermittlungsmaßnah-
men haben.

Die sicherheit an den gerichten hat 
mich bereits ganz am Anfang meiner 
Amtszeit beschäftigt. wir haben die si-
cherheitslage analysiert und mögliche 
personelle, technische und bauliche ver-
besserungen vorgenommen. Das Ziel 
unseres Konzepts ist die Erhöhung des 
generellen sicherheitsstandards in allen 
Justizstandorten. Ich kann und will die 
Justizgebäude aber nicht zu festungen 
ausbauen und sie damit praktisch von 
der Öffentlichkeit abschotten. 

Im Gespräch: Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

Der geborene münchner, der ab dem 
zehnten Lebensjahr im schwarzwald 
aufwuchs, nahm 1981 nach Abitur und 
Zivildienst ein studium der Rechtswis-
senschaften in freiburg auf und legte 
dort 1986 sein erstes staatsexamen ab. 
nach dem 2. staatsexamen 1990 erhielt 
Dr. martens in Lörrach die Zulassung als 
Rechtsanwalt. 
noch in diesem Jahr verlegte er seinen 
Lebensmittelpunkt nach sachsen und 
begründete hier seinen beruflichen und 
familiären Lebensweg. Dr. martens lebt 
mit seiner familie in meerane. seit 1991 
ist er verheiratet, seine beiden söhne, ge-
boren 1994 und 1996, wachsen in mee-
rane auf. bereits zu DDR-Zeiten hatte er 
über die städtepartnerschaft zwischen 
Lörrach und meerane Kontakte zu seiner jetzigen heimat-
stadt geknüpft. Im september 1990 beantragte er dort, noch 
nach dem Rechtsanwaltsgesetz der DDR, die Zulassung als 
Rechtsanwalt. seither war er als selbständiger Rechtsanwalt 
in einer überörtlichen sozietät mit schwerpunkten im wirt-
schaftsrecht sowie bei der beratung und vertretung öffent-
licher Körperschaften tätig. Im Jahr 2000 wurde Dr. martens 
an der Universität freiburg zum Dr. jur. promoviert. seine 
Doktorarbeit schrieb er bei dem nestor des deutschen wirt-

schaftstrafrechts, prof. Dr. Klaus Tiede-
mann, zum Thema „subventionsbetrug 
zum nachteil der Europäischen gemein-
schaften“.  seine politische Laufbahn be-
gann Dr. martens 1976 mit dem Eintritt in 
die fDp und in die Deutschen Jungdemo-
kraten. von 1983 an war er mitglied der 
Jungen  Liberalen und dort unter ande-
rem im erweiterten bundesvorstand und 
im Landesvorstand der fDp baden-württ-
emberg engagiert. seit 2001 ist Dr. mar-
tens bei der fDp sachsen vor allem für 
die programmarbeit verantwortlich und 
führte vor den Landtagswahlen 2004 
und 2009 die programmkommission der 
partei. seit 2003 ist Dr. martens mitglied 
im Landesvorstand der fDp sachsen, seit 
2006 auch Kreisvorsitzender der fDp 

chemnitzer Land und seit 2007 stellvertretender Landesvor-
sitzender. Er ist zudem seit 2005 gründungsvorsitzender der 
vereinigung Liberaler Juristen im freistaat. seit dem wieder-
einzug der fDp in den sächsischen Landtag im Jahr 2004 
gehört Dr. martens der fDp-fraktion an. In der vierten Legis-
laturperiode war er u.a. deren innen- und rechtspolitischer 
sprecher und mitglied im Innenausschuss, dem Ausschuss 
für verfassung, Rechts- und Europaangelegenheiten sowie 
dem 2. Untersuchungsausschuss.

Dr. Jürgen Marten
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mein haus ist seit der wahl auch für 
das projekt staatsmodernisierung fe-
derführend zuständig. sachsen hat sich 
immerhin früher und umfassender auf 
geänderte Rahmenbedingungen ein-
gestellt als andere bundesländer. Der 
prozess der staatsmodernisierung geht 
aber weiter und muss dazu führen, dass 
sich der staat noch mehr auf seine Kern-
aufgaben konzentriert und freiräume 
für Eigeninitiative und Eigenverantwor-
tung seiner bürger und Unternehmen 
schafft. Ein wichtiges Instrument der 
staatsmodernisierung wird der bereich 
der Informationstechnik (IT) sein. Um die 
möglichkeiten der IT für die staatsmo-
dernisierung voll zu nutzen, haben wir 
die IT jetzt in der politischen steuerung 
der staatsverwaltung verankert. wich-
tige grundsatzentscheidungen werden 
im Lenkungsausschuss für IT und E-
government durch die staatssekretäre 
der staatsverwaltung unter vorsitz des 
staatssekretärs des Justizministeriums 
getroffen. staatsekretär Dr. bernhardt 
wird auch die funktion eines beauf-
tragten für Informationstechnologie des 
freistaates sachsen (chief Information 
Officer - cIO) für die staatsverwaltung 
wahrnehmen. Unter der führung des 
sächsischen staatsministeriums der Jus-
tiz und für Europa werden den Zielstel-
lungen der staatsverwaltung entspre-
chende strategische vorgaben für IT und 
E-government erarbeitet. Einfache und 
moderne verwaltungsstrukturen liegen 
nach meiner Überzeugung auch im Inte-
resse der Rechtsanwaltschaft, weil sach-
sen nur so auf Dauer wirtschaftlich be-
stehen kann und damit ein interessanter 
Ansiedlungsstandort bleibt.

Im bereich der Europapolitik steht na-
türlich die künftige Teilhabe sachsens 
an den förderprogrammen der EU ganz 
oben auf der Agenda. Aber auch Jus-
tizpolitik wird in brüssel gemacht. Die 
fortschreitende Europäische Integrati-
on zusammen mit den nun möglichen 
mehrheitsentscheidungen der mitglied-
staaten dürfen nicht dazu führen, dass 
das deutsche Rechtssystem mit system-
fremden Regelungen überfrachtet wird, 
deren europäischer mehrwert fraglich 
ist. In meiner Amtszeit werde ich mich 
dafür einsetzen, dass bei der Umsetzung 
des stockholmer programms die belan-
ge der sächsischen bürger berücksichtigt 
werden. wir brauchen ein den hiesigen 
verhältnissen angepasstes Recht; ein 
Recht, mit dem die bürger vertraut sind 
und mit dem sie klarkommen. Ich werde 

mich daneben auch für die steigerung 
der Europafähigkeit der sächsischen Jus-
tiz einsetzen.

RAK: Der Bundesrat hat die unverän
derten Gesetzesentwürfe der letzten Le
gislaturperiode zur Reform des Prozess
kostenhilferechts und der Beratungshil
fe wieder in die Bundesgesetzgebung 
eingebracht. Die RAK Sachsen und die 
BRAK hatten sich in den Vorjahren kri
tisch geäußert. Es muss nach wie vor 
sichergestellt werden, dass der Zugang 
zum Recht für jedermann eröffnet ist. 
Welche Positionen vertreten Sie zu den 
beiden Reformvorhaben?

Die bürger haben einen Anspruch auf 
Rechtsgewährleistung – unabhängig von 
vermögen und Einkommen. Die schwie-
rige frage dabei ist jedoch das Zahlungs-
volumen für diese Ansprüche.

Die Ausgaben in sachsen für Entschädi-
gungen an im Rahmen der bewilligung 
von prozesskostenhilfe beigeordnete 
Rechtsanwälte betrugen im Jahr 1998 
14,5 mio. EUR, im Jahr 2009 schon 21,2 
mio. EUR. Die Kosten der beratungshilfe 
sind von 1,6 mio. EUR im Jahr 2000 auf 
4,7 mio. EUR im Jahr 2009 gestiegen. 
wenn man sich diese Kostenentwick-
lung anschaut ist klar, dass die Ausga-
ben auf dasjenige zurückgeführt werden 
müssen, was verfassungsrechtlich ge-
boten ist. hier müssen wir zu vernünf-
tigen Lösungen kommen. Auch andere 
vorschläge in den gesetzentwürfen, 
die der missbrauchsverhinderung und 
der stärkung der Eigenbeteiligung die-
nen, unterstütze ich, um die geringer 
werdenden öffentlichen mittel den tat-
sächlich bedürftigen zukommen lassen 
zu können.

Allerdings gibt es auch Teile in den ge-
setzentwürfen, denen ich skeptisch 
gegenüberstehe. Dies betrifft beispiels-
weise die in beiden Entwürfen für die 
gerichte vorgesehene möglichkeit, Kon-
tostammdaten der Antragsteller abzufra-
gen, die Aufhebung der Ratenobergren-
ze bei der bewilligung von prozesskos-
tenhilfe oder auch das Erinnerungsrecht 
der staatskasse gegen stattgebende Ent-
scheidungen bei der beratungshilfe.

Zum prozesskostenhilfebegrenzungsge-
setz hat sich sachsen übrigens diesmal 
im bundesrat enthalten. wie wir zum 
beratungshilfeänderungsgesetz abstim-
men, wird unter anderem auch von dem 

schicksal vorgeschlagener Änderungen 
im Rechtsausschuss des bundesrates 
abhängen. Als miteinbringer treten wir 
aber diesmal – anders als in der letzten 
Legislatur – nicht mehr auf. 

RAK: Die Entwicklung der Beratungshil
fe beunruhigt viele sächsischen Kollegin
nen und Kollegen. Anfragen und Mittei
lungen der Kollegen gaben der RAK den 
Eindruck, dass Rechtssuchenden in den 
Rechtsantragsstellen der Amtsgerichte 
zunächst an Schuldnerberatungsstel
len, zur Beratung bei Behörden – selbst 
wenn diese den Bescheid erlassen ha
ben, gegen den sich der Rechtssuchen
de wenden will – verwiesen oder einfach 
nur „abgewimmelt“ werden. Wird Bera
tungshilfe doch gewährt, werden den 
Kolleginnen und Kollegen unverhältnis
mäßige Nachweispflichten für die er
brachte Tätigkeit auferlegt, eine anwalt
liche Versicherung soll nicht ausreichend 
sein. Zudem fassen Amtsgerichte bei der 
Festsetzung der Beratungshilfevergü
tung mehrere Angelegenheiten zu einer 
zusammen. Die Geschäftsstatistik des 
OLG Dresden für das Geschäftsjahr 2009 
ist zu entnehmen, dass die Ausgaben für 
Beratungshilfe um ca. 10 % gesunken 
sind. Versucht die Justizverwaltung hier 
zu Lasten Bedürftiger Kosten zu sparen?

nein, die Rechtspfleger sind allein an die 
vorgaben des geltenden beratungshilfe-
gesetzes gebunden. sie entscheiden hier 
– wie Richter – in sachlicher Unabhän-
gigkeit. weisungen und vorgaben der 
Justizverwaltung sind daher gar nicht 
möglich. 

Die Arbeitsgruppe der Landesjustizmi-
nisterien hat die gerichte bei der Er-
stellung des gesetzentwurfs vielfach 
beteiligt. Dabei ist möglicherweise das 
bewusstsein gewachsen, dass nicht je-
der Antrag auch begründet ist und dass 
schon das geltende beratungshilferecht 
die beratung auf staatskosten nur als 
letztes mittel vorsieht. Aus anderen Län-
dern ist mir beispielsweise berichtet wor-
den, dass es dort – vor der befassung der 
Arbeitsgruppe - sogar gerichte gab, bei 
denen 100 % der Anträge Erfolg hatten. 
Dabei sieht § 1 Abs. 1 nr. 2 beratungs-
hilfegesetz ausdrücklich vor, dass bera-
tungshilfe nur gewährt werden kann, 
wenn nicht andere möglichkeiten für 
eine hilfe zur verfügung stehen, deren 
Inanspruchnahme dem Rechtsuchenden 
zuzumuten ist. Der Rückgang der Ausga-
ben für beratungshilfe im Jahr 2008 von 
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5,3 mio. EUR auf 4,7 mio. EUR im Jahr 
2009 könnte zum Teil hierauf zurückzu-
führen sein. Aber wir liegen immer noch 
weit über den Ausgaben von 1,6 mio. 
EUR im Jahr 2000.

RAK: Seit Juni 2009 führen das Justizmi
nisterium und die RAK Sachsen gemein
sam das Pilotprojekt anwaltliche Bera
tungsstellen durch. Bislang fanden über 
1.100 Beratungen an sieben Standorten 
statt. Aus Sicht der RAK sind die Akzep
tanz und Durchführung ein Erfolg, den 
wir gern nach dem Ende der Pilotphase 
fortsetzen möchten. Wie sehen Sie die 
Zukunft der anwaltlichen Beratungsstel
len? 

Ich bin sehr froh, dass dieses pilotprojekt 
in sachsen durchgeführt wird. Es ist auch 
mir ein wichtiges Anliegen, das Recht in 
die fläche zu bringen. so können wir die 
schwellenangst bedürftiger bürger vor 
dem gang zum Anwalt abbauen und 
Rechtsberatung an zentraler öffentlicher 
stelle in Orten anbieten, wo die Justiz 
kein gericht mehr unterhält. 

Das pilotprojekt ist sehr gut angelaufen. 
Die Zusammenarbeit zwischen örtlichen 
gerichten und Rathäusern, dem minis-
terium und der Rechtsanwaltskammer 
funktioniert hervorragend. Die Zufrie-
denheit der bürger, die das Angebot der 
beratungsstelle angenommen haben, ist 
hoch. Allerdings zeigt sich nun nach ei-
nigen monaten, dass die zunächst sehr 
hohen besucherzahlen auch wieder 
abgenommen haben. wir müssen die-
se Entwicklung in den nächsten mona-
ten genau beobachten. wir wollen das 
zunächst bis zum 31. Dezember 2010 
angelegte pilotprojekt darüber hinaus 
dann fortführen bzw. ausbauen, wenn 
auch ein entsprechender bedarf bei den 
Rechtssuchenden feststellbar ist.

RAK: Nochmals das Thema Sparen: 
Nach den Ankündigungen des Finanz
ministers wird auch den Justizhaushalt 
ein verschärfter Sparzwang treffen. Wo 
sehen Sie in der Justizverwaltung „intel
ligente Einsparpotentiale“, ohne dass die 
Qualität und Verfahrensdauern leiden?

In der Tat kann sich die Justiz des frei-
staates sachsen den folgen des für das 
laufende und die kommenden haus-
haltsjahre zu erwartenden Rückgangs 
der staatlichen Einnahmen nicht ent-
ziehen. Die gerichtlichen und staats-
anwaltlichen verfahren sind durch Ein-

sparvorgaben des finanzministers nicht 
unmittelbar berührt, weil die in den 
einschlägigen verfahrensordnungen vor-
gesehenen Auslagen verpflichtend sind. 
Aber natürlich besteht die gefahr, dass 
fehlende mittel die Qualität und die Dau-
er der verfahren beinträchtigen können. 
Um diese gefahr zu bannen, müssen die 
verbleibenden haushaltsmittel noch effi-
zienter eingesetzt werden.
 Eine möglichkeit, sich „intelligente Ein-
sparpotentiale“ zu erschließen, sehe ich 
vor allem in der verstärkten nutzung 
der technischen Ausstattung der bü-
roarbeitsplätze, die in der sächsischen 
Justiz mittlerweile flächendeckend und 
auf allen Arbeitsebenen vorhanden ist. 
Insoweit ist etwa der elektronische Zu-
griff auf alle bedeutenden vorschriften 
des bundes- und Landesrechts sowie auf 
die juristischen Datenbanken „juris“ und 
„beck-online“ zu nennen. Die Justiz wird 
also moderner und spart dabei.

freilich kommt die Justizverwaltung 
daneben nicht umhin, auch wieder die 
„zeitlosen“ Instrumente des sparens zu 
bemühen, die ich für nicht minder intelli-
gent halte. so sind alle Dienststellen, die 
den haushaltsplan meines geschäfts-
bereichs bewirtschaften, im Zuge der 
mittelzuweisung für das laufende haus-
haltsjahr ausdrücklich gebeten worden, 
auf die beschaffung von waren und 
Dienstleistungen, die für den geschäfts-
betrieb zwar nützlich, aber eben nicht 
notwendig sind, zu verzichten. Ich setze 
damit ganz bewusst auch auf das ver-
antwortungsbewusstsein der gerichts-
vorstände und behördenleiter und ihrer 
mitarbeiter.

RAK: Zur Schließung der JVA Chemnitz
Kaßberg: Die RAK Sachsen spricht sich 
für die Sanierung und den Erhalt der Jus
tizvollzugsanstalt (JVA) ChemnitzKaß
berg aus. Die komplette Schließung der 
JVA lehnt die RAK Sachsen dagegen ab. 
Zudem war der Standort ein Argument 
für den Ausbau des Justizzentrums in 
Chemnitz. Wie soll zukünftig die heimat
nahe und ausreichende Unterbringung 
von Untersuchungshäftlingen und Straf
gefangenen in Westsachsen gewährleis
tet werden? Gibt es Pläne für einen Neu 
oder Ausbau? Gibt es die Möglichkeit, 
zumindest die Untersuchungshäftlinge 
in anderen Chemnitzer JVAGebäuden 
unterzubringen?

Zur schließung der JvA chemnitz-
Kaßberg besteht keine Alternative. Die 

hafthäuser A bis c sind bereits Ende 
februar 2010 aus brandschutzgründen 
frei gezogen worden. Die wirtschaft-
lichkeitsprüfung hinsichtlich einer sa-
nierung der JvA chemnitz-Kaßberg hat 
ergeben, dass diese mit 3,1 mio. € für die 
dringlichsten brandschutz- und Instand-
setzungsmaßnahmen und mit 25 – 30 
mio. € für die vollständige sanierung der 
Liegenschaft einen unverhältnismäßigen 
mitteleinsatz erfordern würde. Außer-
dem würde selbst dieser hohe mitte-
leinsatz nicht zu einer JvA führen, die 
modernen Anforderungen entspricht, 
weil keine möglichkeit besteht, zusätz-
liche Arbeits- und freizeitmöglichkeiten 
für die gefangenen durch die Errichtung 
von Arbeits- und sporthallen zu schaf-
fen. Die Anstalt wäre außerdem nach 
einer sanierung mit dann nur noch 146 
haftplätzen zu klein, um sie dauerhaft 
wirtschaftlich zu betreiben. 

Durch die schließung der JvA chemnitz-
Kaßberg verschärft sich die ohnehin 
schon unbefriedigende situation hin-
sichtlich der haftplätze für männliche 
gefangene in westsachsen. Eine heimat-
nahe Unterbringung – auch westsächsi-
scher – gefangener ist unverzichtbar, 
weil das verfassungsrechtlich garantierte 
Resozialisierungsgebot diese erfordert 
und sicherheitsgründe sie verlangen. 
Dauerhaft besteht ein haftplatzbedarf 
von etwa 500 plätzen für männliche Un-
tersuchungsgefangene und die vollstre-
ckung kurzer freiheitsstrafen im west-
sächsischen Raum. wir unternehmen 
jetzt große Anstrengungen, diese haft-
plätze vorzugsweise in einem gemeinsa-
men projekt mit dem freistaat Thüringen 
oder alternativ auch allein für westsach-
sen zur verfügung zu stellen. Ein solcher 
neubau ist gegenstand der gegenwärtig 
stattfindenden verhandlungen für den 
Doppelhaushalt 2011/2012. 

RAK: Sehr geehrter Herr Staatsminis
ter, Sie treten für die Vereinfachung des 
Verwaltungsverfahrens ein. Der Bun
desgesetzgeber führte zum 01.09.2009 
die Anwendung des Verwaltungsverfah
rensrechts auch für das Berufsrecht der 
Rechtsanwälte und Notare ein. Auch die 
RAK Sachsen ist für eine Verschlankung 
der Verwaltung. Wir begrüßen daher, 
dass Sie die Freiheit, die der Gesetzgeber 
den Bundesländern ließ, nutzen wollen, 
um das Widerspruchsverfahren gem. 
§ 68 VwGO abzuschaffen. Das Wider
spruchsverfahren verteuert und verlän
gert den Verfahrensgang bei der RAK. 
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Diese Mehraufwendungen sind von den 
Kammermitgliedern zu zahlen, da die 
Ausgaben der RAK komplett von ihren 
Mitgliedern und nicht vom sächsischen 
Steuerzahler getragen werden. Die Ab
schaffung bedarf nur eines einfachen 
Gesetzgebungsverfahrens. Wann kann 
mit der Einbringung in den Landtag ge
rechnet werden?

Der gesetzentwurf ist bereits erstellt 
und wird derzeit vom normprüfungsaus-

schuss geprüft. Anschließend wird nach 
einem entsprechenden Kabinettsbe-
schluss die förmliche Anhörung der vom 
gesetzentwurf betroffenen erfolgen. Ich 
gehe davon aus, dass wir den gesetzent-
wurf noch vor der sommerpause beim 
sächsischen Landtag einbringen können. 

RAK: Zum Abschluss gestatten Sie bitte 
eine persönliche Frage: Sie sind nach wie 
vor Mitglied der RAK Sachsen und un
terliegen gem. § 47 Abs. 1 BRAO einem 

Berufsausübungsverbot. Vermissen Sie 
manchmal die Arbeit als Rechtsanwalt?

Ja, natürlich! Die Tätigkeit als Rechtsan-
walt bietet ein großes maß an selbstbe-
stimmtheit, die mir in meiner jetzigen 
Tätigkeit – so wichtig und interessant sie 
ist – manchmal fehlt.
 
Herr Staatsminister  vielen Dank für das 
Gespräch!

In Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie hat der bundesgesetzgeber die 
DL-Infov vom 12.03.2010 (bgbl. I. seite 
267) erlassen. sie tritt am 17.05.2010 in 
Kraft. Die Rechtsanwaltskammern und 
die bRAK haben ein Informationsblatt 
über den Inhalt unf Umfang der pflichten 
erarbeitet, welches sie auf der home-
page (www.rak-sachsen.de) finden. 

Die verordnung fordert von Rechtsan-
wälte im Rahmen ihrer Dienstleistung 
folgende Informationen vorzuhalten:

1. den namen,

2. die Anschrift und Kontaktdaten,

3.  falls vorhanden die Angabe des Regi-
stergerichts und der Registernummer,

4.  name und Anschrift der zuständigen 
behörde oder der einheitlichen stelle, 

5.  falls vorhanden die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer,

6.  die gesetzliche berufsbezeichnung, 
den staat, in dem sie verliehen wurde 
und den namen der Rechtsanwalts-
kammer, 

7.  die allgemeinen geschäftsbedin-
gungen, 

8.  gegebenenfalls verwendete vertrags-
klauseln über das auf den vertrag 
anwendbare Recht oder über den ge-
richtsstand,

9.  gegebenenfalls bestehende garan-
tien, die über die gesetzlichen ge-
währleistungsrechte hinausgehen, 

10.  die wesentlichen merkmale der 
Dienstleistung, soweit sich diese 
nicht bereits aus dem Zusammen-
hang ergeben,

11.  die Angaben zur berufshaftpflicht-
versicherung.

Die Informationen sind wahlweise

1.  dem Dienstleistungsempfänger von 
sich aus mitzuteilen,

2.  am Ort der Leistungserbringung oder 
des vertragschlusses so vorzuhalten, 
dass sie dem Dienstleistungsempfän-
ger leicht zugänglich sind,

3.  dem Dienstleistungsempfänger über 
eine von ihm angegebene Adresse 
elektronisch leicht zugänglich zu ma-
chen oder

4.  in alle von ihm dem Dienstleistungs-
empfänger zur verfügung gestellten 
ausführlichen Informationsunterlagen 
über die angebotene Dienstleistung 
aufzunehmen.

bitte teilen sie uns Ihre Erfahrungen mit 
der Anwendung der DL-Infov mit.

Neues aus Europa: Neue Informationspflichten aufgrund der 
Dienstleistungs-Informationspflichtenverordnung (DL-InfoV)

Schließung der JVA Chemnitz-Kaßberg

Die bisher für den vollzug an männlichen 
gefangenen sowie für männliche Un-
tersuchungsgefangene zuständige Teil-
anstalt Kaßberg der JvA chemnitz wird 
ausweislich einer verwaltungsvorschrift 
des sächsischen staatsministeriums der 
Justiz und für Europa des freistaates 
sachsen (vwv-vollstreckungsplan) vom 
09.02.2010 geschlossen und voraussicht-
lich bis sommer dieses Jahres vollständig 
geräumt. begründet wurde dies mit er-
heblichen brandschutzmängeln der im 
19. Jahrhundert errichteten haftanstalt. 

Die sächsische Rechtsanwaltskammer 
hatte durch schreiben ihres präsidenten 
Dr. Abend vom 03.02.2010 zunächst 
verständnis für die vorläufige schließung 
als Ad-hoc-maßnahme zur gewährleis-
tung der sicherheit der gefangenen 
wie auch der bediensteten geäußert, 
indessen darauf hingewiesen, dass eine 
solche schließung von nur vorläufiger 
natur sein könne, der standort chem-
nitz-Kaßberg in jedem fall zu erhalten 
sei, weil der nicht nur räumlich große 
Landgerichtsbezirk chemnitz mit seinen 

angeschlossenen Amtsgerichten einer 
JvA bedürfe, um erhebliche nachteile 
für die gefangenen, aber auch für die 
Organe der Rechtspflege zu vermeiden. 
Dabei war auf den Anspruch der gefan-
genen auf heimatnahe Inhaftierung un-
ter berücksichtigung familiärer bindun-
gen ebenso hingewiesen worden wie 
auf die Tatsache, dass eine erfolgreiche 
Resozialisierung wesentlich erleichtert 
werde, wenn der gefangene durch re-
gelmäßige besuche seiner Angehörigen 
wie auch andere vollzugslockerungen an 
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Im Gespräch: Der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden

RAK: Herr Präsident, am 10.03.2010 ver
öffentlichten Sie die Geschäftsstatistik 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit für das 
Jahr 2009, hierunter auch die Zahlen für 
die Verfahrensdauer. Sind Sie zufrieden?

Die Zahlen belegen, dass sich die verfah-
rensdauer der ordentlichen gerichtsbar-
keit in sachsen positiv darstellt. Im ver-
gleich mit den anderen bundesländern 
liegt sachsen auf einem der vorderen 
plätze. Die Dauer des zivilrechtlichen be-
rufungsverfahrens verkürzte sich von 5,9 
monaten in 2008 auf 5,8 monate.  Die 
verfahrensdauer am OLg in familiensa-
chen blieb mit 4,5 monaten gegenüber 
2008 unverändert. Ein Revisionsver-
fahren im strafrecht dauert beim OLg 
durchschnittlich 1,4 monate, ein Rechts-
beschwerdeverfahren in bußgeldsachen 
0,6 monate. 

Zur Anzahl der verfahren: beim OLg 
Dresden gingen im Jahr 2009 insgesamt 
2097 berufungen in Zivilsachen ein, das 
sind rund 3 % weniger als im vorjahr. 
In familiensachen dagegen gingen 814 
berufungen und beschwerden ein, ca. 
1,5  % mehr als 2008. Die strafsenate 
hatten 2009 über insgesamt 345 Re-
visionen, ca. 3 % weniger als 2008, zu 
entscheiden. Die Zahl der bußgeldsa-
chen ging deutlich (knapp 19 %) zurück.  

Letzteres kann dieses Jahr schon wieder 
ganz anders aussehen. Die Zahl der buß-
geldsachen schwankt regelmäßig sehr. 
Auch bei den Amtsgerichten stieg die 
Zahl der familienrechtlichen verfahren 
um ca. 7  %. Ob dies auf die Änderun-
gen durch das famfg zurückzuführen 
ist, kann ich derzeit nicht einschätzen.  
bislang sind keine organisatorischen Än-
derungen geplant, aber ich werde die 
weitere Entwicklung beobachten.

(hinweis: Die vollständige geschäftssta-
tistik des OLg Dresden für die ordent-
liche gerichtsbarkeit 2009 kann unter 
www.justiz.sachsen.de/olg abgefragt 
werden.)

RAK: Die sächsische Staatsregierung 
hat einschneidende Sparmaßnahmen 
auch für den Bereich der Justiz angekün
digt. Die Beratungen und Verhandlun
gen zum Staatshaushalt im Sächsischen 
Landtag stehen bevor. Kann in der Justiz 
noch ohne Beeinträchtigung der Qualität 
und Quantität gespart werden?

Ich gehe davon aus, dass der sächsische 
Justizminister in  den anstehenden ver-
handlungen die belange der sächsischen 
Justiz engagiert vertritt. noch sind mir 
keine konkreten Zahlen zu den geplan-
ten Einsparungen bekannt. Aufgrund 

der Ankündigungen aus der presse habe 
ich jedoch schon sorge, dass die erreich-
te Qualität der Rechtsprechung  und 
Kürze der verfahrensdauer beibehalten 
werden kann.

mit der personellen Ausstattung der 
ordentlichen gerichte bin ich ganz zu-
frieden. nur die Zahl der  Rechtspfleger 
halte ich für zu gering.  Das geänderte 
sicherheitskonzept für die sächsischen 
gerichte bringt auch einen gestiegenen 
bedarf an qualifiziertem sicherheitsper-
sonal. 

Einsparungen und Effizienzgewinne 
konnten und können die gerichte durch 
eine bessere Organisation der internen 
Abläufe und dem Einsatz von Informa-
tionstechnologie erreichen. sehr viel 
potenzial, um die angekündigten Einspa-
rungen zu erreichen, sehe ich allerdings 
nicht mehr. Das heißt nicht, dass wir un-
sere binnenorganisation nicht regelmä-
ßig in dieser hinsicht prüfen.

Ernste sorgen bereitet mir jedoch die 
finanzierung von sachmitteln für die 
Arbeit der gerichte. mit den Kürzungen 
aus der vergangenheit  ist die schmerz-
grenze erreicht.  bislang konnte erfolg-
reich verhindert werden, dass diese Ent-
wicklung auch von außen sichtbar war. 

ein positives privates Umfeld in freiheit 
herangeführt werden kann.

Dennoch hat das sächsische staatsmi-
nisterium der Justiz und für Europa – s. 
o. – die vollständige und endgültige 
schließung verfügt, so dass sich die fra-
ge stellt: wie geht es weiter? 

In der Diskussion sind derzeit zwei vari-
anten. Die erste sieht vor, zusammen mit 
dem freistaat Thüringen eine zentrale 
haftanstalt für männliche straf- und Un-
tersuchungsgefangene zu errichten, die 
den gesamten westsächsischen und ost-
thüringischen Raum abdecken soll. hier-
bei würde es sich um einen neubau auf 
der grünen wiese handeln. Die dafür not-
wendigen Investitionen liegen nach Aus-
kunft des ministeriums unter denen, die 
für eine sachgerechte sanierung der JvA 
chemnitz-Kaßberg erforderlich wären. 

Unklar ist dabei indessen, inwieweit in 
diese Kostenanalyse auch Kosten ein-
bezogen wurden, die durch zusätzliche 
fahrt- und Transportkosten von verteidi-
gern und gefangenen entstehen. Eben-
falls ist zu berücksichtigen, dass auch 
eine leergezogene JvA nicht unerhebli-
che Erhaltungs- und sicherungskosten 
erfordern dürfte. 

Die zweite variante, die offensichtlich 
vom sächsischen staatsministerium für 
finanzen favorisiert wird, besteht darin, 
keine neue JvA zu errichten, sondern die 
bestehende JvA Torgau zu erweitern, 
was nach dortiger Auffassung aufgrund 
der auch vor Justizvollzugsanstalten 
nicht halt machenden demographischen 
Entwicklung kapazitätsmäßig ausreichen 
soll. 

Aus den vorgenannten gründen hat 
sich die RAK sachsen für  die zweite 

variante  eingesetzt. mit schreiben vom 
19.03.2010 wandten wir uns daher an 
die parlamentarier aus Landtag und bun-
destag aus dem Raum südwestsachsen 
sowie an die mitglieder des verfassungs-, 
Recht- und Europaausschusses des säch-
sischen Landtages , um zumindest den 
standort chemnitz als Untersuchungs-
haftanstalt zu erhalten. Dies müßte in 
dem bisher dafür vorgesehenen Trakt 
(sog. D-haus), der bereits umfassend 
modernisiert wurde, möglich sein. 

Dr. Axel Schweppe
Mitglied des Vor
stands der RAK 
Sachsen,
Fachanwalt für  
Strafrecht
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Ich sehe keine möglichkeiten, den gürtel 
noch enger zu schnallen. Die Ausgaben 
für sachmittel sind rechtlich zwingend 
vorgegeben und können von den ge-
richten wenig oder gar nicht beeinflusst 
werden.

RAK: Sehr geehrter Herr Präsident, Sie 
sagten, dass Sie mit der Anzahl der Rich
terstellen ganz zufrieden sind. Allerdings 
wird immer wieder die Personalstruktur 
bei den sächsischen Gerichten diskutiert 
und kritisiert. Wird sich die Einstellungs
politik der Justiz aus den  90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts zu einer schwe
ren Hypothek entwickeln?

In der Tat stellt die personalbinnenstruk-
tur der sächsischen gerichte ein problem 
dar. Ich befürchte, dass sich die inhomo-
gene Altersstruktur bei den Richtern und 
Rechtspflegern in den nächsten Jahren 
nicht ändern wird. Der schnelle Aufbau 
der Justiz Anfang der 90er Jahre war 
unbestritten notwendig, um die Rechts-
pflege zu gewährleisten und deren still-
stand zu verhindern.  Es wurden über-
proportional viele, relativ junge Leute 
eingestellt, so dass auf Jahre hinaus die 
normale fluktuation einer gewachsenen 
personalstruktur nicht erreicht wurde 
und wird. 

Die überschäumende begeisterung der 
nachwendejahre hat sich gelegt. wo 
zunächst das bewusstsein, an gravie-
renden gesellschaftliche und rechtlichen 
veränderungen  mitwirken zu können, 
zu einem hohen Einsatz an Arbeitszeit 
geführt hat, nähern sich die Arbeitszei-
ten wie auch der Krankenstand norma-
len statistischen Zahlen an. Dies halte 
ich auch für eine ganz normale Ent-
wicklung, da  im Laufe eines berufsle-
bens die persönlichen belange mehr an 
gewicht gewinnen.   Ein gesundes ver-
hältnis zwischen jungen und erfahrenen 
Richterkollegen garantiert eine ständige 
Erneuerung, motivation  und selbstkriti-
sche Reflektion der gerichte. Es bereitet 
mir sorge, dass diese Altersstruktur in 
der sächsischen Richterschaft nicht be-
steht und auch in absehbarer Zeit nicht 
erreicht werden kann. 

Die  ungünstige Altersstruktur bedingt 
auch eine zu geringe Anzahl an beför-
derungsstellen. Ich sehe hierin auch ei-
nen grund für die gelegentlich kritisierte 
fehlende  mobilität und Rotation in der 
Justiz. 

RAK: Die Rechtsanwaltskammer errei
chen immer wieder Beschwerden ihrer 
Mitglieder über die restriktive Beratungs
hilfepraxis der Amtsgerichte. Rechts
suchende werden vermehrt an andere 
Stellen, wie Behörden oder Schuldner
beratungsstellen, verwiesen.  Erhält der 
Bürger Beratungshilfe, hat der Rechtsan
walt seine Tätigkeit umfangreich nach
zuweisen, so dass der damit verbundene 
Aufwand in keinerlei  Verhältnis zu der 
Vergütung mehr steht.  Nach Ihrer Ge
schäftsstatistik  sind die Verfahrensaus
gaben für Beratungshilfe 2009 auch um 
10 % im Vergleich zum Vorjahr gesun
ken. Spart die sächsische Justiz auf Kos
ten der einkommensschwachen Rechts
suchenden?

 

Die Ausgaben für die beratungshilfe 
sind viele Jahre kontinuierlich angestie-
gen. Auch mit dem Rückgang im letz-
ten Jahr (4,7 mio. €) liegen die Zahlen 
immer noch über den werten von 2005 
(4,4 mio. €). Ich versichere Ihnen, dass 
es keinerlei Einflussnahme auf die Ent-
scheidungspraxis der Rechtspfleger und 
Richter im bereich der beratungshilfe 
gibt. wie auch die Richter entscheiden 
die Rechtspfleger in diesem Kernbereich 
ihrer Tätigkeit völlig unabhängig.

Ich sehe eher gründe für den Rückgang 
der Ausgaben in einer vermehrten Ab-
sicherung  durch Rechtsschutzversiche-
rungen.  Der beratungsbedarf in hartz-
Iv-Angelegenheiten wird auch von so-
zialbehörden und –verbänden gedeckt.  

Ulrich Hagenloch

1952  geboren in neckarhausen, jetzt nürtingen (baden-württemberg)
1975  Rechtswissenschaftliches studium in Tübingen und mannheim
1977  Rechtsreferendariat im bezirk des Lg Tübingen
1978  Ernennung zum Richter und Zuweisung an Landgericht Tübingen
1979  Abordnung an das Justizministerium baden-württemberg
1979  Ernennung zum staatsanwalt unter fortdauer der o.a. Abordnung
1982  Ernennung zum Richter am Landgericht unter fortdauer der o.a. 

Abordnung
1982  Richter am Landgericht beim Landgericht Rottweil
1988  Abordnung an das Oberlandesgericht stuttgart
1988  Abordnung als wissenschaftlicher mitarbeiter an den 

bundesgerichtshof
1989  Ernennung zum Richter am Oberlandesgericht stuttgart unter 

fortdauer der o.a. Abordnung
1991  Abordnung an das Justizministerium baden-württemberg
1992  Abordnung an das bezirksgericht Dresden
1993  Ernennung zum vizepräsidenten des Oberlandesgerichts Dresden
1996  wahl zum berufsrichterlichen mitglied des 

verfassungsgerichtshofes des freistaates sachsen
2006  Ernennung zum präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden



aktuEll 02/2010

10          KAMMER aktuell 

vielleicht führt auch die gute Akzeptanz 
der anwaltlichen beratungsstellen der 
RAK sachsen und des Justizministeriums 
zu geringeren Antragszahlen bei den 
Rechtsantragsstellen der Amtsgerichte. 
Konkrete Zahlen, die diese vermutung 
belegen können, liegen mir aber nicht 
vor.

RAK: Der RAK Sachsen liegt der Geset
zesentwurf zur Einführung einer inter
nationalen Kammer für Handelssachen 
vor. In unserer Stellungnahme haben 
wir dieses Vorhaben begrüßt. Wir se
hen in dieser Initiative eine Möglichkeit, 
den Rechtsstandort Sachsen zu stärken, 
indem Rechtsstreitigkeiten vor Ort ent
schieden werden. Wie stehen Sie zu die
sem Vorschlag?

Ich begrüße jede Entwicklung, die sach-
sen als Rechtsstandort und die deutsche 
Rechtsordnung stärkt. Die Justiz ist ver-
pflichtet, ihren beitrag hierzu zu leisten.  
Ich sehe auch den vorteil für die Anwalt-
schaft, wenn Unternehmen sich für den 
wirtschafts- und Rechtsstandort sachsen 
entscheiden und mandanten sächsischer 
Anwälte werden. mit sorge habe ich da-
her verfolgt, dass in den letzten Jahren 
sich vermehrt großkanzleien aus sachsen 
zurückgezogen haben.  gerade die ver-
tretung durch örtlich ansässige Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte garantiert, 
dass auch lokalspezifische gegebenhei-
ten berücksichtigung finden. 

Ich sehe es daher als gemeinsames An-
liegen der Richterschaft und der Anwalt-
schaft und auch als mein persönliches 
Ziel, das sächsische streitigkeiten auch in 
sachsen bleiben.  Entscheidend ist dabei 
nicht die Quantität, sondern die Qualität 
der verfahren und Entscheidungen.  

Die Zielrichtung, die mit dem gesetzes-
entwurf  verfolgt wird, unterstütze ich 
daher. Allerdings habe ich meine Zwei-
fel, ob eine Kammer für internationale 
handelssachen an einem sächsischen 
gericht  dem dient. hierfür wäre eine 
ausreichende Zahl an geeigneten ver-
fahren notwendig und ich glaube derzeit 
nicht, dass wir diese in sachsen in abseh-
barer Zeit haben werden.

 besser fände ich es, wenn wir unsere be-
sondere Lage im Dreiländereck – polen, 
Tschechien, Deutschland – nutzen wür-
den, um ein attraktiver Rechtsstandort 
für grenzüberschreitende streitigkeiten 
zu werden.  Ich denke, hier könnte die 

Justiz und Anwaltschaft eine marktni-
sche besetzen.

RAK: Zwischen dem OLG Dresden und 
der  RAK Sachsen besteht seit mehreren 
Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit 
bei der Ausbildung der Referendare in 
der Anwaltsstation.  Die demografische 
Entwicklung wie auch das Ende des voll
juristischen Studiums an der TU Dresden 
haben zu einem nicht unerheblichen 
Rückgang der Referendarzahlen geführt. 
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?

Es trifft zu, dass die Referendarzahlen 
in den letzten Jahren zurückgingen (An-
merkung der Rd.: 2007- 270 Referenda-
re, 2008 – 214 Referendare, 2009 – 173 
Referendare). Dies führte positiv dazu, 
dass es in sachsen keine warteliste gibt. 
In den nächsten Jahren rechne ich auf-
grund der Zahl der studierenden wieder 
mit einem Anstieg.  falls es die haus-
haltsrechtlichen vorgaben zulassen, soll 
es auch weiterhin bei mehr Referenda-
ren  keine warteliste geben.  falls not-
wendig werden wir eher die Kapazität 
an den Ausbildungsstandorten erhöhen. 
Die Referendarausbildung soll weiterhin 
in Leipzig, Dresden und chemnitz durch-
geführt werden.  Die Erfahrungen der 
letzten Jahre haben gezeigt, dass die Re-
ferendare die großen sächsischen städte 
bevorzugen.

RAK: Im letzten Jahr fand im Rahmen 
des Qualitätsmanagements der Ober
landesgerichte eine Befragung der An
waltschaft zur Arbeit des OLG Dresden 
statt. Die Ergebnisse stellten Sie in einem 
Workshop im Mai 2009 vor. Es gab ver
schiedene Hinweise und Vorschläge , so 
wurde die uneinheitliche Praxis der Ge
währung von Fristverlängerungen be
mängelt oder angeregt, bereits vor dem 
Termin rechtliche Hinweis zu geben. Wie 
wurden die Erkenntnisse des Workshops 
und der Befragung umgesetzt?

Die Zusammenarbeit mit der Rechts-
anwaltschaft war sehr gut und die Er-
gebnisse für die richterliche Tätigkeit 
wichtig. so haben wir die hinweise zur 
Erreichbarkeit für auswärtige Rechtsan-
wälte verbessert. nach wie vor schwierig 
sind die parkplatzsituation und der Ak-
tentransport vom Auto zum gericht.
Die Anregungen aus der Anwaltschaft 
haben zu einer regen Diskussion ge-
führt. Ich kann bestätigen, dass sich der 
Informationsaustausch positiv auf die 
Reflektion richterlicher Entscheidungen 

zur Tätigkeit der Rechtsanwaltschaft  
ausgewirkt hat.

RAK: Welche Wünsche haben Sie an die 
Anwaltschaft?

Zwischen gerichten und Anwälten in 
sachsen besteht ein konstruktives und 
vertrauensvolles verhältnis.  Dass man 
sich im Einzelfall auch mal über einen 
Richter oder Anwalt ärgert, ändert hie-
ran nichts. Zwei punkte möchte ich an-
sprechen, die mit wenig Aufwand sei-
tens der Anwaltschaft die gerichte ent-
lasten würde.

Dies betrifft zum einen telefonische An-
fragen zu verkündeten Entscheidungen. 
Ich habe vollstes verständnis, dass der 
Rechtsanwalt zeitnah für seinen man-
danten und sich erfahren möchten, wie 
das gericht entschieden hat. Alle ge-
schäftsstellenmitarbeiterinnen oder –
mitarbeiter geben hierzu auch gern Aus-
kunft. Es kommt jedoch immer wieder 
vor, dass die Entscheidung umfangreich 
und detailliert ist, z.b. eine Zahlungsan-
spruch mit nebenforderungen in unter-
schiedlicher höhe und Zinssätze. Eine 
telefonische Übermittlung des gesamten 
Tenors nimmt in diesen fällen nicht un-
erhebliche Zeit in Anspruch. Ich würde 
es daher begrüßen, wenn sich die tele-
fonische Anfrage und Auskunft auf die 
wesentlichen fakten der Entscheidung 
beschränken könnte.

Zum anderen werden die geschäftsstel-
len zunehmend durch doppelte Über-
sendungen  von schriftsätzen per fax 
und Original beansprucht. so kommt es 
nicht selten vor, dass nicht nur verfah-
rensleitende schriftsätze per fax über-
sandt werden, sondern alle Abschriften 
und Anlagen ebenfalls. per post werden 
dann nochmals alle Abschriften und An-
lagen zugesandt. Dabei wäre es völlig 
ausreichend, die Abschriften und Anla-
gen nur per post hinterherzuschicken.

Zur Reduzierung von papier, Toner und 
Aufwand in den geschäftsstellen möch-
te ich die Anwaltsschaft bitten, den Um-
fang von faxsendungen an die gerich-
te zu prüfen. Dieses Anliegen wird sich 
sicherlich langfristig mit der Umsetzung 
des elektronischen Rechtsverkehrs und 
der elektronischen gerichtsakte erledi-
gen. 

Sehr geehrter Herr Präsident, vielen 
Dank für das Interview.
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Die Union Internationale des Avocats 
(UIA) ist die älteste internationale An-
waltsvereinigung. sie wurde 1927 von 
einigen belgischen und französischen 
Rechtsanwaltskammern in brüssel ge-
gründet und hat sich seither weltweit 
etablieren können. Derzeit hat die UIA 
ca. 200 Anwaltskammern und –vereini-
gungen als Kollektivmitglieder sowie ca. 
2.000 Individualmitglieder.

Im gegensatz zu anderen internatio-
nalen vereinigungen ist die UIA nicht 
angelsächsisch dominiert, sondern mul-
tikulturell und multilingual. Ihre Arbeits-
sprachen sind französisch, Englisch und 
spanisch. In diesen sprachen sind die 
publikationen der UIA verfasst und sie 
sind die offiziellen Arbeitssprachen bei 
den Kongressen und seminaren der UIA.

Die UIA veranstaltet jährlich ca. 15 se-
minare zu aktuellen Themen aus dem 
bereich des wirtschaftsrechts, aber auch 
dem bereich der menschenrechte oder 
des berufsrechts. Daneben findet jähr-
lich ein 4-tägiger Jahreskongress statt, 
zu dem in der Regel über 1.000 Anwäl-
te aus ca. 70 Ländern anreisen. bei den 
hauptthemen der Kongresse werden die 
beiträge simultan gedolmetscht in die 
drei Arbeitssprachen und zusätzlich in 
der Regel noch in die sprache des gast-
geberlandes sowie je nach bedarf in die 
anderen offiziellen sprachen der UIA, 
nämlich Deutsch, Italienisch, portugie-
sisch und Arabisch.

schwerpunkt des Austausches zwischen 
den mitgliedern der UIA sind die berei-
che wirtschaftsrecht, menschenrechte 
und berufsrecht. In diesen bereichen 
sind auch die über 40 Arbeitskommissio-
nen der UIA tätig, in denen sich die mit-
glieder entsprechend ihren fachschwer-
punkten und Interessen engagieren. 
Diese Kommissionen und deren Treffen 
sind somit der ideale Ort, sich mit Kolle-
gen aus anderen Ländern über aktuelle 
Entwicklungen in dem jeweiligen bereich 
auszutauschen, die Kollegen kennen zu 
lernen und Kontakte zu knüpfen für eine 
spätere berufliche Zusammenarbeit.

Die Kammern und Anwaltsvereinigun-
gen schätzen die berufspolitischen fo-
ren, zu denen auch der Internationale 
senat der UIA gehört, in dem sich die 

Kollektivmitglieder über aktuelle berufs-
rechtliche Themen austauschen können.

Die UIA ist anerkannt als nicht-Regie-
rungsorganisation (ngO) mit offiziellem 
beobachterstatus bei der UnO in new 
York, genf und wien. In dieser funk-
tion wird die UIA von der UnO in den 
jeweiligen gremien gerne angehört zu 
allen fragen nicht nur des berufsrechts, 
sondern insbesondere auch der verteidi-
gung der menschenrechte. Regelmäßig 
nimmt die UIA auch an foren zu fragen 
der internationalen strafgerichtshöfe teil 
und beobachtet prozesse weltweit, in de-
nen Anwälte verfolgt werden, die für die 
Interessen ihrer mandanten eintreten.

Die veranstaltungen der UIA und ins-
besondere deren Jahreskongresse bie-
ten somit allen engagierten Anwälten 
eine ideale gelegenheit, sich über ak-
tuelle internationale Entwicklungen 
und geschehnisse zu informieren und 
auszutauschen, sei es im bereich der 
menschenrechte, des berufsrechts, des 
wirtschaftsrechts oder auch anderer 
Rechtsgebiete wie Internationales ver-
tragsrecht, familienrecht etc. Die UIA 
würde sich daher freuen, wenn mög-
lichst viele Anwälte aus dem bereich der 
RAK sachsen die gelegenheit nutzen 
würden, dass die UIA mit ihrem Jahres-
kongress 2012 seit 1992 zum ersten mal 
wieder nach Deutschland kommt, dies-
mal nach sachsen in die prächtige ba-
rockstadt Dresden.

Der Jahreskongress der UIA ist in der Re-
gel zeitlich um den 1. november gelegen 
und findet  wechselnd in verschiedenen 
Ländern und Kontinenten statt. so hat 
der letzte Jahreskongress der UIA Ende 
Oktober 2009 in sevilla stattgefunden, 
der diesjährige Kongress findet Ende Ok-
tober in Istanbul statt und 2011 wird die 
UIA ihren Jahreskongress in den UsA in 
miami abhalten. Zu den Jahreskongres-
sen erscheinen in der Regel zwischen 
1.000 bis 1.300 Teilnehmer aus ca. 
40 bis 50 Ländern der welt mit einem 
schwerpunkt aus europäischen Ländern, 
stark vertreten sind jedoch auch nord- 
und südamerika, nordafrika und einige 
asiatische Länder. 
Der typische Ablauf eines UIA Jahreskon-
gresses beginnt mit den institutionellen 
sitzungen der gremien und der mitglie-
derversammlung, der sich die formelle 

Eröffnungsveranstaltung anschließt. An-
schließend werden an drei Arbeitstagen 
jeweils ein hauptthema behandelt, in der 
Regel ein Thema mit einem schwerpunkt 
wirtschaftsrecht, ein Thema mit einem 
schwerpunkt menschenrechte und ein 
Thema mit einem berufsrechtlichen 
schwerpunkt. parallel veranstalten die 
nach Rechtsgebieten gebildeten Arbeits-
kommissionen der UIA ihre sitzungen zu 
jeweils einem speziellen Kongressthema. 
Der Kongress endet dann mit einem all-
gemeinen Ausflug am letzten Tag. 

Der 56.  Jahreskongress der UIA in Dres-
den findet im Zeitraum von mittwoch, 
31.10. bis samstag, 03.11.2012 statt.

Tagungsort wird das Internationale Kon-
gresszentrum Dresden sein, ideal gelegen 
an der Elbe neben Landtag, semperoper 
und der Altstadt. haupt-Kongresshotel 
ist das maritim hotel, welches räumlich 
mit dem Internationalen Kongresszent-
rum verbunden ist. Daneben sind bereits 
Zimmerkontingente in diversen anderen 
hotels verschiedener Kategorien blo-
ckiert, die sich alle in fußgängerentfer-
nung vom Kongresszentrum und den 
sonstigen veranstaltungsorten befinden.

Der Kongress wird förmlich eröffnet 
werden in einer Eröffnungsveranstal-
tung im Kongresszentrum am mittwoch, 
31.10.2012, von unserem marokkani-
schen Kollegen Driss-chater, der im 
Jahr 2012 präsident der UIA sein wird. 
Üblicherweise werden in der Eröff-
nungszeremonie auch begrüßungswor-
te gesprochen von den vertretern der 
bundes- und Landesjustizverwaltungen, 
der gerichte sowie der unterstützenden 
verbände.

Der Jahreskongress Dresden 2012 wird 
bereits jetzt in der vorbereitungsphase 
tatkräftig von der bundesrechtsanwalts-
kammer, dem Deutschen Anwaltverein 
und der RAK sachsen unterstützt.

An die Eröffnungszeremonie schließt 
sich ein formloser cocktailempfang im 
Terrassengeschoss des Kongresszent-
rums an, der gelegenheit bietet, alte 
bekannte wieder zu begrüßen und neue 
bekanntschaften zu schließen sowie bei 
schönem wetter auch noch den herrli-
chen blick von der Terrasse über die Elbe 
auf die Dresdner Altstadt zu genießen.

„Internationaler Anwaltskongress der UIA in Dresden 2012“
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Es folgen sodann die drei Arbeitstage 
vom 01. bis 03.11.2012 mit den haupt-
themen und den sitzungen der Arbeits-
kommissionen. 

An Abendveranstaltungen ist ein infor-
meller Abend geplant am Donnerstag, 
01.11.2012, im neu entstandenen Innen-
hof des Albertinum, bei dem auch gele-
genheit besteht, die museumsräume des 
Albertinums zu besichtigen. Der freitag-
abend steht den Kongressteilnehmern 
zur freien verfügung und am samstag, 
03.11.2012, wird ein Abschluss-galadin-
ner stattfinden, voraussichtlich im foyer 
des sächsischen staatsministeriums der 
finanzen.

Zum Abschluss wird am sonntag, 
04.11.2012, ein allgemeiner Ausflug or-
ganisiert werden. Das Ziel steht noch 
nicht fest, im gespräch sind meißen oder 
das Elbsandsteingebirge.

während der Kongressdauer werden 
darüber hinaus parallel für die begleit-
personen Ausflüge und besichtigungen 
organisiert.

Der Ablauf des wissenschaftlichen eben-
so wie des Rahmenprogramms bietet 
allen Teilnehmern ausreichend gelegen-
heit, zahlreiche neue Kontakte zu Kol-
legen aus dem In- und besonders auch 
dem Ausland zu knüpfen. Die Arbeits-
sprachen der UIA sind Englisch, franzö-
sisch und spanisch. Die hauptthemen 

werden simultan gedolmetscht, auch in 
die deutsche sprache. In den Kommis-
sionssitzungen wird bei bedarf in der 
Regel eine kurze Zusammenfassung in 
einer anderen sprache für diejenigen 
Teilnehmer angeboten, die die sprache 
eines Referenten nicht verstanden ha-
ben.

verantwortlich für die vorbereitung und 
Durchführung des Kongresses ist der 
präsident dieses Kongresses, RA Dr. mi-
chael brauch, münchen, der im vorstand 
der UIA insgesamt für deren Kongresse 
verantwortlich ist. verantwortlich für die 
Organisation vor Ort ist herr Kollege Dr. 
Eckehard nolting, Dresden. Unterstützt 
werden beide von einem tatkräftigen 
Organisationskomitee aus mitgliedern 
der UIA sowie der bundesrechtsanwalts-
kammer, dem Deutschen Anwaltverein 
und der RAK sachsen.

Die UIA erwartet zum Jahreskongress 
Dresden eine rege beteiligung im hin-
blick auf die Attraktivität dieser stadt 
und würde sich insbesondere freuen, 
wenn sich auch viele Teilnehmer aus 
dem freistaat sachsen einschreiben.

Die Themen des Jahreskongresses 2012 
Dresden stehen noch nicht fest. Die ein-
zelnen Arbeitskommissionen entschei-
den über die Themen ihrer während 
des Kongresses stattfindenden Treffen 
in der Regel ein Jahr vor dem Kongress. 
Die hauptthemen des Kongresses wer-

den ca.  zwei Jahre vorher entschieden, 
voraussichtlich im herbst dieses Jahres. 
Derzeit geplant sind folgende hauptthe-
men:

Die finanzkrise und ihre Auswirkun-
gen auf privat- und handelsrechtliche 
vertragsbeziehungen einschließlich der 
Konsequenzen aus störungen der insti-
tutionellen Zahlungssysteme. In diesem 
Zusammenhang werden voraussichtlich 
auch die folgen von staatsverschuldung 
und –insolvenz anhand aktueller beispie-
le behandelt.

Ein weiteres hauptthema könnte das 
spannungsverhältnis zwischen Religi-
onsfreiheit und Recht sein.

Das berufsrechtliche hauptthema wird 
derzeit noch diskutiert.

sie können sich also jetzt schon auf inte-
ressante hauptthemen und Themen der 
Arbeitskommissionen freuen und sollten 
sich den Termin des UIA Jahreskongres-
ses Dresden 2012 vormerken. weitere 
Informationen werden sie zu gegebener 
Zeit über die UIA sowie die unterstüt-
zenden Kammern und vereinigungen 
erhalten.

Dr. Michael Brauch
Präsident des 56. Jahreskongresses der 

UIA Dresden 2012
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Entwicklung der Gesamtzahlen zugelassener Rechtsanwälte

Jahr Rechtsanwälte
Zuwachs gegenüber Vorjahr

Jahr Rechtsanwälte
Zuwachs gegenüber Vorjahr

absolut in % absolut in %

1915 12544 1978 33517 2321 7,44

1921 12276 1979 35108 1591 4,75

1924 12531 1980 36077 969 2,76

1925 13537 1981 37314 1237 3,43

1926 14308 1982 39036 1722 4,61

1927 14894 1983 41489 2453 6,28

1928 15329 1984 44526 3037 7,32

1929 15846 1985 46933 2407 5,41

1930* 16416 1986 48658 1725 3,68

1950 12844 1987 50247 1589 3,27

1951 14151 1307 10,18 1988 51952 1705 3,39

1952 14976 825 5,83 1989 54108 2156 4,15

1953 15756 780 5,21 1990 56638 2530 4,68

1954 16301 545 3,46 1991 59455 2817 4,97

1955 16824 523 3,21 1992 64311 4856 8,17

1956 17149 325 1,93 1993 67120 2809 4,37

1957 17517 368 2,15 1994 70438 3318 4,94

1958 17895 378 2,16 1995 74291 3853 5,47

1959 18214 319 1,78 1996 78810 4519 6,08

1960 18347 133 0,73 1997 85105 6295 7,99

1961 18720 373 2,03 1998 91517 6412 7,53

1962 19001 281 1,50 1999 97791 6274 6,86

1963 19230 229 1,21 2000 104067 6276 6,42

1964 19453 223 1,16 2001 110367 6300 6,05

1965 19796 343 1,76 2002 116305 5938 5,38

1966 20088 292 1,48 2003 121420 5115 4,40

1967 20543 455 2,27 2004 126793 5373 4,43

1968 21197 654 3,18 2005 132569 5776 4,56

1969 22108 911 4,30 2006 138104 5562 4,18

1970 22882 774 3,50 2007 142830 4726 3,42

1971 23599 717 3,13 2008 146910 4080 2,86

1972 24322 723 3,06 2009 150377 3467 2,36

1973 25008 686 2,82 2010 153251 2874 1,92

1974 25829 821 3,28

*   zu der Zahl von 16416 Anwälten treten noch diejenigen, der An-
waltskammer beim Reichsgericht (23), der Anwaltskammer des 
saargebiets (84), der Anwaltskammer Danzig (85 und des memel-
gebiets (15) hinzu = 16623.

1975 26854 1025 3,97

1976 28708 1854 6,90

1977 31196 2488 8,67
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Entwicklung der Fachanwaltschaften seit 1960

insgesamt

zum Vorjahr

Steuerrecht

Verwaltungsrecht

Strafrecht

Familienrecht

Arbeitsrecht

Sozialrecht

Insolvenzrecht

Versicherungsrecht

Medizinrecht

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Verkehrsrecht

Bau- und Architektenrecht

Erbrecht

Transport- und Speditionsrecht

Gewerblicher Rechtsschutz

Handels- und Gesellschaftsrecht

Urheber- und Medienrecht

Informationstechnologierecht

Bank- und Kapitalmarktrecht

Agrarrecht

9426

24,57

2769

706

438

2238

2843

432

1999

11080

17,55

2792

785

702

2997

3315

459

30

2000

13016

17,47

2939

866

912

3789

3827

542

141

2001

15042

15,57

3151

966

1129

4502

4414

612

268

2002

16933

12,57

3391

1044

1326

5126

5000

673

373

2003

18424

8,81

3570

1111

1456

5648

5446

733

446

14

2004

19879

7,90

3688

1145

1585

5943

5948

787

561

222

2005

22841

14,90

3901

1178

1730

6353

6457

845

631

395

125

276

396

360

173

21

2006

27953

22,38

4042

1244

1865

6935

7047

930

755

588

401

1007

1156

1192

540

60

67

104

9

11

2007

32747

17,15

4313

1299

2096

7474

7669

1065

931

726

628

1540

1762

1610

793

98

255

372

41

71

4

2008

35919

9,69

4431

1329

2276

7749

8038

1155

1060

818

777

1887

2104

1845

942

120

411

539

85

135

218

2009

38745

7,87

4463

1372

2414

8098

8368

1252

1147

883

916

2181

2420

2013

1076

134

543

734

121

190

372

48

2010

insgesamt

zum Vorjahr

Steuerrecht

Verwaltungsrecht

Strafrecht

Familienrecht

Arbeitsrecht

Sozialrecht

Insolvenzrecht

Versicherungsrecht

Medizinrecht

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Verkehrsrecht

Bau- und Architektenrecht

Erbrecht

Transport- und Speditionsrecht

Gewerblicher Rechtsschutz

Handels- und Gesellschaftsrecht

Urheber- und Medienrecht

Informationstechnologierecht

Bank- und Kapitalmarktrecht

Agrarrecht

911

836

75

1960

1348

47,97

1296

52

1970

1641

21,74

1609

32

1980

3193

94,58

2097

259

692

145

1989

3553

11,27

2145

307

911

190

1990

3601

1,35

2137

316

952

196

1991

3835

6,50

2170

355

1060

250

1993

4307

12,31

2260

413

1340

294

1994

4690

8,89

2350

464

1557

319

1995

5033

7,31

2415

520

1749

349

1996

5580

10,87

2507

579

2110

384

1997

7567

35,61

2674

643

194

1160

2487

409

1998
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Jahr
Rechtsanwälte 

insgesamt
Rechtsanwältinnen Anteil in %

Veränderung Anzahl 
RAinnen absolut

Veränderung  Anzahl 
RAinnen in % 

1970 22882 1035 4,52

1971 23599 1099 4,66 64 6,18

1972 24322 1157 4,76 58 5,28

1973 25008 1218 4,87 61 5,27

1974 25829 1299 5,03 81 6,65

1975 26854 1400 5,21 101 7,78

1976 28708 1644 5,73 244 17,43

1977 31196 1957 6,27 313 19,04

1978 33517 2298 6,86 341 17,42

1979 35108 2546 7,25 248 10,79

1980 36077 2756 7,64 210 8,25

1981 37314 2998 8,03 242 8,78

1982 39036 3458 8,86 460 15,34

1983 41489 3953 9,53 495 14,31

1984 44526 4794 10,77 841 21,27

1985 46933 5651 12,04 857 17,88

1986 48658 6133 12,60 482 8,53

1987 50247 6652 13,24 519 8,46

1988 51952 7209 13,88 557 8,37

1989 54108 7960 14,71 751 10,42

1990 56638 8537 15,07 577 7,25

1991 59455 9562 16,08 1025 12,01

1993 67120 11750 17,51

1994 70438 12733 18,08 983 8,37

1995 74291 14332 19,29 1599 12,56

1996 78810 15794 20,04 1462 10,20

1997 85105 18055 21,21 2261 14,32

1998 91516 20497 22,40 2442 13,53

1999 97791 23139 23,66 2642 12,89

2000 104067 25589 24,59 2450 10,59

2001 110367 27924 25,30 2335 9,13

2002 116305 30428 26,16 2504 8,97

2003 121420 32595 26,84 2167 7,12

2004 126793 35194 27,76 2599 7,97

2005 132569 37953 28,63 2759 7,84

2006 138104 40440 29,28 2487 6,55

2007 142830 42647 29,86 2207 5,46

2008 146910 44703 30,43 2056 4,82

2009 150377 46736 31,08 2033 4,55

2010 153251 48393 31,58 1657 3,55

Anteil der Rechtsanwältinnen seit 1970, jeweils zum 1.1. des Jahres

Quelle seite 1316: BRAK, große Mitgliederstatistik
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Stellungnahme der 
Rechtsanwaltskammer Sachsen zum

Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung von Kammern für internationa-

le Handelssachen (KfiHG)

Erarbeitet vom vorstand 
der Rechtsanwaltskammer sachsen 

märz 2010

Der vorstand der Rechtsanwaltskammer 
sachsen nimmt zu vorgenanntem Refe-
rentenentwurf wie folgt stellung: 

Den Justizstandort Deutschland müs-
sen wir stärken. wir verweisen dazu 
auf die Initiative der deutschen Rechts-
anwaltskammern, der bRAK, des bun-
desjustizministeriums und anderer Insti-
tutionen „Law made in germany“. Die 
Rechtsanwaltskammer sachsen begrüßt 
deshalb die Einführung von Kammern 
für internationale handelssachen und 
unterstützt eine rasche Umsetzung die-
ses projekts auch in sachsen, soweit die 
grundsätzlichen voraussetzungen dafür 
gegeben sind, insbesondere sobald die 
Justiz die von ihr derzeit zu erfüllenden 
Aufgaben zufriedenstellend erfüllt. 

Die vorteile sind deutlich erkennbar: 

Das deutsche Rechtssystem hebt sich ge-
genüber anderen Rechtssystemen durch 
seine Kodifikation und klare struktur ab 
und schafft dadurch Rechtssicherheit. 
Zudem ist das prozessrisiko und das Kos-
ten- und gebührenaufkommen für den 
einzelnen Rechtsstreit kalkulierbar. Die 
Einführung von Englisch als gerichts-
sprache für besondere Rechtsstreitigkei-
ten fördert die weltweite Anerkennung 
des deutschen Rechtssystems und beugt 
der Abwanderung von internationalen 
wirtschaftsrechtlichen streitigkeiten ins 
Ausland oder zu schiedsgerichten vor. 

1. Vorteile 

Die nach § 184 satz 1 gvg anzuwen-
dende gerichtssprache ist Deutsch. Das 
hat zur folge, dass in fremder sprache 
abgefasste schriftsätze, protokolle und 
Urteile keine unmittelbare rechtserhebli-
che wirkung  haben. Indes ist die mög-
lichkeit, vor gericht auch in einer an-
deren sprache zu sprechen, dem deut-

schen Recht nicht völlig fremd. so wird 
gemäß  § 184 satz 2 gvg das Recht der 
sorben, in den heimatkreisen der sorbi-
schen bevölkerung vor gericht sorbisch 
zu verhandeln, gewährleistet. Auch ist 
es möglich, die Zuziehung eines Dolmet-
schers in der gerichtsverhandlung zu un-
terlassen, wenn die beteiligten personen 
sämtlich der fremden sprache mächtig 
sind, § 185 Abs. 2 gvg. 

wenn aber bereits die gerichtsverhand-
lung in einer fremdsprache möglich ist, 
dann ist es nur konsequent, schriftsät-
ze, protokolle und Urteile, d.h. also das 
gesamte gerichtsverfahren ebenfalls in 
einer fremden sprache durchzuführen. 

Englisch ist weltweit als wirtschaftsspra-
che etabliert. In vielen auch in Deutsch-
land ansässigen Unternehmen wird 
im normalen Tagesgeschäft Englisch 
gesprochen. somit ist es naheliegend, 
Englisch als verhandlungssprache einzu-
führen. 

Dies muss aber auf spezielle Rechtsstrei-
tigkeiten, wie die im gesetzesentwurf 
beschriebenen handelssachen mit inter-
nationalem bezug, beschränkt bleiben. 
Es darf keineswegs dazu führen, dass 
die deutsche sprache als gerichtsspra-
che zukünftig zurückgedrängt wird. Die 
Einschränkung im gesetzesentwurf, dass 
nur nach dem übereinstimmenden wil-
len der parteien der Rechtsstreit in eng-
lischer sprache geführt wird, ist daher 
uneingeschränkt zu begrüßen. Ebenso 
ist der schutz der verbraucher durch die 
beschränkung in § 114 b satz 2 gvg-E 
auf Kaufleute und juristische personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche sondervermögen hinreichend 
gewährleistet. 

Eine Ausdehnung auf andere gerichts-
barkeiten, wie etwa die straf- oder 
sozial gerichtsbarkeit, oder eine Ausdeh-
nung auf andere fremdsprachen, lehnt 
die Rechtsanwaltskammer sachsen je-
doch ab, da das bedürfnis für eine solche 
Regelung – zumindest derzeit - nicht be-
steht. Um eine Ausweitung auf andere 
streitigkeiten zu vermeiden, ist auch die 
Alternative, die §§ 184, 185 gvg inso-
weit zu ändern, als die Einreichung von 
schriftsätzen und das Abfassen von Ur-
teilen und protokollen in einer fremden 
sprache zugelassen wird, sofern die be-

teiligten personen sämtlich der fremden 
sprache mächtig sind, abzulehnen.

Die Einführung von Englisch als ge-
richtssprache für besondere Rechts-
streitigkeiten hat auch den vorteil, dass 
Auslegungsfragen von den parteien vor 
gericht besser erörtert werden können. 
In der Regel ist der streitige sachverhalt 
durch die parteien bereits im vorfeld auf 
Englisch ausgehandelt und schriftlich 
festgehalten worden. 

bei der Übersetzung ins Deutsche und 
dem sich anschließenden schriftwech-
sel im gerichtsverfahren besteht die 
nicht unbegründete gefahr, dass viele 
sprachliche feinheiten unberücksichtigt 
bleiben, Inhalte missverständlich oder 
sogar falsch wiedergegeben werden. 
Diesem Unsicherheitsfaktor kann durch 
eine englische gerichtssprache und da-
mit durch eine Übereinstimmung von 
vertrags- und verfahrenssprache hervor-
ragend entgegengewirkt werden. Der 
grundsatz des in Art. 103 Abs. 1 gg 
verankerten rechtlichen gehörs ist durch 
die im gesetzesentwurf enthaltene Ein-
schränkung, dass die Zustimmung beider 
parteien notwendig ist und überdies die 
möglichkeit besteht, in jedem verfah-
rensstadium einen Dolmetscher hinzu-
ziehen bzw. zur deutschen sprache zu-
rückzukehren und auch das Urteil in die 
deutsche sprache zu übersetzen, § 184 
Abs. 2 satz 3 und 4 gvg-E, hinreichend 
gewahrt. 

2. Streitverkündung

Der im gesetzesentwurf in Artikel 2 
enthaltene schutzmechanismus für den 
fall der streitverkündung ist grundsätz-
lich notwendig. Jedoch sollte aus der 
formulierung für § 74 Abs. 3 satz 2 
ZpO-E „Dies gilt nicht, wenn der Dritte 
den beitritt abgelehnt hat, weil er ihm 
ausnahmsweise aufgrund nicht hinrei-
chender sprachkenntnisse in einem in 
englischer sprache geführten verfahren 
(§ 184 Absatz 2 und 3 des gerichtsver-
fassungsgesetzes) nicht zumutbar war.“ 
das wort „ausnahmsweise“ gestrichen 
werden.

Der beitritt ist bereits dann unzumutbar, 
wenn der Dritte die englische sprache 
nicht beherrscht. Ob dies ausnahmswei-

StELLUNGNAHMEN DER RAK SACHSEN zU GESEtzGEBUNGSVERFAHREN
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se der fall ist oder hätte vermieden wer-
den können, spielt keine Rolle. Auch darf 
es dem Dritten keinesfalls, auch nicht im 
folgeprozess, zum nachteil gereichen, 
dass er keinen der englischen sprache 
hinreichend mächtigen Rechtsanwalt 
mandatiert hatte. Umgekehrt darf es 
dem Rechtsanwalt nicht angelastet wer-
den, wenn er aufgrund sprachbarrieren 
sich nicht in der Lage sieht, das mandat 
anzunehmen. Dies ist insbesondere auch 
deshalb problematisch, als ein Anwalt 
gemäß § 48 bRAO verpflichtet ist, die 
prozessvertretung im gerichtlichen ver-
fahren zu übernehmen, wenn er der par-
tei beigeordnet wird. 

Die fälle, in denen in internationalen 
wirtschaftsrechtlichen streitigkeiten pro-
zesskostenhilfe gewährt wird, mögen 
zwar gering sein, dennoch sollte auch 
über eine entsprechende Änderung der 
bRAO nachgedacht werden. Es ist wün-
schenswert, fehlende sprachkenntnisse 
als wichtigen grund für die Aufhebung 
der beiordnung im falle einer internatio-
nalen handelssache im sinne des § 114 b 
gvg-E aufzunehmen. 

3. Instanzenzug, Revision, Beset-
zung des Gerichts

Zustimmung findet das gesetzesvorha-
ben im hinblick auf die Einführung von 
Englisch als gerichtssprache sowohl bei 
den Land- als auch bei den Oberlandes-
gerichten. Eine Rückkehr zur deutschen 
sprache in der berufungsinstanz würde 
dem Zweck einer verfahrensvereinfa-
chung für die parteien entgegenwirken. 
Dies gilt allerdings auch für verfahren, 
die anschließend vor dem bundesge-
richtshof verhandelt werden. Die in der 
begründung des gesetzesentwurfs vor-
gebrachten Argumente, dass es nur in 
wenigen fällen zu einer Revisionsver-
handlung kommen werde und zudem 
nicht die parteien, sondern die jeweili-
gen prozessvertreter in der verhandlung 
zugegen seien, sind nicht überzeugend. 
Die beabsichtigte fakultativbestimmung 
für verfahren vor dem bgh ist vor dem 
hintergrund, dass es sich dabei um Re-
visionsverfahren handelt, bei denen es 
auch um die fortbildung des deutschen 
Rechts geht, gut vertretbar. 

Die besetzung des gerichts mit einem 
berufsrichter als vorsitzendem sowie 
zwei ehrenamtlichen Richtern, § 105 
gvg, ist vor dem hintergrund der gro-
ßen und bei den derzeitigen Kammern 

für handelssachen hinreichend erprob-
ten fachkompetenz der richtige Lösungs-
ansatz. Ebenso ist es richtig, der Kammer 
für internationale handelssachen stets 
auch die Aufgaben einer „normalen“ 
Kammer für handelssachen zuzuweisen. 
Der freistaat sachsen sollte dafür sor-
gen, dass die ordentliche gerichtsbarkeit 
mit ausreichend qualifiziertem personal 
ausgestattet sein wird, um entspre-
chende Kammern bzw. senate bei den 
Landgerichten bzw. beim OLg Dresden 
einzurichten. Damit würde nicht nur der 
wirtschaftsstandort sachsen gestärkt 
werden, sächsische Landgerichte und 
das OLg wären als internationale han-
delsgerichtsforen im vierländerbereich 
Deutschland, Tschechien, slowakei und 
polen sehr attraktiv. 

Die bisherige durchschnittliche verfah-
rensdauer bei den sächsischen Landge-
richten, Kammern für handelssachen, 
und beim OLg Dresden, sprächen 
ebenfalls für ein solches Angebot der 
sächsischen Justiz. Die professionalität 
bei den Organen der Rechtspflege näh-
me weiter zu. Damit verhinderten wir 
auch, dass parteien gezwungen wären, 
mit  gerichtsstandsvereinbarungen in-
ternationale wirtschaftsstreitigkeiten in 
auswärtigen foren, wie etwa münchen, 
hamburg oder frankfurt, verhandeln zu 
müssen. 

Die praktischen probleme, die sich bei 
der Einführung von Englisch als gerichts-
sprache stellen, dürften für die Justiz 
gut zu bewältigen sein. nicht nur die 
Anwaltschaft hat sich bereits auf die 
veränderten Rahmenbedingungen ihrer 
mandate eingestellt, auch viele Richter 
und gerichtsangestellte verfügen über 
gute Englischkenntnisse bzw. sind in der 
Lage, ihre Kenntnisse auszubauen und 
zu festigen.

fiskalisch sind foren für internationale 
handelsstreitsachen attraktiv, da es sich 
erfahrungsgemäß überwiegend um ver-
fahren mit überdurchschnittlichen ge-
genstandswerten handelt.

4. Attraktivität des Justizstandortes 
Sachsen

mit Einführung von Englisch als wählbare 
gerichtssprache in sachsen erhöhte sich 
die Attraktivität des freistaats als Justiz-
standort. Dies wird sich positiv auf die 
Rechtswahl der parteien und die wahl 
des gerichtsstands auswirken. weltweit 

gilt das deutsche Recht als höchst effi-
zient. Daher ist der gesetzentwurf eine 
konsequente fortführung der Initiative 
„Law – made in germany”.

Stellungnahme der
Rechtsanwaltskammer Sachsen zum

Referentenentwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur erbrechtlichen Gleich-

stellung nichtehelicher Kinder

Erarbeitet vom vorstand der 
Rechtsanwaltskammer sachsen 

berichterstatterin: RAin Dagmar perlwitz

märz 2010

Der vorstand der Rechtsanwaltskammer 
sachsen nimmt zu dem vorgenannten 
Referentenentwurf wie folgt stellung: 

I.

nach bisheriger Rechtslage werden ehe-
liche und nichteheliche Kinder im Erb-
recht nicht vollständig gleich behandelt. 
so haben nichteheliche Kinder, die vor 
dem 01.07.1949 geboren sind, kein Erb-
recht nach ihrem vater, weil sie nicht mit 
ihm als verwandt gelten. 

mit dem Entwurf soll die Entscheidung 
des Europäischen gerichtshofs für men-
schenrechte (EgmR) vom 28.05.2009 
umgesetzt werden. Darin hatte der ge-
richtshof eine verletzung der Rechte der 
beschwerdeführerein aus Art. 14 i.v.m. 
Art. 8 der EmRK erkannt, weil ihr als 
vor dem 01.07.1949 geborenem unehe-
lichen Kind nach deutschem Recht kein 
Erbrecht nach ihrem vater zustand. 

mit der neuregelung sollen die vor dem 
01.07.1949 geborenen nichtehelichen 
Kinder – wie alle danach geborenen 
nichtehelichen Kinder – den ehelichen 
Kindern erbrechtlich weitestgehend 
gleichgestellt werden.

Die stichtagsregelung 01.07.1949 soll 
entfallen. Das gesetz soll am 29.05.2009, 
einen Tag nach der Entscheidung des 
EgmR, und damit rückwirkend in Kraft 
treten. Es wird für alle Erbfälle ab dem 
28.05.2009 gelten.

Die Rechtswirkung soll insoweit einge-
schränkt sein, als dass die nichteheli-
chen Kinder im verhältnis zur Ehefrau 
oder zum Lebenspartner des Erblassers 
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lediglich die stellung eines nacherben 
für diesen bruchteil einnehmen. Das be-
deutet: stirbt der vater, erben zunächst 
seine Ehefrau oder der Lebenspartner. 
Erst nach deren versterben geht ihr An-
teil als nacherbschaft an die betroffenen 
nichtehelichen Kinder.

II.

Die stellung der vor dem 01.07.1949 
geborenen nichtehelichen Kinder in der 
ehemaligen bundesrepublik unterschied 
sich gravierend zu der Rechtsposition 
nichtehelicher Kinder, die im beitritts-
gebiet vor dem 01.07.1949 geboren 
wurden und der Erblasser in der ehe-
maligen DDR wohnte. bereits seit 1976 
waren eheliche und nichteheliche Kinder 
erbrechtlich vollständig gleichgestellt. 
Der Einigungsvertrag übernahm diese 
Rechtsstellung, soweit der Erblasser am 
02.10.1990 seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im beitrittsgebiet hatte.

Der Referentenentwurf beseitigt eine 
noch bestehende rechtliche Ungleichbe-
handlung. Damit werden alle Kinder, die 
in der bundesrepublik Deutschland vor 
dem 01.07.1949 nichtehelich geboren 
wurden, die gleiche erbrechtliche stel-
lung einnehmen und als verwandte des 
vaters gelten.

Zu Art. 1 Nr. 2: Die RAK sachsen stimmt 
zu, dass das nichteheliche Kind im ver-
hältnis zur Ehefrau oder zum Lebenspart-
ner des Erblassers lediglich die stellung 
eines nacherben an dessen bruchteil er-
hält. Die Ehefrau oder der Lebenspartner 
werden im Regelfall derselben generati-
on wie der zukünftige Erblasser angehö-
ren. sie haben ein schützenwertes ver-
trauen in die bisherige Regelung. Dem 
vor 1949 geborenen nichtehelichen Kind 
ist daher zuzumuten, die nacherbenstel-
lung einzunehmen.

Die RAK begrüßt die vorgesehene Re-
gelung, wonach das nichteheliche Kind 
Entschädigungszahlungen für Erbfälle 
schon vor dem 29.05.2009 erhalten 
kann, wenn der bund oder das Land ge-
mäß § 1936 bgb gesetzlicher Erbe wur-
de. Allerdings werden Entschädigungs-
zahlungen in der praxis wahrscheinlich 

selten vorkommen, da der bund oder 
das Land zumeist dann gesetzlicher Erbe 
wird, wenn gerade kein vermögen vor-
handen ist. Ein vermögender Erblasser 
hinterlässt zumeist ein Testament oder 
es waren verwandte – auch in seitenli-
nien – vorhanden.

Im hinblick auf die noch ausstehende 
rechtliche neuregelung der elterlichen 
sorge von vätern zu ihren nichtehelichen 
Kindern, wie es der EgmR im Jahr 2010 
gefordert hat, begrüßt die RAK sachsen 
den Referentenentwurf.

Stellungnahme der
Rechtsanwaltskammer Sachsen zum

Referentenentwurf für ein „Gesetz 
zur Stärkung des Schutzes von Ver-
trauensverhältnissen zu Rechtsan-

wälten im Strafprozessrecht“

Erarbeitet vom vorstand der 
Rechtsanwaltskammer sachsen 

märz 2010

Der vorstand der Rechtsanwaltskammer 
sachsen nimmt zu vorgenanntem Refe-
rentenentwurf wie folgt stellung: 

I.

Die Rechtsanwaltskammer sachsen be-
grüßt die vorgeschlagene Änderung 
des § 160a stpO im vollen Umfang. Da-
mit wird eine forderung erfüllt, die die 
deutsche Anwaltschaft besonders im 
vorfeld der letzten bundestagswahl er-
hoben hat. bereits seit Einführung der 
Differenzierung haben wir diese „Zwei-
Klassen-gesellschaft“ der Rechtsanwäl-
te kritisiert.

wir sprechen uns daher für eine zügige 
Umsetzung des gesetzgebungsvorha-
bens, mit welchem auch ein Ziel des Ko-
alitionsvertrages der Regierungsparteien 
erfüllt wird, aus.

II.

Der uneingeschränkte schutz des ver-
trauensverhältnisses zwischen Rechts-

anwalt und mandant, gleich ob er aus-
drücklich als strafverteidiger beauftragt 
oder tätig wird, muss vollumfänglich 
gesetzlich gesichert sein. Die vorgeschla-
gene Änderung von § 160a stpO ist ein 
erster schritt hierfür. 

so ist nach wie vor in § 20u Abs. 4 bKA-
gesetz vorgesehen, dass Abwehrmaß-
nahmen gegen gefahren des internatio-
nalen Terrorismus auch gegen Rechtsan-
wälte zulässig sind, soweit Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die zeug-
nisverweigerungsberechtigte person für 
die gefahr verantwortlich ist. 

Da es sich um präventivpolizeiliche maß-
nahmen handelt, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass das Argument – je größer die 
gefahr, desto geringer die Anforderun-
gen an den Ausnahmetatbestand – Ein-
griffe in die freie berufsausübung von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten  
rechtfertigen soll.

Die RAK sachsen fordert daher auch eine 
Überprüfung und Änderung des bKA-
gesetzes. Zudem wird die Anwaltschaft 
beobachten, welche Regelungen in den 
Landespolizeigesetzen aufgenommen 
sind oder werden.

III.

Die RAK sachsen spricht sich grundsätz-
lich dafür aus, auch weitere berufsge-
heimnisträger in den absoluten schutz 
des § 160a Abs. 1 stpO einzubeziehen. 
so muss der Rechtssuchende darauf ver-
trauen können, sich z.b. offen an einen 
steuerberater oder wirtschaftsprüfer 
zu wenden. gerade die aktuellen Ereig-
nisse um das Auftauchen von steuerre-
levanten Daten und die Diskussion um 
Ankauf und verwertung zeigen, welche 
grundsätzliche bedeutung das uneinge-
schränkte vertrauensverhältnis zu be-
stimmten berufsgruppen hat. 

Ebenso halten wir es für erforderlich, 
dass auch Journalisten vor verdeckten 
Ermittlungsmaßnahmen geschützt sind. 
nur so kann eine freie, unabhängige und 
kritische presse gewährleistet werden, 
die dem grundrecht der pressefreiheit 
gerecht wird.
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mit dem Jahressteuergesetz 2009 hat 
der deutsche gesetzgeber das mehr-
wertsteuerpaket in nationales Recht um-
gesetzt und damit unter anderem eine 
vorgabe der EU (Eg-Richtlinie zur Ände-
rung der mehrwertsteuer-systemrichtli-
nie) umgesetzt. 

Damit wurden umsatzsteuerliche Rege-
lungen der §§ 3 ff. Ustg zur bestimmung 
des Ortes der sonstigen Leistungen nicht 
nur erheblich verändert, sondern das ge-
samte system umgestellt. 

Dieses bedeutet, dass künftig der sitz 
des Leistungsempfängers die grund-
regel für die Ortsbestimmung ist. Ziel 
soll es sein, die besteuerung am Ort des 
tatsächlichen verbrauchs der Leistung 
vorzunehmen. Dieses Abstellen auf das 
Empfängerortprinzip erfolgt in letzter 
Konsequenz nur im zwischenunterneh-
merischen bereich, gemäß § 3a Abs. 2 
Ustg. handelt es sich bei dem Leistungs-
empfänger um einen privaten Endver-
braucher bleibt es dabei, dass der Leis-
tungsort durch den sitz des Leistenden 
bestimmt wird. 

Fazit: Künftig ist bei der Ortsbestim-
mung für sonstige Leistungen zwischen 
den „zwischenunternehmerischen“ Um-
sätzen und Umsätzen an einen privaten 
Endverbraucher zu unterscheiden. 

1. Ort der anwaltlichen 
Beratungsleistung

Als sonstige Leistung gemäß § 3 Abs. 9 
Ustg hängt die Umsatzsteuerpflicht der 
anwaltlichen beratungsleistung davon 
ab, ob diese in Deutschland, im Inland, 
gemäß § 1 Abs. 1 Ustg ausgeführt wird. 
Unter berücksichtigung der neuen Rege-
lung in § 3a Ustg bedeutet dieses für die 
Ausführung der anwaltlichen beratungs-
leistung, dass differenziert werden muss 
zwischen Leistungserbringungen an:

a) einen mandanten, der nicht Unterneh-
mer ist: dann gilt der grundsatz, dass die 
beratungsleistung dort ausgeführt wird, 
wo der Anwalt seine Kanzlei betreibt

b) einen mandant der Unternehmer ist: 
dann gilt der grundsatz, dass die bera-
tungsleistung an dem Ort ausgeführt 

wird, wo der mandant sein Unterneh-
men betreibt.

bsp.: Die Kanzlei wird in Dresden betrie-
ben und ein Unternehmen (z.b. genos-
senschaft) in Österreich wird anwaltlich 
beraten: die beratungsleistung gilt in Ös-
terreich als ausgeführt, da hier der man-
dant sein Unternehmen betreibt.

1.1. Beratungsleistung an 
Nichtunternehmer

bei der anwaltlichen beratungsleistung 
wird auf den standort des beratenden 
Rechtsanwalts abgestellt. Diese bera-
tungsleistungen sind in Deutschland um-
satzsteuerpflichtig. 

Eine Ausnahme regelt § 3a Abs. 4 nr. 3 
Ustg, wenn der nichtunternehmer sei-
nen wohnsitz in einem Drittland hat. 
Drittland sind sämtliche gebiete außer-
halb der europäischen gemeinschaft, 
wie z.b. schweiz. Dann soll die sonstige 
Leistung als am sitz bzw. am wohnsitz 
des Leistungsempfängers als erbracht 
gelten. 

Fazit: sofern privatpersonen aus an-
deren EU-staaten in Deutschland bera-
ten werden und diese nichtunterneh-
mer sind, wird die beratungsleistung 
in Deutschland umsatzsteuerpflichtig. 
sofern der mandant im nicht-EU-staat 
wohnt, ist die Umsatzsteuer nicht in 
Deutschland abzuführen. Die Umsatz-
steuerpflicht richtet sich dann nach den 
rechtlichen Regelungen des Drittstaates, 
der betroffen ist. sofern dort keine Um-
satzsteuerpflicht besteht, ist Umsatz-
steuer nicht abzuführen. 

1.2. Beratungsleistungen 
an Unternehmer

wie bereits dargestellt, gilt ab dem 
01.01.2010 das Empfängerortprinzip, 
wenn beratungsleistungen von einem 
Anwalt an einen Unternehmer erbracht 
werden. 

nach § 3a Abs. 2 Ustg liegt für diese fäl-
le der Ort der Leistung beim Unterneh-
men des Leistungsempfängers. Erbringt 
der Rechtsanwalt beratungsleistungen 
an ein Unternehmen, dessen sitz bzw. 

betriebsstätte im Ausland liegt, ist der 
Leistungsort dort angesiedelt. Diese be-
ratungsleistungen sind nicht in Deutsch-
land umsatzsteuerbar und damit nicht 
umsatzsteuerpflichtig. 

Ob und welche steuerpflicht im Aus-
land besteht, richtet sich wiederum nach 
den dort geltenden vorschriften. bei 
grenzüberschreitenden beratungen im 
EU-gebiet schuldet das beratende Un-
ternehmen die Umsatzsteuer im eige-
nen Land. Dieses resultiert daraus, dass 
die Leistungen nicht in Deutschland als 
erbracht gelten, sondern im Ausland, in 
dem das Unternehmen seinen sitz bzw. 
betriebsstätte betreibt. 

Immer dann, wenn der Leistende ge-
genüber dem Leistungsempfänger die 
Umsatzsteueridentifikationsnummer er-
wendet, soll von einer Leistung für den 
unternehmerischen bereich des Leis-
tungsempfängers ausgegangen werden. 

Der leistende Unternehmer wird nur 
dann von seiner Umsatzsteuerpflicht 
frei, wenn er nachweisen kann, dass 
der Leistungsempfänger die sonstige 
Leistung für sein Unternehmen bezieht 
(bmf-schreiben Iv b9-s7117/08 100001 
vom 04.09.2009).

Der unternehmerische bezug ist immer 
dann gegeben, wenn der Leistungsemp-
fänger die ihm erteilte Umsatzsteuer-
identifikationsnummer aktiv verwendet; 
d.h. es reicht nicht aus, wenn diese auf 
dem briefkopf benannt ist. vielmehr 
muss die Umsatzsteueridentifikations-
nummer ausdrücklich nachgefragt bzw. 
bei vertragsabschluss mitgeteilt worden 
sein. ggf. ist dieses rein vorsorglich auf 
dem Auftragsdokument zu vermerken. 

bei Unternehmen mit sitz in einem Dritt-
land sollte sich der leistende Anwalt den 
nachweis der Unternehmereigenschaft 
dadurch erbringen lassen, dass eine be-
hördliche bescheinigung des Drittlandes 
über die Unternehmereigenschaft beige-
bracht wird.

Fazit: Es muss beachtet werden, dass 
bei mandatsverhältnissen zu Unterneh-
men mit sitz im EU-Ausland in den Rech-
nungen die Umsatzsteueridentifikations-

Änderungen bei der anwaltlichen Beratungsleistung 
durch das Mehrwertsteuer-Paket im Jahressteuergesetz 2009
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nummer des mandanten ausgewiesen 
wird. Außerdem sind die aus solchen 
mandaten erzielten beratungshonorare 
gesondert in den Umsatzsteuervoran-
meldungen und der Umsatzsteuerjah-
reserklärung auszuweisen und in der zu-
sammenfassenden meldung zu erklären. 
hier ist ebenfalls jeweils die Umsatzsteu-
eridentifikationsnummer des mandan-
ten anzugeben. 

bei mandatsaufnahme sollte daher diese 
Umsatzsteueridentifikationsnummer be-
reits mit begründung des mandatsver-
hältnisses abgefragt werden; bei beste-
henden mandaten ist dieses zu erfragen. 

2. Grundstückbezogene Leistungen
 

Rechts- und steuerberatungen in grund-
stückssachen stellen keine sonstigen 
Leistungen gemäß § 3a Abs. 3 Ustg dar 
(bmf-schreiben Iv b9-s7117/08/100001 
vom 04.09.2009). 

3. Zusammenfassende Meldung

Eine wichtige neuerung liegt in bezug 
auf die zusammenfassende meldung 
vor. nach der alten Rechtslage betraf 
die zusammenfassende meldung aus-
schließlich den bereich der Lieferungen. 

gemäß § 18a Abs. 1 satz 2 Ustg muss 
jeder Unternehmer im Rahmen einer 
zusammenfassenden meldung alle in-

nergemeinschaftlichen Dienstleistungen 
erklären. 

Ausgenommen hiervon sind Kleinunter-
nehmer gemäß § 19 Ustg. Innergemein-
schaftliche Dienstleistungen sind solche, 
die unter das Empfängerortsprinizip ge-
mäß § 3a Abs. 2 Ustg fallen und für die 
in anderen EU-mitgliedsstaaten ansässi-
ge Leistungsempfänger die Umsatzsteu-
er schulden. 

Die zusammenfassende meldung ist kei-
ne steuererklärung, es gelten die Rege-
lungen des § 18a Abs. 8 satz 1 Ustg.

meldezeitraum ist das Kalendervier-
teljahr. maßgeblicher stichtag für die 
Einreichung der zusammenfassenden 
meldung ist der 10. Tag nach Ablauf des 
meldezeitraumes. 

für die zeitliche Zuordung der Umsät-
ze gilt § 18a Abs 5 Ustg. Umsätze sind 
für den Zeitraum zu erklären, in dem 
die Rechnung ausgestellt wurde. wird 
keine Rechnung erstellt oder wird diese 
erst später, als in dem monat erteilt, der 
auf die sonstige Leistung erfolgt, ist die 
Leistung in der meldung für den monat 
zu erfassen, der auf den monat der Leis-
tung erfolgt. 

folglich sind Rechtsanwälte durch diese 
vorgabe künftig gehalten, zeitnah die 
beratungsleistungen abzurechnen. für 

die Erklärung gemäß § 18a Ustg müs-
sen die Umsätze ohnehin erfaßt werden. 
Dieses gilt jedoch nur für beratungsleis-
tungen gegenüber einem Unternehmen 
mit sitz in einem anderen EU-mitglieds-
staat. 

wird die zusammenfassende meldung 
nicht, nicht vollständig oder nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig eingereicht, kann 
dieses als Ordnungswidrigkeit nach § 
26a Abs. 1 nr. 5 Ustg geahndet werden. 
Die geldbuße kann bis zu € 5.000,00 
betragen. Es besteht die möglichkeit, 
gemäß § 18a Abs. 7 Ustg innerhalb 
von drei monaten nach Kenntnis diese 
zusammenfassende meldung zu berich-
tigen. 

Fazit: Die erweiterten Erklärungspflich-
ten und die neuen Regelungen zur Rech-
nungsstellung treten zum 01.01.2010 in 
Kraft. sie gelten für alle Dienstleistun-
gen, die ab diesem Zeitpunkt ausgeführt 
werden, folglich nicht für die bereits er-
brachten. 

Kerstin Bontschev
Vorstand der RAK 
Sachsen, Fachanwäl
tin für Steuerecht

Stellungnahmen der BRAK zu Gesetzgebungsverfahren

Stellungnahme der BRAK (Nr. 3 v. März 2010) gesetz über 
die verwendung elektronischer Kommunikationsformen in 
der Justiz (Justizkommunikationsgesetz JKomg) vom 23. märz 
2005 (bgbl. l, 837) – Rechtsverordnung zur verbindlichen Ein-
führung von formularen für den Antrag auf Erlass einer richter-
lichen Durchsuchungsanordnung gem. § 758a Abs. 6 ZpO und 
für den Antrag auf Erlass eines pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses gem. § 829 Abs. 4 ZpO

Stellungnahme der BRAK (Nr. 6 v. März 2010) zum Entwurf 
eines gesetzes zur Änderung des vormundschaftsrechts

Stellungnahme der BRAK (Nr. 7 v. April 2010)   zur    Überprüfung 
des bauvertragsrechts - befragung zu der rechtsvergleichenden 
Untersuchung zu Kernfragen des privaten bauvertragsrechts  
der Ruprecht-Karls-Universität heidelberg

Stellungnahme der BRAK (Nr. 8 v. April 2010) zum Refe-
rentenentwurf eines gesetzes zur Anpassung der vorschriften 
über den wertersatz bei widerruf von fernabsatzverträgen 

Den vollständigen Text der Stellungnahmen finden Sie 
unter www.brak.de
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An einem historisch bedeutsamen Ort 
– dem bundesverwaltungsgericht – tra-
fen sich am 05.03.2010 die sächsischen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
zu der diesjährigen Kammerversamm-
lung. grußworte sprachen der säch-
sische staatsminister der Justiz und für 
Europa, Dr. Jürgen martens, und vize-
präsident des bverwg, michael hund. 
In seiner festrede erläuterte Axel filges, 
präsident der bundesrechtsanwaltskam-
mer (bRAK), aktuelle rechtspolitische 

Themen und Ziele der Arbeit der bRAK. 
Eines davon ist die lineare und struktu-
relle Anpassung der anwaltlichen vergü-
tung. Zusammen mit dem DAv will die 
bRAK eine lineare Erhöhung von 15 % 
der seit 15 Jahren unveränderten gebüh-
rensätze durchsetzen. Zudem werden 
auch strukturelle Änderungen des Rvg 
gefordert. so habe das Rvg eine ver-
schlechterung der vergütung für sozi-
alrechtliche Angelegenheiten gebracht, 
die nicht mehr hingenommen werden 

kann. beispiele für weitere Änderungen 
sind: Einigungsgebühr auch bei Raten-
zahlungsvergleichen, Abschaffung der 
„schwellengebühr“ bei der geschäfts-
gebühr, Terminsgebühr für beweister-
mine und eine zusätzliche verfahrensge-
bühr bei streitverkündung. 

In seinem Jahresbericht nahm der prä-
sident der RAK sachsen, Dr. martin 
Abend, bezug auf den schriftlichen Jah-
resbericht (abgedruckt in Kammer aktu-
ell 1/2010). Er gab auch einen Ausblick 
auf die anstehenden vorhaben und Ziele 
für 2010. so wird die RAK weiterhin 
ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Ein 
anspruchsvolles und umfassendes se-
minarprogramm sichert die fortbildung 
der sächsischen Anwaltschaft und deren 
mitarbeiter. Auch wird die RAK sachsen 
2010 den 20. Jahrestag ihrer wieder-
gründung begehen. Da unsere Kammer 
auch gastgeberin der 125. bRAK-haupt-
versammlung am 01.10.2010 in Dresden 
sein wird, wird das Jubiläum anlässlich 
der hauptversammlung gefeiert werden.

Die Kammerversammlung fasste fol-
gende beschlüsse:

•  Der Kassenbericht des schatzmeisters 
für das Jahr 2009 wurde mit weit über-
wiegender mehrheit und zwei Enthal-
tungen bestätigt.

•  Die Entlastung des vorstands wurde 
mit weit überwiegender mehrheit, 
ohne gegenstimmen, bei 13 Enthal-
tungen, beschlossen.

•  Der nachtragshaushalt 2010 wurde mit 
weit überwiegender Zustimmung, bei 
1 gegenstimme und 3 Enthaltungen 
beschlossen.

•  Der haushaltsplan 2011 wurde mit 
weit überwiegender mehrheit, bei 1 
gegenstimme und 1 Enthaltung be-
schlossen.

•  Der Jahresbeitrag 2011 wurde auf 
210,00 € ohne gegenstimmen und 
Enthaltungen festgesetzt.

Im gasthaus „Alte nikolaikirche“ fand 
die Kammerversammlung mit einem ge-
meinsamen Abendessen einen gemüt-
lichen Ausklang.

Im Bundesverwaltungsgericht

BRAKPräsident Axel C. Filges bei seiner Festrede

Kammerversammlung 2010 im Bundesverwaltungsgericht
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Pressemitteilungen der RAK Sachsen

Pressemitteilung vom 16.02.2010

Rechtsanwaltskammer Sachsen für 
Erhalt der JVA Chemnitz

Heimatnahe Inhaftierung für  
erfolgreiche Resozialisierung  
unverzichtbar

Die Rechtsanwaltskammer sachsen 
spricht sich für die sanierung und den 
Erhalt der Justizvollzugsanstalt (JvA) 
chemnitz-Kaßberg aus. pläne für eine 
komplette schließung der JvA lehnt sie 
dagegen ab.

„Die RAK sachsen begrüßt die vorü-
bergehende Evakuierung aufgrund der 

brandschutzmängel zur sicherheit der 
Inhaftierten und der bediensteten. Diese 
maßnahme darf jedoch keine vorent-
scheidung zur dauerhaften schließung 
sein.

Die JvA ist die einzige haftanstalt im 
gesamten Landgerichtsbezirk chem-
nitz“, betont Kammerpäsident Dr. mar-
tin Abend. Er verweist auf den Anspruch 
gefangener auf eine heimatnahe Inhaf-
tierung: „Alle Experten sind sich einig, 
dass die chancen auf eine erfolgreiche 
Resozialisierung steigen, wenn gefange-
ne durch ihre Angehörigen besucht wer-
den können. Dies setzt eine räumliche 
nähe zwischen gefängnis und familiä-
rem Umfeld voraus.“ für Untersuchungs-

gefangene gelte der Anspruch auf eine 
heimatnahe Unterbringung aufgrund 
der Unschuldsvermutung in besonderem 
maße.

vor dem hintergrund der Diskussion 
über die Kosten für den Erhalt der JvA 
spricht sich Abend für eine umfassende 
Analyse der gesamtkosten und Arbeits-
bedingungen aus: „Auch durch den 
Transport von gefangenen und die fahr-
ten der verteidiger in andere gefängnis-
se entstehen Kosten. Zudem erfordert 
die sicherung des geschlossenen JvA-
gebäudes pro Jahr Aufwendungen im 
fünfstelligen bereich. schließlich war die 
räumliche nähe zur haftanstalt ein we-

Zum Thema Insolvenzrecht fand am 
24.04.2010 das 8. Deutsch-polnische 
Anwaltsforum in görlitz statt. Die be-
währte Zusammenarbeit mit den Rechts-
beraterkammern waldenburg, grün-
berg, breslau und der Rechtsanwalts-
kammer breslau setzte sich damit fort. 
Über 60 deutsche und polnische Kolle-

ginnen und Kollegen 
hörten Referate zu den 
Themen Arbeitsrecht 
und Insolvenz, Durch-
griffshaftung auf 
vorstand/geschäfts-
führung, Insolvenz-
strafrecht, praktische 
Erfahrungen der 
grenzüberschreiten-
den Insolvenz und 
haftung des beraters 
in der Krise und In-
solvenz.  Die vorträge 
wurden simultan über-
setzt. In der Diskussion 
zu den vorträgen und 
am Rande der veran-
staltung tauschten sich die Teilnehmer 
zu ihren praktischen Erfahrungen aus. 
Angeregt wurde, eine Kontaktbörse für 
deutsche und polnische Kollegen einzu-
richten.

bereits am Abend des 23.04.2010 tra-
fen sich die Teilnehmer, Referenten und 
gäste der veranstalter zu einem begrü-
ßungsessen. Der Einladung hierzu folgten 
u.a. die präsidentin des sächsischen 
verfassungsgerichtshofs birgit munz, 

der präsident des OLg Dresden Ulrich 
hagenloch, Leitender Oberstaatsanwalt 
staatsanwaltschaft görlitz martin Übele 
und der  bürgermeister der stadt görlitz 
Dr. michael wieler. In seiner begrüßung 
gedachte Dr. martin Abend den bei dem 
tragischen flugszeugabsturz umgekom-
menen hochrangigen polnischen füh-
rungspersönlichkeiten, hierunter die prä-
sidentin der Landeanwaltskammer adw 
Joanna Agacka-Indecka.

8. Deutsch-Polnisches Anwaltsforum am 23./24.04.2010 in Görlitz

MittEilungEn 02/2010

Irena Flotyńska, Richterin am Insolvenz
gericht Poznan während ihres Vortrages

Tagungsteilnehmer in Görlitz
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sentliches Argument für die Errichtung 
des neuen Justizzentrums auf dem
chemnitzer Kaßberg.“

hintergrund: Die JvA chemnitz-Kaßberg 
wurde im Januar 2010 aufgrund erheb-
licher brandschutzgefahr mit Ausnahme 
des „D-hauses“ geschlossen und 150 
gefangene in andere haftanstalten ver-
legt. Zuvor waren gravierende mängel 
bei hauselektrik, sanitäranlagen und 
dem brandschutz bekannt geworden. 
bereits 1886 wurde auf dem Kaßberg 
eine „königlich-sächsische gefangenen-
anstalt“ errichtet.

 
Pressemitteilung vom 13.04.2010

Vertrauensverhältnis zwischen 
Mandant und Rechtsanwalt wird 
gestärkt 

RAK Sachsen begrüßt geplante 
Änderung der Strafprozessordnung 
(StPO), wonach Erkenntnisse aus 
Ermittlungen bei Rechtsanwälten 
nicht verwertet werden dürfen

Die Rechtsanwaltskammer sachsen 
spricht sich für die Ausweitung des ver-
wertungsverbotes auf alle Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte aus. Die stpO 
regelt, dass Rechtsanwälte ein Zeugnis-
verweigerungsrecht über das, was ihnen 
in der beruflichen Eigenschaft anver-
traut wurde, zusteht. Dieser umfassen-
de schutz gilt bislang nicht für die ver-
wertung von Erkenntnissen aus Ermitt-
lungsmaßnahmen, z.b. das Abhören, bei 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. 
nur wenn der Anwalt als strafverteidiger 
beauftragt war, konnten solche Erkennt-
nisse nicht im strafverfahren verwandt 
werden. Die geplante gesetzesänderung 
hebt diese Differenzierung zwischen 
verteidiger – Rechtsanwalt auf. Die RAK 
sachsen unterstützt damit einen Refe-
rentenentwurf des bundesjustizministe-
riums und fordert eine rasche gesetzli-
che Umsetzung.

„Zwischen Anwalt und mandanten be-
steht ein besonders sensibles vertrau-

ensverhältnis. Die frage, ob ein Anwalt 
als strafverteidiger tätig ist oder nicht, 
darf nicht das Kriterium für eine Ein-
schränkung des vertrauensschutzes und 
die verwertung von Informationen aus 
Ermittlungen durch die staatsanwalt-
schaft sein. Die bisherige Zwei-Klassen-
gesellschaft bei der behandlung von 
Rechtsanwälten nach der strafprozess-
ordnung muss endlich aufgehoben wer-
den“, erklärt martin Abend, präsident 
der Rechtsanwaltskammer sachsen.

Ein absoluter schutz vor strafprozessua-
len beweiserhebungs- und verwertungs-
maßnahmen ergänzt das Zeugnisverwei-
gerungsrecht des Rechtsanwalts. nur so 
kann das vertrauensverhältnis zwischen 
mandant und Rechtsanwalt umfassend 
garantiert werden.

hintergrund: Das Zeugnisverweigerungs-
recht erlaubt bestimmten berufsgruppen 
(z.b. geistlichen, Abgeordnete oder 
Rechtsanwälten), von Dritten erhaltene 
Informationen gegenüber Ermittlungs-
behörden zurückzuhalten – selbst wenn 
diese für strafrechtliche Ermittlungen 
von Interesse sein können. für die ver-
wertung von Erkenntnissen aus strafpro-
zessualen Ermittlungsmaßnahmen greift 
§ 160a stpO diesen schutz auf. bisher 
gilt ein absolutes verwertungsverbot je-
doch regelmäßig nur für strafverteidiger, 
da das gesetz eine verhältnismäßigkeits-
prüfung fordert. so können z.b. Erkennt-
nisse, die aus einer Abhöraktion bei ei-
nem Rechtsanwalt, der nicht als vertei-
diger beauftragt ist, im Ermittlungsver-
fahren verwandt werden. Ein aktueller 
Referentenentwurf des bundesjustizmi-
nisteriums sieht die beseitigung dieser 
Ungleichbehandlung im Rahmen des § 
160a der strafprozessordnung (stpO) vor.

 
Pressemitteilung vom 22.04.2010

Rechtsanwaltskammer Sachsen ge-
gen zwingende europäische  
Zahlungsfrist für Rechnungen

Die Rechtsanwaltskammer sachsen hat 
sich gegen die festlegung einer euro-

paweit einheitlichen zwingenden Zah-
lungsfrist für die bezahlung von Unter-
nehmensrechnungen ausgesprochen. 
nach vorstellungen aus dem Europäi-
schen parlament sollen Unternehmen 
verpflichtet werden, Rechnungen inner-
halb von 60 Tagen zu bezahlen. für ver-
spätungen soll es strafzuschläge geben. 
Eine abweichende vertragliche vereinba-
rung soll nicht möglich sein. bisher gilt 
eine EU-vorgabe für eine Zahlungsfrist 
von 30 Tagen – ohne strafen für verspä-
tete Zahlungen. 

Dazu erklärt Kammerpräsident martin 
Abend: „Die Einführung einer zwingen-
den europäischen Zahlungsfrist greift in 
unzulässiger weise in die vertragsfrei-
heit ein. Auch wenn eine gute Absicht 
hinter dem vorstoß steht – in einem frei-
heitlichen Rechtsstaat heiligt der Zweck 
nicht die mittel. Es kann unterschiedliche 
gründe geben, wenn Unternehmen un-
tereinander individuelle Zahlungsfristen 
vereinbaren. Daher treten wir für eine 
einheitliche, aber disponible kurze Zah-
lungsfrist ein. Eine zwingende Zahlungs-
frist für verbindlichkeiten der öffentli-
chen hand ist indes wünschenswert, so 
martin Abend. Die steuerzahler haben 
auch zu festen Terminen zu zahlen. Im 
EU-Durchschnitt müssen Unternehmen 
derzeit rund 65 Tage warten, bis ihre 
Rechnung durch den staat beglichen 
wird.“ 

Ein vorschlag der EU-Kommission aus 
dem Jahr 2009 sah zunächst vor, aus-
schließlich für die öffentliche hand eine 
verbindliche Zahlungsfrist von 30 Tagen 
mit strafbewehrung einzuführen. Eini-
gen fraktionen im Europäischen parla-
ment ging diese Änderung nicht weit 
genug. Das EU-parlament stimmt grund-
sätzlich über den Richtlinienentwurf der 
Kommission ab. Eine neue Regelung tritt 
jedoch nur in Kraft, wenn auch die mit-
gliedsstaaten zustimmen
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Weg frei für Internetversteige-
rungen in zwangsvollstreckung 

Das sächsische Kabinett hat am 23. fe-
bruar die verordnung zur Regelung der 
Internetversteigerung in der Zwangsvoll-
streckung und von fundsachen erlas-
sen. Als versteigerungsplattform für die 
sächsischen gerichtsvollzieher und an-
dere Justizeinrichtungen dient ab dem 1. 
April die Internetplattform „Justiz-Auk-
tion“. Justizminister Dr. martens: „Unter 
www.justiz-auktion.de bietet die säch-
sische Justiz zusammen mit den meisten 
anderen bundesländern künftig auf ei-
ner eigenen, sicheren plattform die von 
ihr beschlagnahmten, gepfändeten und 
ausgesonderten gegenstände an. Erste 
Erfahrungen belegen, dass nahezu alle in 
der Internetversteigerung angebotenen 
gegenstände veräußert werden kön-
nen und dass im vergleich zur präsenz-
versteigerung wesentlich höhere Erlöse 
erzielt werden. „mit der neuregelung 
passen wir das Recht an die modernen 
Lebensverhältnisse an.“ Die Internetver-
steigerung ist eine zeitgemäße und ef-
fektive verwertungsmethode, mit deren 
hilfe eine größere Anzahl potentieller 
bieter als bei einer präsenzversteigerung 
an einem bestimmten Ort erreicht wer-
den kann. Durch die damit verbundene 
– zeitliche und örtliche – flexibilität der 
interessierten bürgerinnen und bürger 
werden gerade auch bei wenig nach-
gefragten gegenständen die chancen 
für eine verwertung deutlich verbessert 
werden. „Damit ergeben sich vorteile 
sowohl für die gläubiger, deren befrie-
digungsmöglichkeiten sich erhöhen, als 
auch für die schuldner, die hierdurch 
stärker ihre verbindlichkeiten abbauen 
können“, hob Dr. martens abschließend 
hervor.

(PM 11/2010 des Sächsischen Staatsmi
nisteriums der Justiz und für Europa)

wie in „Kammer aktuell“ 1/2010, seite 
5, angekündigt, ist der vollstreckungs-
plan für den freistaat sachsen geändert 
worden. Die verwaltungsvorschrift ist 
veröffentlicht im sächsischen Amtsblatt 
9/2010 vom 04.03.2010. folgende Än-
derungen sind zu beachten:

Die bisherige Zuständigkeit der Justiz-
vollzugsanstalt chemnitz für männliche 
strafgefangene (Amtsgerichtsbezirke 
Aue und plauen, außer Erstvollzug bis 
einschließlich fünf Jahre und Ersttäter-
vollzug mit freiheitsstrafe über zwei 
Jahre) wird auf die Justizvollzugsanstalt 
Dresden übertragen. Die bisherige Zu-
ständigkeit der Justizvollzugsanstalt 
chemnitz für männliche Untersuchungs-

gefangene (Landgerichtsbezirk chem-
nitz) wird vollständig an die Justizvoll-
zugsanstalt Zwickau abgegeben; die 
Aufnahme von Untersuchungsgefange-
nen erfolgt daher zukünftig ausschließ-
lich dort. Die bisherige Zuständigkeit 
der Justizvollzugsanstalt Zwickau für 
den vollzug von Ersatzfreiheitsstrafe 
an männlichen gefangenen (Amtsge-
richtsbezirke Aue, Auerbach, plauen und 
Zwickau) geht an die Justizvollzugsan-
stalt Leipzig mit Krankenhaus über. Die 
Zuständigkeit der Justizvollzugsanstalt 
chemnitz für Abschiebungshaft an 
männlichen personen entfällt; das ver-
einbarte Kontingent von 20 plätzen wird 
hälftig auf die Justizvollzugsanstalten 
Dresden und Leipzig übergehen.

Um den schutz der menschen, die das 
fachgerichtszentrum als verfahrens-
beteiligte, als Zuschauer oder auch als 
bedienstete betreten, noch besser ge-
währleisten zu können, werden im April 
2010 neue sicherheitsbestimmungen in 
Kraft gesetzt. Damit reagiert die Justiz 
auf dem mord im Landgericht Dresden 
im vergangenen Jahr, der auch im fach-
gerichtszentrum für bestürzung gesorgt 
hat.

Kernpunkt der neuen Regelung sind 
stichprobenartige Zugangskontrollen. 
Diese Kontrollen dienen der persön-
lichen sicherheit aller personen, die das 
fachgerichtszentrum betreten. betroffen 
sind alle drei im fachgerichtszentrum un-
tergebrachten gerichte: das Arbeitsge-
richt Dresden, das sozialgericht Dresden 
und das verwaltungsgericht Dresden. 
verboten ist es, waffen und gefährliche 
gegenstände wie messer, scheren, na-
gelfeilen oder pfefferspray mitzuführen. 
bei den Kontrollen kommen metallde-
tektoren zum Einsatz.

Insbesondere bei publikumsandrang 
kann es zu unvermeidlichen wartezeiten 
beim betreten des gebäudes kommen. 

Alle besucher des fachgerichtszentrums 
werden daher gebeten, sich hierauf bei 
ihrer Terminplanung einzustellen, um 
ggf. gerichtstermine pünktlich wahrneh-
men zu können. große gepäckstücke 
sollten, soweit möglich, zur vermeidung 
von verzögerungen gar nicht erst mitge-
führt werden.

wir bitten alle Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte, ggf. in vorbespre-
chungen ihre mandanten auf diese neu-
en sicherheitsbestimmungen aufmerk-
sam zu machen. Entsprechende hinwei-
se sind ab sofort in den gerichtlichen 
Ladungen enthalten. 

für Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte ist bei den Einlasskontrollen eine 
Ausnahmeregelung vorgesehen, um die 
Kontrollen in einem angemessenen Rah-
men halten zu können: Rechtsanwälte, 
die dem Kontrollpersonal sicher persön-
lich bekannt sind oder die sich durch ei-
nen gültigen Anwaltsausweis legitimie-
ren können, sind von den personen- und 
gepäckkontrollen ausgenommen.

Sicherheitsmaßnahmen im  
Justizzentrum Chemnitz

Im Justizzentrum chemnitz, gerichtsstraße 
2, werden ab sofort beim betreten des ge-
bäudes personen- und Taschenkontrollen 
u.a. mittels metalldetektoren und hand-
sonden durchgeführt. Ausgenommen da-
von sind grundsätzliche gerichtsbekannte 
personen sowie Rechtsanwälte, notare 
und Amtspersonen, die sich mittels eines 
Dienstausweises legitimieren können. 

Verwaltungsvorschrift über den Vollstreckungs-
plan für den Freistaat Sachsen vom 09.02.2010

Neue Sicherheitsbestimmungen 
im Fachgerichtszentrum Dresden
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Neues aus Europa – Nachrichten aus Brüssel

Vorschlag für eine Richtlinie über das 
Recht auf Verdolmetschung und Über-
setzung

Die Europäische Kommission hat am 09. 
märz 2010 einen Richtlinienvorschlag 
über das Recht auf verdolmetschung 
und Übersetzung vorgelegt, um das 
Recht der Unionsbürger auf ein faires 
gerichtsverfahren europaweit zu wah-
ren.
Der vorschlag sieht vor, dass jeder mit-
gliedsstaat Tatverdächtigen in gerichts-
verhandlungen einen Dolmetscher oder 
Übersetzer zur seite stellen muss. Der 
vorschlag erstreckt sich auch auf die 
Anklageschrift oder maßgebliche be-
weisunterlagen. Ein bürger kann nur auf 
die Übersetzung verzichten, nachdem er 
über dieses Recht belehrt und über die 
folgen aufgeklärt wurde. Die Kosten für 
die Übersetzung trägt unabhängig vom 
verfahrensausgang der mitgliedstaat, 
in dem das verfahren stattfindet. Der 
Richtlinienvorschlag basiert auf dem im 
Juli 2009 von der Kommission vorgeleg-
ten Rahmenbeschluss-Entwurf über das 
Recht auf verdolmetschung und Über-
setzung in strafverfahren, der durch das 
Inkrafttreten des vertrags von Lissabon 
am 1. Dezember 2009 ungültig wurde.

BRAK-Stellungnahme zum Vorschlag 
der Kommission für eine „Erbrechts-
verordnung“

Die Europäische Kommission hat im Ok-
tober 2009 einen vorschlag für eine Erb-
rechtsverordnung vorgelegt, die die Zu-
ständigkeit und das anwendbare Recht 
für erbrechtliche streitigkeiten regelt. 
Die bundesrechtsanwaltskammer be-
grüßt in ihrer stellungnahme diesen vor-
schlag, insbesondere die vorgesehene 
Einführung eines einheitlichen Anknüp-
fungspunktes für die gerichtszuständig-
keit und das anwendbare Recht. Die ver-
ordnung stellt hierfür in Art. 4 auf den 
gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers 
ab. Die bRAK sieht in der fehlenden De-
finition dieses begriffs die gefahr, dass 
der Erblasser durch veränderung des ge-
wöhnlichen Aufenthaltes zwingendem 
nationalem Recht ausweichen könnte.

Verordnung über Insolvenzverfahren

Die Listen von Insolvenzverfahren, Li-
quidationsverfahren und Insolvenzver-
waltern, die in den Anhängen A, b und 
c zur verordnung (Eg) nr. 1346/2000 
über Insolvenzverfahren aufgeführt sind, 
werden berichtigt. Die Anhänge A bis 
c werden in die verordnung integriert. 
Dies hat der Justizministerrat am 26. 
februar 2010 beschlossen und eine ent-
sprechende Durchführungsbestimmung 
angenommen. Die verordnung regelt 
insolvenzrechtliche fragestellungen in 
der EU. sie findet Anwendung auf grenz-
überschreitende sachverhalte, d.h. auf 
Unternehmen, die grenzüberschreitend 
tätig sind und auf solche, die außerhalb 
des gründungsstaates innerhalb der EU 
agieren. bisher waren die begriffe „In-
solvenzverfahren“, „Liquidationsverfah-
ren“ und „verwalter“ im sinne der ver-
ordnung in Art. 2 lit. A) – c) unter bezug-
nahme auf die Anhänge A – c definiert.

Aktionsplan der Kommission zur Um-
setzung des Stockholmprogrammes

Am 20. April 2010 hat die Europäische 
Kommission einen Aktionsplan für die 
nächsten fünf Jahre zur Umsetzung des 
stockholmprogramms vorgestellt. Das 
programm ist in sieben Unterabschnitte 
eingeteilt, die insgesamt 170 Einzelini-
tiativen vorsehen. Unter dem Abschnitt 
„stärkung der Rechte der bürger“ sieht 
die Kommission Initiativen zum strafver-
fahrensrecht sowie zum Datenschutz-
recht vor. Insbesondere soll im strafver-
fahrensrecht für 2011 ein gesetzentwurf 
zur Rechtsberatung und Rechtshilfe ein-
gebracht werden.
Im Abschnitt „Europa als Raum des 
Rechts und der Justiz“ sind Initiativen 
zur stärkung der gegenseitigen An-
erkennung sowohl in straf- als auch in 
Zivilsachen sowie zur stärkung des ge-
genseitigen vertrauens vorgesehen. Ins-
besondere soll im Zivilrecht noch 2010 
die brüssel I verordnung überarbeitet 
werden. Zudem soll 2011 ein vorschlag 
für eine Überarbeitung der verordnung 
über die Zuständigkeit und die Anerken-
nung und vollstreckung von Urteilen in
Ehesachen eingebracht werden. weiter 
ist für 2013 ein grünbuch für mindest-
anforderungen im Zivilprozess vorgese-
hen. Als weitere wichtige Initiative will 

die Kommission noch 2010 eine mittei-
lung für ein Europäisches vertragsrecht 
herausgeben sowie 2011 einen geset-
zesvorschlag für einen gemeinsamen 
Referenzrahmen einbringen.

Schlussanträge der Generalanwäl-
tin in der Rechtssache Akzo Nobel 
(C550/07P)

Die generalanwältin Juliane Kokott hat 
am 29. April 2010 in dem verfahren 
Akzo nobel (c-550/07p) ihre schlussan-
träge vorgelegt. nach ihrer Auffassung 
gilt das Anwaltsgeheimnis nicht für syn-
dikusanwälte in Kartellverfahren der EU-
Kommission. Die unternehmensinterne 
Kommunikation mit Unternehmens-
anwälten genieße nicht den auf Uni-
onsebene grundrechtlich garantierten 
schutz der Kommunikation zwischen ei-
nem Rechtsanwalt und seinen mandan-
ten. Ein angestellter Unternehmensjurist 
genieße trotz seiner etwaigen Zulassung 
als Rechtsanwalt nicht denselben grad 
an Unabhängigkeit von seinem Arbeit-
geber wie der in einer externen Anwalts-
kanzlei tätige Rechtsanwalt gegenüber 
seinen mandanten. Das unionsrechtli-
che Anwaltsgeheimnis solle nicht nur 
die verteidigungsrechte des mandanten 
sichern, sondern erkläre sich auch aus 
der spezifischen funktion des Anwalts 
als „Organ der Rechtspflege“, der dem 
mandanten in voller Unabhängigkeit 
und im vorrangigen Interesse der Rechts-
pflege rechtliche Unterstützung gewäh-
re. bereits das Europäische gericht erster 
Instanz (Eug) hatte erstinstanzlich ein 
berufsgeheimnis der syndikusanwäl-
te verneint. Im zugrunde liegenden fall 
hatte die Kommission in einem nieder-
ländischen Unternehmen auch die Korre-
spondenz zwischen der Unternehmens-
führung und dem syndikus, der zugleich 
zugelassener Anwalt war, beschlag-
nahmt. Der europäische verband der 
Rechtsanwälte, der ccbE, ist als weiterer 
verfahrensbeteiligter am Rechtsmittel-
verfahren beteiligt und unterstützt das 
Unternehmen Akzo. Er hat vorgetragen, 
dass das anwaltliche berufsgeheimnis 
auch für syndikusanwälte gilt, wenn und 
soweit dieses nach nationalem Recht der 
fall ist, so wie im vereinigten Königreich, 
in Irland und den niederlanden. Dieser 
Auffassung ist die generalanwältin nicht 
gefolgt. sie schlägt dem Eugh vielmehr 
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vor, das Rechtsmittel gegen die erstins-
tanzliche Entscheidung des Eug zurück-
zuweisen.

EuGH: Ermäßigte Mehrwertsteuer auf 
Anwaltsdienstleistungen im Rahmen 
der Prozesskostenhilfe 

Eugh-generalanwalt niilo Jääskinen 
hat am 11 februar 2010 seine schluss-
anträge in der Rechtssache Europäische 
Kommission ./. französische Republik 
(c-492/08) vorgelegt. Jääskinen vertritt 
darin die Auffassung, dass der ermäßig-
te mehrwertsteuersatz, der in frankreich 
für Dienstleistungen, die von Rechtsan-
wälten im Rahmen der prozesskostenhil-
fe erbracht und in vollem Umfang oder 
teilweise vom staat erstattet werden, 
gegen Art. 96 und Art. 98 der europä-
ischen mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(2006/112/Eg) verstößt. 
nach dem französischen Allgemeinen 
steuergesetzbuch unterliegen anwalt-
liche Dienstleistungen im Rahmen der 
prozesskostenhilfe nicht 19,6%, sondern 
nur 5,5% mehrwertsteuer. Dies wird 
damit begründet, dass die prozesskos-
tenhilfe gleichzusetzen sei mit Dienst-
leistungen gemeinnütziger Einrichtun-
gen, die ebenfalls von einer niedrigeren 
mehrwertsteuer profitierten, wie es 
Anhang III nr. 15 der mehrwertsteuer-
systemrichtlinie vorsieht. Außerdem sei 
die steuerbegünstigung notwendig im 
hinblick auf den Zugang zu den gerich-
ten für einkommensschwache bürger. 
Demgegenüber vertritt die Kommis-
sion die Auffassung, dass anwaltliche 
Dienstleistungen im Rahmen der pro-
zesskostenhilfe keiner der in Anhang III 
der mehrwertsteuerrichtlinie genannten 
Kategorien von Dienstleistungen zuzu-
rechnen sind. Der Zugang zu den Dienst-
leistungen eines Rechtsanwalts, so die 
Kommission weiter, werde von der höhe 
der prozesskostenhilfe und nicht durch 
den angewandten mehrwertsteuersatz 
bestimmt. 
In seinen schlussanträgen anerkennt ge-
neralanwalt Jääskinen die bedeutung der 
prozesskostenhilfe für den Zugang zum 
Recht, stellt jedoch gleichzeitig fest, dass 
die Anwendung des regulären steuersat-
zes den Zugang nicht beschränken wür-
de. Er bestätigt weiterhin die Auffassung 
der Kommission, dass Rechtsanwälte 
weder „von den mitgliedstaaten aner-
kannte gemeinnützige Einrichtungen“, 
noch die von Rechtsanwälten erbrachten 
Leistungen im Rahmen der prozesskos-

tenhilfe Dienstleistungen „für wohltäti-
ge Zwecke und im bereich der sozialen 
sicherheit“ seien, wie es die mehrwert-
steuersystemrichtlinie erfordert, wenn 
ein ermäßigter mehrwertsteuersatz 
angewendet werden soll. Dementspre-
chend schlägt Jääskinen dem gerichts-
hof vor, der vertragsverletzungsklage 
der Kommission stattzugeben. 

Arbeitsprogramm der 
Kommission für 2010 

Am 31. märz 2010 hat die Europäi-
sche Kommission ihr Arbeitsprogramm 
für das Jahr 2010 angenommen. Dies 
sieht vor, dass sich die Kommission auf 
vier Aktionsbereiche, (1) bewältigung 
der Krise und bewahrung der sozialen 
marktwirtschaft in Europa, (2) Agen-
da für bürgernähe, (3) Agenda für eine 
kohärente Außenpolitik und (4) moder-
nisierung der Instrumente und Arbeits-
weise der EU konzentrieren wird, welche 
durch 34 Einzelinitiativen durchgeführt 
werden sollen. 
Im Aktionsplan für den bereich (1) ist un-
ter anderem eine verordnung zu Über-
setzungserfordernissen des künftigen 
EU-patents vorgesehen sowie die Um- 
und Durchsetzung der binnenmarkt-
vorschriften, insbesondere der Dienst-
leistungsrichtlinie. Der Aktionsplan für 
den punkt (2), dessen schlüsselelement 
das stockholmer programm ist, sieht 
die Überarbeitung der brüssel I vO zur 
Anerkennung gerichtlicher Entschei-
dungen in Zivil- und handelssachen, die 
Überarbeitung der Arbeitszeitrichtlinie 
und die Entwicklung eines europäischen 
justiziellen Raums vor. Zudem ist ein Re-
ferenzrahmen für das vertragsrecht und 
ein neuer gesetzgebungsvorschlag für 
den Datenschutz vorgesehen. Auch den 
bereich der sammelklagen will die Kom-
mission vorantreiben und noch 2010 
eine öffentliche Anhörung über gemein-
same Rechtsgrundsätze und konkrete 
fragen durchführen.

Beitritt der EU zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) 

Der beitritt der EU zur EmRK ist durch 
das Inkrafttreten des Lissabon-vertrags 
möglich geworden, da der EU dadurch 
Rechtspersönlichkeit verliehen wurde. 
Die Kommission hat eine Empfehlung an 
die mitgliedstaaten, beitrittsverhandlun-
gen mit den 47 Unterzeichnern der Kon-

vention aufzunehmen, verabschiedet. 
Durch den beitritt als 48. mitglied neben 
sämtlichen mitgliedstaaten der EU wird 
die Achtung der grundrechte einer zu-
sätzlichen gerichtlichen Kontrolle unter-
worfen. Künftig wird der Europäische 
gerichtshof für menschenrechte in der 
Lage sein, Rechtsakte und handlungen 
von Organen, Institutionen und Agen-
turen der EU, einschließlich der Urteile 
des Eugh, auf ihre vereinbarkeit mit 
der EmRK hin zu überprüfen. Dadurch 
hat auch der bürger die möglichkeit - 
nach Erschöpfung aller innerstaatlichen 
Rechtsbehelfe - Individualbeschwerde zu 
erheben, wenn er sich durch die EU in 
seinen grundrechten verletzt sieht.

Gleiche Sanktionen für Unternehmen 
und öffentliche Stellen bei Zahlungs-
verzug im Geschäftsverkehr 

Die berichterstatterin des Ausschusses 
binnenmarkt und verbraucherschutz im 
Europäischen parlament barbara wei-
ler hat ihren berichtsentwurfs über den 
vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen parlaments und des Rates zur 
bekämpfung von Zahlungsverzug im ge-
schäftsverkehr vorgelegt. grundlage des 
berichtsentwurfs ist ein vorschlag der Eu-
ropäischen Kommission vom April 2009 
zur neufassung der Richtlinie 2000/35/
Ec zur bekämpfung von Zahlungsverzug 
im geschäftsverkehr, dessen Ziel es ist, 
die wirksamkeit und Kosteneffizienz im 
verhältnis zu dem Rückgriff im falle einer 
verspäteten Zahlung zu verbessern. Dies 
soll durch den Zusatz von bestimmun-
gen erfolgen, nach denen die adminis-
trativen Kosten zurückgefordert werden 
können und eine Entschädigung für die 
internen Kosten, die mit dem Zahlungs-
verzug verbunden sind, verlangt werden 
kann. sein Ziel ist es, die Unterschiede 
zwischen dem Zahlungsverzug einerseits 
von öffentlichen verwaltungen und an-
dererseits von Unternehmen durch eine 
harmonisierung zu verringern. grund-
sätzlich spricht sich die berichterstatterin 
für die unterschiedliche behandlung von 
privaten Unternehmen und behörden im 
geschäftsverkehr aus. sanktionen ge-
gen säumige Zahler sollten allerdings für 
alle gleichsam eingeführt werden. Diese 
Ansicht 
wurde von Abgeordneten aus den natio-
nalen parlamenten, die der binnenmarkt-
Ausschuss eingeladen hatte, im sep-
tember 2009 unterstützt. Eine weitere 
Änderung durch den Richtlinienentwurf 
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ist die höhe der strafe (als verzugszin-
sen zu zahlen). Anstelle von 5% auf die 
geschuldete summe, wie von der Euro-
päischen Kommission vorgeschlagen, 
fordert barbara weiler Zahlungen nach 
einer abgestuften skala, nach der der 
schuldner 2% der geschuldeten summe 
zahlen müsste, sobald die Zinsen fällig 

werden, ab dem fünfundvierzigsten Tag 
nach fälligkeit 4 % der summe, und 
schließlich 5% ab dem sechzigsten Tag. 
Die strafe sollte 50.000 Euro nicht über-
steigen. Dadurch sollen Unternehmen in 
der Lage sein, schneller an ihr geld zu 
gelangen, sobald dieses fällig wird. Die 
Defi nition der öffentlichen hand wird 

auf öffentliche Unternehmen, die im All-
gemeininteresse handeln (beispielsweise 
bezüglich wasser, strom und Transport), 
ausgeweitet. Eine verlängerung der 
30-tägigen Zahlungsfrist soll die Aus-
nahme bleiben. 

�  Online-Bestellung unter 
www.rak-sachsen.de

�  Übermittlung der geprüften 
und bestätigten Daten an 
den DSV

�  Erstellung der Ausweiskarte 
inklusive Signaturpaket

�  Versand an den Rechtsanwalt

Alle Leistungsbestandteile der RAK-Kombi-Anwaltssignaturkarte im Überblick:

So unkompliziert funktioniert die Bestellung der Signaturkarte:

RECHTS
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN

RECH
ANWA

� �

��

• Schnelle und unbürokratische Beantragung bei der RAK 
Sachsen

• Modernes innovatives Kartenprofi l mit folgenden Lei-
stungsbestandteilen:

- Kombination von amtlichem internationalem 
und nationalem Anwaltsausweis 

- mit dem verfahrensrechtlich erforderlichen Be-
rufsattribut „Rechtsanwalt“/ „Rechtsanwältin“

- und Chip für qualifi zierte elektronische Signatur 
(höchstpersönliche Unterschrift digital) 

- mit Kartengültigkeitsdauer von mindestens 42 
Monaten 

• Ausstattungspaket mit Kartenlesegerät und Software 
inklusive 

• Kompatibel mit den gängigen Kanzleisoftwaresystemen 
und Justizanwendungen 

Vorderseite mit Chip für die digitale Signatur

Rückseite mit Feld für die Unterschrift

Das RAK-Kombi-Anwaltssignaturkartenpaket:

•  RAK-Anwaltssignaturkarte
•  Sign-it Software zum Signieren und Verschlüsseln von Dokumenten und E-Mails 
•  Kartenleser Klasse 2 (Musterillustration, Original kann abweichen)
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Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot und der „Kampf ums Recht“

Anmerkungen zu AGH Bremen, 
Urteil vom 17.09.2009, 1 AGH 3/2009

Das sachlichkeitsgebot aus § 43a Abs.3 
bRAO schränkt die anwaltliche berufs- 
und meinungsfreiheit entgegen vielfach 
anzutreffender Ansicht nur in gerin-
gem Umfang ein. Der Rechtsanwalt soll 
zwar sachlich und emotionsfrei agieren, 
gleichwohl muss er im Interesse seines 
mandanten in der Lage sein, sich kritisch 
gegenüber dem gericht und den übri-
gen verfahrensbeteiligten zu äußern. 
Dies gebieten Art. 5 Abs. 1, Art 12 gg.

Ein verstoß gegen das sachlichkeitsge-
bot gem. § 43a Abs. 3 bRAO liegt in der 
Regel erst dann vor, wenn die Äußerung 
eines Rechtsanwalts die grenze zu einer 
strafbaren Ehrverletzung überschreitet 
(bverfg, beschluss vom 10.03.2009, 1 
bvR 2650/05). Dies entspricht der der 
gesetzlichen normierung dieser berufs-
pflicht zugrunde liegenden Entscheidung 
des bverfg (beschluss vom 14.07.1987, 1 
bvR 537/81) und dem sich aus § 43a Abs. 
3 s. 2 bRAO zu entnehmenden verweis 
auf die Tatbestände der §§ 185 ff stgb.

Bewusstes Verbreiten von Unwahr-
heiten (§ 43a Abs. 3 S. 2, 1. Alt.) 

Den Rechtsanwalt trifft die pflicht zur 
wahrheit, § 138 ZpO1 - zu unterscheiden 
von einer allgemeinen wahrheitspflicht 
im sinne einer pflicht zur Offenbarung2. 
Denn eine pflicht zur Aufklärung trifft  
den Rechtsanwalt grundsätzlich nicht, es 
sei denn, es liegen besondere Umstände 
vor, die im Einzelfall berechtigten Anlass 
zu Zweifeln geben. 
Ein bewusstes verbreiten von unwahren 
Tatsachen liegt immer dann vor, wenn 
der Rechtsanwalt (im sinne direkten vor-
satzes) weiß, dass es die Unwahrheit ist3. 
sehr instruktiv hierzu die Entscheidung 
des bverfg, nichtannahmebeschluss 
vom 16.07.2003, 1 bvR 801/03, das wie 
folgt ausführt: „Die Argumentation des 
Oberlandesgerichts, der beschwerde-
führer habe sich den sachverhalt, den 
ihm sein mandant unterbreitet habe, 
in seinen schriftsätzen als persönliche  
behauptung zu Eigen gemacht, beruht  
 

1 Feuerich/Weyland, BRAO, § 43 a, Rn. 38.
2 Gaier/Wolf/Göcken/Zuck, Anwaltliches Be
rufsrecht, § 43 a, Rn. 69.
3 Feuerich/Weyland, BRAO, § 43 a, Rn. 39.

auch auf einer verkennung der bedeu-
tung der berufsfreiheit und verletzt den 
beschwerdeführer unverhältnismäßig 
in seinem grundrecht aus Art.  12 Abs. 
1 gg. Träfe diese Auffassung zu und 
müsste ein Rechtsanwalt befürchten, re-
gelmäßig persönlich belangt zu werden, 
wenn er in seiner beruflichen funktion 
Informationen seines mandanten in ge-
höriger form weitergibt, würde die ord-
nungsgemäße Interessenvertretung und 
damit ein wesentlicher Teil anwaltlicher 
berufsausübung unterbunden. nur im 
Ausnahmefall kann die berücksichtigung 
der gesamtumstände eine persönliche 
verantwortung nahe legen. […] Einem 
Rechtsanwalt als berufenem berater und 
vertreter muss in allen Rechtsangele-
genheiten die unerlässliche Äußerungs-
freiheit zukommen, die seine stellung 
als unabhängiges Organ der Rechts-
pflege erfordert (vgl. bverfg, beschluss 
der 2. Kammer des Ersten senats, nJw 
1996, s.  3267). Eine regelmäßige Kon-
trolle der vom mandanten mitgeteilten 
Tatsachen kann berufsrechtlich nicht 
verlangt werden.“

Herabsetzende Äußerungen, Belei-
digungen (§ 43a Abs. 3 S. 2 2. Alt.)

wesentlich im Rahmen des § 43a III 
bRAO sind die strafrechtlichen beleidi-
gungstatbestände4, §§ 185 ff stgb (Agh 
saarland nJw-RR 2002, 923), soweit sie 
nicht durch die wahrnehmung berech-
tigter Interessen (§ 193 stgb) gedeckt 
sind. Äußerungen eines Rechtsanwalts, 
die zwar nicht über § 193 stgb gedeckt, 
aber unterhalb der grenze einer strafba-
ren beleidigung anzusiedeln sind, stellen 
in restriktiver Auslegung keinen verstoß 
gegen § 43a Abs. 3 bRAO dar5 - es sei 
denn, es liegen besondere Umstände 
vor.

so hat der Agh bremen in der Entschei-
dung vom 17.09.2009 in den Äußerun-
gen eines Rechtsanwaltes gegenüber 
einem prozessvertreter einer gemeinde 
in einem verwaltungsverfahren „Leute 
wie er seien schuld daran, dass Kinder 
sterben und tot in Kühltruhen gefunden 
werden“ einen verstoß gegen das sach-
lichkeitsgebot erkannt und ausgeführt:

4 vgl. AGH Bremen, Urt. v. 17.9.2009 – 1 AGH 
3/2009
5 BVerfG NWBl. 1993, 632; AGH Saarland, 
NJWRR 2002, 923, 924).

„Um einen verstoß gegen das sach-
lichkeitsgebot des § 43 a Abs. 3 bRAO 
annehmen zu können, ist nach der 
Rechtsprechung des bundesverfassungs-
gerichts sowie der berufsrechtlichen 
Rechtsprechung […] die schwelle zu 
sanktionswürdigen pflichtverletzungen 
erst überschritten, wenn eine herabset-
zung nach Inhalt und form als strafbare 
beleidigung (§ 185 stgb), üble nachrede 
(§ 186 stgb) oder verleumdung (§ 187 
stgb) zu beurteilen ist oder eine recht-
liche Auseinandersetzung durch neben 
der sache liegende herabsetzung belas-
tet wird, zu denen andere beteiligte oder 
der verfahrensverlauf keinen Anlass ge-
geben haben.“

bei der beurteilung des Einzelfalles sind 
die grundrechtsbeeinträchtigung einer-
seits und die bedeutung des von der 
vorschrift des § 43a Abs. 3 bRAO ge-
schützten Rechtsguts andererseits ab-
zuwägen (vgl. bverfgE 93, 266, 295)6. 
Auch Art. 10 EmRK ist zu beachten7. 
Darüber hinaus bleibt zu prüfen, ob das 
verhalten nicht in wahrnehmung be-
rechtigter Interessen erfolgt ist, § 193 
stgb8. Der Rechtsanwalt kann sich auf 
die meinungsfreiheit berufen, wenn sie 
zwar scharf und überzogen ist, aber ein 
berechtigtes und sachliches Anliegen zu-
grundeliegt9. bei formalbeleidigungen, 
verletzungen der menschenwürde oder 
schmähkritik dürfte allerdings in der 
Regel eine verletzung des § 43a Abs. 3 
bRAO vorliegen10.

Im „Kampf ums Recht“ ist vieles, aber 
eben nicht alles erlaubt und – das ist 
auch gut so!

Volker Backs LL.M.
Vorstand der RAK 
Sachsen 

6 Vgl. BVerfG 1 BvR 2650/05, Beschluss vom 
10.03.2009.
7 EGMR, NJW 2004, 3317.
8 BGH NJW 2000, 2217.
9 BVerfG MedR 2000, 526.
10 BGH NJW 2002, 1192; BVerfG AnwBl. 2008, 
203.
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Fachanwaltsausschuss Verkehrsrecht 
- neubestellung -

RA horst-Edgar Toepfer, bautzen 

Fachanwaltsausschuss Transport- und Speditionsrecht
- neubestellung -

RA martin pfnür, görlitz

Fachanwaltsausschüsse der RAK Sachsen 

Der vorstand der Rechtsanwaltskammer sachsen bestellte folgende mitglieder der fachanwaltsausschüsse neu: 

wir danken den Kollegen für ihr ehrenamtliches Engagement.

Neue FAO ab 01.03.2010

seit 01.03.2010 gilt die neue fachan-
waltsordnung. 

wesentliche Änderungen finden sie in  
§ 5 Abs. 3 i.v.m. Abs. 1 fAO n.f. bei der 
berechnung des Drei-Jahreszeitraumes. 
Eine verlängerung dieses Zeitraumes ist 
in begründeten Ausnahmefällen um ma-
ximal 36 monate möglich. 

neue Regelungen gelten auch bei ein-
zelnen Rechtsgebieten sowie der fortbil-
dungspflicht. 

Zu beachten sind die Übergangsrege-
lungen in § 16 fAO n.f. 

Die fachanwaltsordnung in der fassung 
vom 01.03.2010 finden sie auf unserer 
homepage www.rak-sachsen.de unter 
dem menüpunkt „für mitglieder“.

Einheitliches Antragsformular für 
Fachanwaltsanträge

seit märz 2010 hält die Rechtsanwalts-
kammer sachsen ein einheitliches for-
mular für fachanwaltsanträge bereit, das 
ebenfalls über unsere homepage abruf-
bar ist. Die hinweise der Ausschüsse zur 
Antragstellung werden derzeit überar-
beitet und aktualisiert.

nach § 15 fAO n.f. muss jeder, der 
eine fachanwaltsbezeichnung führt, 
kalenderjährlich auf diesem gebiet wis-
senschaftlich publizieren oder an an-
waltlichen fortbildungsveranstaltungen 
hörend oder dozierend teilnehmen. bei 
fortbildungsveranstaltungen, die nicht in 
präsenzform durchgeführt werden, müs-
sen die möglichkeit der Interaktion des 
Referenten mit den Teilnehmern sowie 
der Teilnehmer untereinander während 
der Dauer der fortbildungsveranstaltung 
sichergestellt sein und der nachweis der 
durchgängigen Teilnahme erbracht wer-
den. 

Die gesamtdauer der fortbildung darf je 
fachgebiet 10 Zeitstunden nicht unter-
schreiten. 

Die Erfüllung der fortbildungsverpflich-
tung ist der Rechtsanwaltskammer un-
aufgefordert nachzuweisen. 

Um den verwaltungsaufwand zu redu-
zieren und bearbeitungsengpässe am 
Jahresende zu vermeiden, bitten wir sie 
um beachtung folgender hinweise: 

I. Kurz zusammengefasst....

Eine Fortbildungsveranstaltung ...

•  richtet sich (zumindest auch) an Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte (an-
waltliche fortbildungsveranstaltung),

•  überschreitet das maß dessen, was üb-
licherweise durch die berufliche Ausbil-
dung und praktische Tätigkeit im beruf 
vermittelt wird (nicht nur vermittlung 

von basiswissen, keine grundlagense-
minare) und

 
•  befasst sich je nach fachanwaltsbe-

zeichnung mit den in §§ 8 bis 14 m fAO 
benannten Rechtsgebieten (fachbezug 
notwendig, Themen mit allgemeinen 
Inhalten zum Kanzleimanagement, zur 
Kommunikation usw. können nicht be-
rücksichtigt werden).

Fortbildungsnachweise reichen Sie 
bitte ....

WIEVIEL ? 
... im Umfang von 10 nettozeitstunden 
(d.h. abzüglich aller pausen) pro Kalen-
derjahr und pro fachanwaltschaft, 
  
WANN ? 
.... möglichst unterjährig nach Erhalt der 
Teilnahmebescheinigung, spätestens 
aber bis zum 31.12. eines Kalenderjahres

WIE ? 
... per Telefax oder auf dem postweg 
oder elektronisch (eingescannt als pdf-
Datei) an info@rak-sachsen.de  
 
... nicht im Original, Kopie ausreichend 
 
... nicht doppelt (also auch nicht vorab 
per Telefax / vorab per Email und an-
schließend per post)  
 
... nicht zusammen getackert / geheftet 
 
... nicht doppelseitig

WO ? 
.... in der geschäftsstelle der Rechtsan-
waltskammer sachsen ein. 

Jährliche Pflichtfortbildung gemäß § 15 FAO
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II. Von A bis Z

Anforderungen an  
Fortbildungsnachweise

hörende Teilnahme: Der nachweis 
wird durch vorlage einer Teilnahmebe-
stätigung durch den veranstalter ge-
führt. 

Die bestätigung muss folgenden Inhalt 
haben:   - veranstalter, 

- Datum und Ort,  
- Thema bzw. Inhalt, 
- Dozent/en,  
-  beginn, Ende und pausen-

zeiten (maßgeblich ist aus-
schließlich die nettounter-
richtszeit, d.h. abzüglich aller 
pausen), 

   -  bestätigung der ständigen prä-
senz des Teilnehmers,

   - Unterschrift.

Anmeldebestätigungen oder Zahlungs-
nachweise genügen zum nachweis 
nicht!

dozierende Teilnahme: Der nachweis 
wird durch vorlage einer bestätigung 
durch den veranstalter geführt. 

Die bestätigung muss folgenden Inhalt 
haben:   - veranstalter, 

- Datum und Ort,  
- Thema bzw. Inhalt, 
- Dozent/en,  
-  beginn, Ende und pausen-

zeiten, 
   -  bestätigung über die tatsäch-

liche Durchführung der veran-
staltung,

   - Unterschrift.

Dozentenverträge / honorarvereinba-
rungen genügen zum nachweis nicht!

wissenschaftliche Publikationen: bit-
te reichen sie eine Kopie Ihrer publikation 
ein, um die Anerkennungsfähigkeit und 
den zeitlichen Umfang der Anerkennung 
prüfen zu können. bei büchern kann der 
geschäftsstelle ein Exemplar zur Ansicht 
vorgelegt werden, möglich ist auch die 
Einreichung einer Kopie des Inhalts- und 
bearbeiterverzeichnisses. 

In qualitativer hinsicht muss die publi-
kation ein gewisses anwaltliches niveau 
erreichen und darf nicht nur basiswissen 
vermitteln. notwendig ist in jedem fall 
ein fachlicher bezug zu dem gebiet, auf 

dem die fachanwaltsbezeichnung ge-
führt wird.  

für den kalenderjährlichen nachweis 
kommt es bei publikationen auf das 
Erscheinungsjahr an und nicht darauf, 
wann der fachanwalt die publikation 
verfasst hat.  

Auskünfte über die Anerkennung 
zukünftiger Veranstaltungen

Eine Anerkennung zukünftiger fortbil-
dungsveranstaltungen im voraus erfolgt 
weder gegenüber dem veranstalter 
noch gegenüber unseren mitgliedern. 
Im Rahmen einer vorprüfung kann al-
lenfalls Auskunft über die grundsätzliche 
geeignetheit der veranstaltung gegeben 
werden. Diese Auskunft begründet kei-
nen Rechtsanspruch auf Anerkennung 
nach § 15 fAO, da wir keinen Einfluss 
auf tatsächliche Inhalte, Dozenten oder 
die Dauer der veranstaltung haben. Die 
endgültige prüfung und Anerkennung 
erfolgt erst nach Einreichung der Teil-
nahmebescheinigung des veranstalters. 

Beginn der Fortbildungspflicht

nach § 4 Abs. 2 fAO in der fassung vom 
03.04.2006 ist fortbildung in Art und 
Umfang von § 15 fAO ab dem Kalender-
jahr, das auf die Lehrgangsbeendigung 
folgt, nachzuweisen, wenn der Antrag 
auf verleihung einer fachanwaltsbe-
zeichnung nicht in demselben Jahr ge-
stellt wird, in dem der Lehrgang endet. 
Diese fortbildungsregelung gilt seit 
01.01.2007. 

neu ist die fortbildungsregelung des 
§ 4 Abs. 2 fAO in der fassung vom 
15.06.2009. wird der Antrag auf ver-
leihung einer fachanwaltsbezeichnung 
nicht in dem Kalenderjahr gestellt, in 
dem der Lehrgang begonnen hat, ist ab 
diesem Jahr fortbildung in Art und Um-
fang von § 15 fAO nachzuweisen. Lehr-
gangszeiten sind anzurechnen. Diese 
Regelung gilt ab dem 01.01. des auf das 
Inkrafttreten folgenden Kalenderjahres, 
mithin ab 01.01.2011, § 16 Abs. 1 satz 
2 fAO n. f. 

Kolleginnen und Kollegen, die noch 
keinen fachanwaltsantrag gestellt ha-
ben, bitten wir, die fortbildungsnach-
weise gemäß §§ 4 Abs. 2, 15 fAO erst 
bei Antragstellung einzureichen, da die 

Kammer erst zu diesem Zeitpunkt die 
voraussetzungen der fachanwaltsord-
nung prüft.

Bestätigung über die Erfüllung der 
Fortbildungspflicht 

Eine bestätigung über die vollständige 
oder teilweise Erfüllung der kalender-
jährlichen fortbildungspflicht erfolgt von 
seiten der geschäftsstelle nicht. 

sollten die eingereichten fortbildungs-
nachweise nicht den Anforderungen der 
fAO genügen, setzt sich die geschäfts-
stelle mit Ihnen in verbindung. 
 

Frist zur Einreichung von  
Fortbildungsnachweisen

bitte übersenden sie uns die Teilnah-
mebescheinigungen bereits unterjährig, 
d.h. möglichst sofort nach Erhalt, späte-
stens aber bis zum 31.12. des jeweiligen 
Kalenderjahres.

bitte beachten sie die sonderregelung 
bei seminaren, die von der Rechtsan-
waltskammer sachsen veranstaltet und 
als fachanwaltsseminar gemäß § 15 fAO 
ausgewiesen sind. 

Kombinationsveranstaltungen / 
Schnittstellenseminare

Eine Kombinationsveranstaltung ist eine 
veranstaltung, die für mehrere fachge-
biete im sinne der fAO als fortbildung 
geeignet ist. 

Dieselben Zeitstunden können nicht für 
verschiedene fachanwaltschaften an-
gerechnet werden. bitte teilen sie der 
geschäftsstelle deshalb mit, in welchem 
Umfang die fortbildung auf welche fa-
chanwaltsbezeichnung registriert wer-
den soll.
 

Mehrere Fachanwaltsbezeichnungen

pro fachanwaltsbezeichnung sind kalen-
derjährlich jeweils 10 Zeitstunden nach-
zuweisen. 

Fortsetzung nächste Seite
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Originale

bitte reichen sie uns keine Originale ein. 
Kopien, auch per Telefax oder E-mail 
(eingescannt als pdf-Datei) an info@
rak-sachsen.de sind ausreichend. bitte 
vermeiden sie unbedingt Doppeleinrei-
chungen, etwa vorab per Telefax oder 
vorab per Email und anschließend ver-
sendung per post.

Seminare der Rechtsanwaltskammer 
Sachsen

für mitglieder der Rechtsanwaltskam-
mer sachsen, die nachweislich an einem 
von uns veranstalteten und als fachan-
waltsseminar gemäß § 15 fAO ausge-
wiesenen seminar teilgenommen haben, 
registriert die geschäftsstelle unaufge-
fordert die nettozeitstunden für die je-
weilige fachanwaltsbezeichnung. 

Die von uns ausgestellte Teilnahmebe-
scheinigung brauchen sie uns daher 
nicht noch einmal gesondert zum nach-
weis einzureichen.

Umfang der jährlichen Fortbildung

Um erhöhten verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, bitten wir sie, ausschließlich 
die geforderte mindestanzahl von 10 
Zeitstunden pro Kalenderjahr und fa-
chanwaltschaft nachzuweisen. 

Übertragung von Fortbildung ins 
Folgejahr

Eine vollständige oder teilweise Übertra-
gung von fortbildung ins folgejahr (sog. 
vordienen) widerspricht der gesetzlich 
normierten jährlichen fortbildungs-
pflicht und ist nicht möglich. Daher bit-

ten wir von der Übermittlung von nach-
weisen, die die geforderte mindestzahl 
von 10 stunden jährlich überschreiten, 
abzusehen.

Markus M.  
Merbecks
Vorstand der RAK 
Sachsen, Vors. der 
Abteilung Fachan
waltschaften

Leitsätze:

1. mit hinterlegung des festgesetzten 
Ablösebetrages werden die im bestands-
kräftigen Restitutionsbescheid als an-
tragstellende mitglieder einer ungeteil-
ten Erbengemeinschaft bezeichneten 
personen grundstückseigentümer (§ 
18a vermg). Die spätere Erkenntnis, dass 
eine dieser personen nicht Erbe gewor-
den war, ändert hieran nichts.

2. Dementsprechend muss das grund-
buchamt, das dem damaligen Eintra-
gungsersuchen des Amtes zur Regelung 
offener vermögensfragen entsprochen 
hat, den nunmehr unter vorlage eines 
beschlusses des nachlassgerichts zur 
Einziehung des alten sowie unter beifü-
gung eines neuen Erbscheins gestellten 
berichtigungsantrag eines verbliebenen 
miterben mangels Unrichtigkeit des 
grundbuchs zurückweisen. Der Erlass 
einer auf beibringung eines geänder-
ten Eintragungsersuchens des Amtes 

zur Regelung offener vermögensfragen 
zielenden Zwischenverfügung gemäß § 
18 Abs. 1 gbO kommt nicht in betracht, 
weil es sich dabei nicht um ein mit Rück-
wirkung auf den Zeitpunkt der Antrag-
stellung behebbares hindernis handelt.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 30.10.2009 
Aktenzeichen: 3 w 1105/09
Kp- 654-14 Ag chemnitz, grundbuch-
amt

Leitsätze:

1. seit dem 01.01.2009 kann der ver-
sicherungsnehmer den versicherer ge-
mäß § 215 Abs. 1 satz 1 vvg stets am 
eigenen wohnsitz verklagen. Das gilt 
ungeachtet Art. 1 Abs. 2 Egvvg auch 
dann, wenn ein Altvertrag (Art. 1 Abs. 1 
Egvvg) zugrunde liegt und der geltend 
gemachte versicherungsfall vor dem 
01.01.2009 eingetreten ist.

2. sich für den letztgenannten fall auf 
den gegenteiligen standpunkt zu stel-
len, lässt eine verweisungsentscheidung 
des angerufenen wohnsitzgerichts des 
versicherungsnehmers im Allgemeinen 
nicht willkürlich erscheinen. Anders liegt 
es aber dann, wenn der versicherer dem 
Kunden im Jahre 2008 einen zu den ver-
tragsunterlagen zu nehmenden nach-
trag übersandt hatte, der zur Überschrift 
„gerichtsstand“ ohne Einschränkungen 
bestimmt, dass der versicherungsneh-
mer ab dem 01.01.2009 Ansprüche aus 
dem versicherungsvertrag auch bei sei-
nem wohnsitzgericht geltend machen 
könne, und das gericht hierzu vor oder 
bei der verweisung trotz entsprechen-
den ausdrücklichen vorbringens des 
Klägers keinerlei nähere Überlegungen 
anstellt.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 10.11.2009 
Aktenzeichen: 3 AR 0081/09
3 O 1916/09 Lg Leipzig

Entscheidungen des OLG Dresden

Nachfolgend informieren wir über aktuelle Entscheidungen des OLG Dresden. Wir teilen hier den jeweiligen Leitsatz 
der Entscheidung und das dazugehörige Aktenzeichen mit. Die vollständige Entscheidung kann in der Geschäftsstel-
le abgefordert werden.

rEchtsprEchung 02/2010
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Leitsätze:

1. Die nach Abschluss des Rechtsstreits 
im Zuge erneuter bedürftigkeitsprüfung 
getroffene Entscheidung, die prozess-
kostenhilfe gemäß §§ 120 Abs. 4 satz 
2, 124 nr. 2 Alt. 2 ZpO aufzuheben, ist 
der partei selbst und nicht dem vorma-
ligen prozessbevollmächtigten zuzustel-
len (festhaltung senat, beschluss vom 
25.01.2008 – 3 w 1382/07, juris; ent-
gegen bAg nZA 2006, 1128, volltext in 
juris).

2. hat der Einzelrichter die verspätet ein-
gelegte sofortige beschwerde der partei 
gegen den ihr persönlich zugestellten 
Aufhebungsbeschluss ohne Rechtsbe-
schwerdezulassung verworfen, kann 
das voll besetzte beschwerdegericht 
die Rechtsbeschwerde auf rechtzeitige 
gegenvorstellung der partei hin – nach 
Übertragung durch den Einzelrichter – 
nachträglich zulassen.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 17.11.2009 
Aktenzeichen: 3 w 0980/09
10 O 1282/07 Lg Dresden

Leitsätze:

1. Dem Restitutionskläger, dessen mit 
einem prozesskostenhilfegesuch ver-
bundene Klage nicht demnächst (§ 167 
ZpO) zugestellt worden ist, kann wie-
dereinsetzung in die versäumte notfrist 
von einem monat (§ 586 Abs. 1, Abs. 2 
satz 1 ZpO) nur gewährt werden, wenn 
dem gericht innerhalb dieser frist eine 
vollständige Erklärung über die persön-
lichen und wirtschaftlichen verhältnisse 
samt belegen vorlag.

2. hat eine neue beweisurkunde nur ge-
wisse indizielle Aussagekraft, ohne eine 
Unrichtigkeit des im Ausgangsprozess 
gewonnenen und dem Urteil zugrunde 
gelegten beweisergebnisses offenbar 
werden zu lassen, ist der Restitutions-
grund des § 580 nr. 7 b ZpO nicht ge-
geben.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 25.11.2009 
Aktenzeichen: 3 U 1317/09
2 O 540/08 Lg bautzen

(hinweis: Das berufungsverfahren ist 
durch Zurückweisungsbeschluss vom 
18.12.2009 abgeschlossen worden.)

Leitsatz:

bei zwischenzeitlicher (wohn-)sitzverla-
gerung des beklagten ist eine verwei-
sung willkürlich und deshalb ohne bin-
dungswirkung, wenn das streitgericht 
dabei keinerlei Überlegungen zu seiner 
tatsächlich sowohl gemäß § 29 Abs. 1 
ZpO begründeten als auch im Zeitpunkt 
des Eingangs der ordnungsgemäß ab-
gegebenen mahnakten nach §§ 13, 17 
Abs. 1 ZpO eröffneten und fortbeste-
henden (§ 21 Abs. 3 nr. 2 ZpO) Zustän-
digkeit angestellt hat.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 25.11.2009 
Aktenzeichen: 3 AR 0084/09
220 c 250/09 Ag charlottenburg

Leitsatz:

gegen ein jugendgerichtliches beru-
fungsurteil kann auch dann nicht Revisi-
on eingelegt werden, wenn die berufung 
durch ein Urteil nach § 329 Abs. 1 satz 1 
stpO verworfen worden ist. gleichwohl 
darf der Tatrichter die Revision deshalb 
nicht als unzulässig bewerten. Diese Ent-
scheidung ist dem Revisionsgericht vor-
behalten.

beschluss des 2. strafsenats des OLg 
Dresden vom 26.11.2009 
Aktenzeichen: 2 ss 652/09
4 ns 408 Js 58781/04 Lg Leipzig

Leitsatz:

Ein berechtigtes Interesse im sinne von § 
46 Abs. 1 gbv i.v.m. § 12 Abs. 3 gbO, 
Einsicht in die grundakten zu nehmen 
und dadurch den vereinbarten Kaufpreis 
zu erfahren, hat der grundstücksmakler 
allenfalls dann, wenn eine beträchtliche 
wahrscheinlichkeit für die behauptete 
Entstehung eines nach der Kaufpreis-
höhe zu berechnenden provisionsan-
spruchs spricht.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 03.12.2009 
Aktenzeichen: 3 w 1228/09
Ab-391-9 Ag grimma, grundbuchamt

Leitsatz:

§ 22 versammlg dient ausschließlich 
dem schutz der ungestörten wahrneh-

mung der Ordnungsbefugnisse durch 
den veranstaltungsleiter und dessen 
Ordner, nicht jedoch auch dem persön-
lichen schutz des veranstaltungsleiters 
und der Ordner vor gewaltakten. § 240 
stgb wird von § 22 versammlg nicht 
im wege der gesetzeskonkurrenz ver-
drängt, sondern tritt neben ihn.

beschluss des 2. strafsenats des OLg 
Dresden vom 07.12.2009 
Aktenzeichen: 2 ss 542/09
13 ns 214 Js 8507/08 Lg Dresden

Leitsatz:

Die Einbeziehung der Avbgasv macht 
einen gasversorgungsantrag nicht zu 
einem Tarifkundenvertrag. Knüpft ein 
gastarif an einen erhöhten gasbedarf 
an, handelt es sich nicht um ein Ange-
bot an jedermann. Zur Einbeziehung der 
Avbgasv als Allgemeine geschäftsbe-
dingungen bedarf es der Zusendung der 
Avbgasv.

Urteil des 14. Zivilsenats des OLg Dres-
den vom 08.12.2009 
Aktenzeichen: 14 U 983/09
1 O 2620/05 Lg chemnitz

Leitsatz:

Liegen die voraussetzungen des § 1960 
i.v.m. § 1960 Abs. 1 bgb vor, muss dem 
Antrag des gläubigers auf bestellung ei-
nes nachlasspflegers auch dann stattge-
geben werden, wenn im nachlass keine 
ausreichenden mittel zur bezahlung des 
pflegers vorhanden sind und der gläubi-
ger eine vorschussleistung ablehnt.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 09.12.2009 
Aktenzeichen: 3 w 1133/09
503 vI 2694/09 Ag Leipzig

Leitsätze:

1. Der Erstkäufer einer vom bauträger 
errichteten Eigentumswohnung ist der 
werdenden und später rechtlich entstan-
denen wohnungseigentümergemein-
schaft , sobald er die wohnung nutzt 
und eine Auflassungsvormerkung für 
ihn eingetragen ist, nicht stets zu wohn-
geldzahlungen verpflichtet. Zusätzliche 
voraussetzung einer haftung entspre-
chend § 16 Abs. 2 wEg ist vielmehr die 
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wirksamkeit des Kaufvertrages, der den 
Übereignungsanspruch begründet.

2. Ist der Kaufvertrag wegen krass über-
höhten Kaufpreises sittenwidrig, kommt 
eine wohngeldhaftung des Erstkäufers 
allenfalls ganz ausnahmsweise nach Treu 
und glauben unter dem gesichtspunkt 
widersprüchlichen verhaltens (§ 242 
bgb) in betracht.

beschluss des 3. Zivilsenats des OLg 
Dresden vom 17.12.2009 
Aktenzeichen: 3 w 876/09
3 T 347/08 Lg chemnitz

Leitsatz:

Einem zu Unrecht übergangenen bieter 
kann nach maßgabe des § 252 bgb ein 
Anspruch auf Ausgleich des entgange-
nen gewinns zustehen. Die vorausset-
zungen der gesetzlichen Regelung sind 

aber nicht erfüllt, wenn der bieter bei 
dem vergaberecht entsprechenden vor-
gehen den Zuschlag auf eine bestimm-
te von ihm angebotene Leistung hätte 
erhalten müssen, dies aber nicht wirt-
schaftlich hätte erbracht werden kön-
nen. Dann kann der schaden auch nicht 
so berechnet werden, dass eine wirt-
schaftlich sinnvolle Alternativleistung zu-
grunde gelegt wird.

Urteil des 16. Zivilsenats des OLg Dres-
den vom 02.02.2010 
Aktenzeichen: 16 U 1373/09
1 KfhO 552/04 Lg bautzen

Leitsatz:

Jeder Antrag eines vormundes auf fest-
setzung einer vergütung ist als selbstän-
diges verfahren im sinne von Art. 111 
Abs. 1 und 2 fgg-Reformgesetz zu be-
handeln. maßgebend für die Rechtsan-

wendung ist der Eingangszeitpunkt des 
festsetzungsantrages bei gericht.

beschluss des 24. Zivilsenats – familiense-
nat – des OLg Dresden vom 22.02.2010 
Aktenzeichen: 24 wf 0147/10
vII 67/07 Ag hoyerswerda

Leitsatz:

Ergänzungspflegschaft:
Anordnung zur geltendmachung von 
Kindesunterhalt gegenüber dem allein 
sorgeberechtigten vater.

beschluss des 24. Zivilsenats – familiense-
nat – des OLg Dresden vom 12.03.2010 
Aktenzeichen: 24 Uf 0157/10
51 f 604/09 Ag hainichen

Weitere Rechtsprechung

DA SILVEIRA: ILLEGALE DURCHSU-
CHUNG BEI RECHTSANWALT - EGMR 

Die Durchsuchung der wohnung eines 
Rechtsanwalts kann im hinblick auf das 
vertrauensverhältnis zwischen Anwalt 
und mandant insbesondere dann unver-
hältnismäßig sein, wenn sie in Abwesen-
heit des präsidenten der Rechtsanwalts-
kammer oder eines seiner Repräsen-
tanten stattfindet. nach dem Urteil nr. 
43757/05 des Europäischen gerichtshofs 
für menschenrechte vom 21. Januar 2010 
verletzt diese vorgehensweise bei der 
Durchsuchung und beschlagnahme das 
Recht auf Achtung des privatlebens aus 
Art. 8 EmRK. Der Entscheidung liegt eine 
wohnungsdurchsuchung des Anwalts 
Da silveira zu grunde, der in portugal 
zugelassen und auch in frankreich an-
waltlich tätig ist. sie erfolgte im Zusam-
menhang einer polizeilichen Ermittlung 
gegen einen Dritten in seinem Domizil 
in frankreich. weder die Kenntnis, dass 
es sich um einen in Europa zugelassenen 
Anwalt handelte, noch dass der präsi-
dent der örtlichen Rechtsanwaltskam-
mer informiert und bereit war, bei der 
Durchsuchung anwesend zu sein, hielt 
die polizei von der Durchführung der 
maßnahme ab. Der gerichtshof betonte, 
dass es im vorliegenden fall entschei-

dend darauf ankam, dass es sich um ein 
vom schutz der anwaltlichen verschwie-
genheit geschütztes büro und nicht um 
eine reine privatwohnung des Anwalts 
gehandelt habe. Zur begründung des 
unverhältnismäßigen Eingriffs in das frei-
heitsrecht führt er weiterhin aus, dass 
sich die Ermittlungen nicht gegen seine 
person richteten und er auch zu keiner 
Zeit verdächtig war, an dem gegen-
ständlichen verbrechen beteiligt zu sein.

Unzulässigkeit von Zeittaktklauseln 
in Vergütungsvereinbarungen; Anfor-
derungen an die Prüfung der Angemes-
senheit eines Zeithonorars

(OLG Düsseldorf vom 18.02.2010, Az: 
I24 U 183/05). Das Urteil des OLg Düs-
seldorf vom 18.02.2010 befasst sich mit 
der Unzulässigkeit einer formularmäßi-
gen 15-minuten-Zeittaktklausel sowie 
zu den Anforderungen an die prüfung 
der Angemessenheit eines Zeithono-
rars. nach Ansicht des OLg ist eine 
Zeittaktklausel wegen verstoßes gegen 
§ 307 Abs. 1 satz 1, Abs. 2 nr. 1 bgb 
unwirksam. Denn sie sei strukturell ge-
eignet, das dem schuldrecht im Allge-
meinen und dem Dienstvertragsrecht im 
besonderen zugrunde liegende prinzip 

der gleichwertigkeit von Leistung und 
gegenleistung (Äquivalenzprinzip) emp-
findlich zu verletzen. Dadurch werde der 
verwendungsgegner unangemessen be-
nachteiligt. Jedenfalls ein 15-minütiger 
Zeittakt, wie er in dem vorliegenden fall 
vereinbart worden war, führe evident 
zu einer benachteiligung des mandan-
ten. Denn eine solche Zeittaktklausel 
entfalte strukturell zu Lasten des man-
danten in erheblicher weise sich kumu-
lierende Rundungseffekte. gegen diese 
Auffassung spreche auch nicht, dass z. 
b. § 13 Abs. 2 steuerberatergebühren-
verordnung dem steuerberater erlaube, 
für die dort genannten Tätigkeiten eine 
Zeitgebühr zwischen 19 und 26 Euro je 
angefangene halbe stunde zu liquidie-
ren. Das OLg Düsseldorf wies darauf hin, 
dass diese bestimmung entgegen der 
Rechtsauffassung des OLg schleswig 
(Ags 2009, 209) keine Leitbildfunktion 
habe. Denn die erheblichen Rundungs- 
und Kumulierungseffekte zu Lasten des 
mandanten, die nach Ansicht des OLg 
Düsseldorf erst zur Unangemessenheit 
und Unwirksamkeit der vorformulierten 
Zeittaktklausel führten, träten bei An-
wendung des § 13 Abs. 2 steuerberater-
gebührenverordnung nicht ein. Das liege 
einerseits daran, dass dieses Zeithonorar 
sehr deutlich unter den Zeithonorarsät-
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zen liege, die Rechtsanwälte üblicher-
weise vereinbarten, andererseits daran, 
dass das gesetzliche Zeithonorar nur für 
enumerativ bestimmte Tätigkeiten des 
steuerberaters verlangt werden könne. 
bei einem vereinbarten Zeithonorar wür-
den ausnahmslos sämtliche Tätigkeiten 
erfasst, die der Rechtsanwalt für den 
mandanten entfalte. Rechtsfolge der 
unangemessenen Klausel ist ihre nich-
tigkeit gem. § 307 Abs. 1 satz 1 bgb. 
Das OLg Düsseldorf entschied deshalb, 
dass der ersatzlose wegfall der Zeittakt-
klausel zur folge habe, dass die Leistung 
des Klägers im streitfall nur minutenge-
nau honoriert werden könne. weil es im 
konkreten fall an einer entsprechenden 
Abrechnung fehle, berücksichtigte das 
OLg Düsseldorf nur den Zeitaufwand 
für die vergütung, dessen Erfassung mit 
sicherheit von der Zeittaktklausel nicht 
beeinflusst sei. In einem zweiten schritt 
stellte das OLg fest, dass der klagende 
Rechtsanwalt wiederholt Zeitaufwand 
abgerechnet habe, der entweder er-
sichtlich nicht angefallen oder objektiv 
nicht erforderlich gewesen sei und kürz-
te deshalb die Rechnung um diese be-
träge. hierbei handelte es sich entweder 
um Leistungen, die aus sicht des senats 
nicht nachvollziehbar dargelegt worden 
waren oder um Zeitaufwand, der zwar 
abgerechnet, nach parteivernahme aber 
nicht dargelegt werden konnte. Die ver-
bleibende Zeitvergütung nach Abzug des 
durch die Zeittaktklausel ungerechtfer-
tigten und des im Übrigen nach Ansicht 
des senats nicht erbrachten Zeitauf-
wands hielt der senat für unangemessen 
hoch im sinne des noch anwendbaren § 
3 Abs. 3 satz 1 bRAgO und setzte sie 
deshalb auf den noch seiner Ansicht 
nach angemessenen betrag herab. bei 
der herabsetzung orientierte er sich 
nicht allein an dem vergleich der verein-
barten vergütung mit der gesetzlichen 
vergütung unter bezugnahme auf die 
Entscheidung des bundesverfassungs-
gerichts, sondern bezog in seine Über-
legungen die honorarform, den ausge-
handelten stundensatz sowie die frage, 
ob die bearbeitungszeit angemessen 
sei, ein. In diesem Zusammenhang wies 
das gericht darauf hin, dass trotz der 
Erwägungen des bundesverfassungsge-
richts ein vergleich von Zeithonorar und 
gesetzlichen gebühren nicht gänzlich 
ausgeschlossen sei. Denn das vertrauen 
des Rechtsuchenden in die Integrität der 
Anwaltschaft könne erschüttert werden, 
wenn ein Rechtsanwalt den Abschluss 
einer vereinbarung über ein honorar er-

reiche, dessen höhe die gesetzlichen ge-
bühren um ein mehrfaches übersteige. 
Dies liege in der faktischen Leitbildfunk-
tion der gesetzlichen gebührenordnung 
begründet. nach diesen grundsätzen 
lag die vereinbarte vergütung um etwa 
das 16-fache über der gesetzlichen net-
tovergütung. Der senat ging bei dem 
vergleich von der „bereinigten“ verein-
barten vergütung aus. Die honorarform, 
nämlich die Zeitvergütung, hielt er aller-
dings im konkreten fall für angemessen. 
Denn in wirtschaftsstrafsachen lasse 
sich die Dauer des verfahrens ebenso 
wenig abschätzen wie der konkrete Ab-
lauf. Ein pauschalhonorar würde deshalb 
den konkreten Anforderungen nicht 
gerecht. Allerdings hielt der senat den 
ausgehandelten stundensatz von 450 
Dm (230,08 Euro) für nicht angemes-
sen und setzte ihn auf 180 Euro herab. 
Zur begründung führte er an, dass üb-
licherweise Rechtsanwälte Zeithonorare 
vereinbarten, deren durchschnittlicher 
stundensatz bei 180 Euro liege. Er be-
zog sich hier auf die Untersuchung des 
soldan-Instituts für Anwaltsmanage-
ment aus dem frühjahr 2005. Die von 
der Rechtsanwaltskammer hamm, die 
im konkreten fall ein gutachten erstat-
tet hatte, durchgeführte Erhebung über 
den üblichen stundensatz wurde nicht 
berücksichtigt. Die RAK hamm hatte ei-
nen üblichen stundensatz von 250 Euro 
ermittelt. Die Aussage gelte aber einer-
seits nicht für den hier relevanten Zeit-
raum und lasse auch nicht erkennen, ob 
sie gültigkeit habe für den hier zu be-
urteilenden fall unter berücksichtigung 
der dargestellten Umstände. schließlich 
wies der senat darauf hin, dass er auch 
die in Rechnung gestellte bearbeitungs-
zeit – und zwar auch die von ihm bereits 
bereinigte – für nicht angemessen halte. 
Er setzte sie deshalb um ein Drittel he-
rab. Der senat sei überzeugt, dass die 
verzeichneten stunden nicht in dem Um-
fang erforderlich gewesen seien, wie sie 
der Kläger tatsächlich abgerechnet habe. 
maßgeblich sei nämlich nicht die tatsäch-
lich aufgewendete Zeit, sondern nur die 
erforderliche Zeit, also die Zeit, die bei 
der gebotenen Konzentration und be-
schleunigung der mandatsbearbeitung 
objektiv erforderlich sei. Zur begründung 
wurde auf das wirtschaftlichkeitsgebot 
im mandanteninteresse nach bgh nJw 
2003, 3486; nJw 2000, 1107 bezug 
genommen. Abschließend stellte das 
OLg die folgenden formellen Anforde-
rungen an die schriftliche Abrechnung, 
um die vergütung einforderbar zu ma-

chen: bezeichnung der Angelegenheit, 
vorlage eines Leistungsverzeichnisses 
(time-sheet), berechnung des Zeithono-
rars, berechnung der Auslagen, berech-
nung der mehrwertsteuer, ggf. Ausweis 
der abzuziehenden vorschüsse, Ausweis 
der honorar(rest)summe, Unterschrift 
des Rechtsanwalts. Im hinblick auf die 
von der Rechtsauffassung abweichende 
Rechtsprechung des OLg schleswig zur 
wirksamkeit der Zeittaktklausel und die 
höchstrichterlich noch ungeklärte frage, 
nach welchen Kriterien die frage nach 
der Angemessenheit eines vereinbarten 
Zeithonorars zu beantworten und nach 
welchen Kriterien ein festgestellt unan-
gemessen hohes Zeithonorar herabzu-
setzen sei, ließ der senat die Revision für 
den Kläger uneingeschränkt zu. 

(Quelle: J. von Seltmann, GF der BRAK)

Beitragspflicht zum Versorgungswerk

Der Regelung in § 11 Abs. 2 nr. 2 sächs-
RAvs liegt die vermutung zugrunde, 
dass die im Jahr zuvor erzielten Einnah-
men auch eine hinreichende Einschät-
zung der aktuellen Einnahmen ermögli-
chen.

sächsOvg, beschluss v. 27.03.2009 - 4 b 
295/07 - I. vg Dresden 

Erstattungsfähigkeit der Kosten des 
unterbevollmächtigten Rechtsanwalts

1. Die Kosten eines Unterbevollmächtig-
ten, der für einen urlaubsabwesenden 
hauptbevollmächtigten einen Termin zur 
mündlichen verhandlung wahrgenom-
men hat, sind auf der grundlage des § 
162 Abs. 1 vwgO regelmäßig nur inso-
weit erstattungsfähig, als sie die Kosten 
nicht übersteigen, die entstanden wä-
ren, wenn der hauptbevollmächtigte 
den Termin wahrgenommen hätte.

2. Ist ein hauptbevollmächtigter urlaubs-
bedingt verhindert, an einem anberaum-
ten Termin zur mündlichen verhandlung 
teilzunehmen, so ist grundsätzlich – un-
ter den voraussetzungen des über § 173 
vwgO anwendbaren § 227 ZpO – die 
verlegung des Termins das adäquate 
mittel, die zweckentsprechende Rechts-
verfolgung sicherzustellen. Das Interes-
se, möglichst rasch einen Abschluss des 
verfahrens zu erreichen, rechtfertigt es 
in diesen fällen regelmäßig nicht, durch 
beauftragung eines weiteren Rechtsan-
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walts als Urlaubsvertretung zusätzliche 
Kosten zu verursachen.

Ovg münster, beschluss vom 16.11.2009 
– 7 D 2/09
nJw 2010, 459

Keine Sittenwidrigkeit eines Stunden-
satzes von 150 Euro

(OLG Celle, Urteil v. 18.11.2009, Az.: 3 U 
115/09). Das OLg celle hat mit Urteil vom 
18.11.2009 entschieden, dass eine ver-
gütungsvereinbarung zwischen Rechts-
anwalt und mandant, nach der der 
Rechtsanwalt für seine außergerichtliche 
Tätigkeit ein honorar in höhe von 150 
Euro je stunde erhält, auch dann nicht 
nach § 138 bgb sittenwidrig ist, wenn 
durch den erheblichen Zeitaufwand bei 
bearbeitung der Angelegenheit der auf 
stundenbasis berechnete Zahlungsan-
spruch denjenigen, der sich bei einer 
streitwertabhängigen berechnung er-
geben würde, deutlich übersteigt. Die 
Auffassung begründete das OLg damit, 
dass sich die zur sittenwidrigkeit von 
vergütungsvereinbarungen vorliegende 
Rechtsprechung ausschließlich auf fälle 
beziehe, in denen ein pauschalhonorar 
vereinbart oder vor beginn des mandats 
eine Zahlungspflicht des mandanten in 
höhe eines mehrfachen der gesetzli-
chen gebühren vereinbart war. bei einer 
Abrechnung nach Zeitaufwand komme 
in fällen, in denen der stundensatz als 
solcher angemessen sei, eine sittenwid-
rigkeit ohnehin nicht in betracht. Diese 
Auffassung des OLg entspricht der in 
mehreren beschlüssen festgehaltenen 
Auffassung der gebührenreferenten. 
Darüber hinaus entschied das OLg, dass 
ein vergleich, den die vertragspartei-
en zur beseitigung eines streits aus ei-
ner vergütungsvereinbarung schließen, 
nicht der form des § 3a Rvg bedarf. 

(Quelle: J. von Seltmann, GF der BRAK)

LG Leipzig: Urheberbenennungsrecht 
auch für Neuauflagen eines juristi-
schen Kommentars
 
Der mitautor eines juristischen Kommen-
tars hat ein Recht auf nennung seines 
namens in einer neuauflage, auch wenn 
er an dieser nicht mitgearbeitet hat, 
wenn diese in Teilen mit der von ihm mit-
verfassten vorauflage identisch ist. wer 
in der vorauflage als mitautor benannt 
wurde, dessen miturheberschaft ist auch 
für die neuauflage zu vermuten. Diese 
vermutung kann nur durch einen von 
der gegenseite zu führenden vollbeweis 
entkräftet werden. (eigener Leitsatz)
 
Landgericht Leipzig, Urteil vom 
26.03.2010, Aktenzeichen 05 O 518/10 
(noch nicht rechtskräftig)
 
Der verfügungskläger ist Rechtsanwalt 
in Leipzig und hatte gemeinsam mit drei 
weiteren mitautoren einen juristischen 
Kommentar verfasst, den die verfü-
gungsbeklagte, ein juristischer fachver-
lag, in 2. Auflage veröffentlichte. Er war 
in dieser Auflage als mitautor namentlich 
benannt. Eine konkrete Differenzierung, 
welcher mitautor welchen Teil kommen-
tiert hatte, erfolgte in dem werk nicht.
 
Der verlag veröffentlichte sieben Jahre 
später eine 3. Auflage des Kommentars, 
ohne namensnennung des Rechtsan-
walts und ohne ihn vorher zu kontaktie-
ren.
 
Der Rechtsanwalt beantragte eine einst-
weilige verfügung auf Unterlassung der 
verbreitung des werkes ohne nennung 
seines namens und hatte damit vor dem 
Landgericht Leipzig Erfolg.
 
Zwischen den parteien war streitig, ob 
und in welchem Umfang der Rechtsan-
walt tatsächlich miturheber des werkes 
war. während er eidesstattlich die schaf-

fung von konkreten passagen glaubhaft 
machte, versicherte ein mitautor eben-
falls an Eides statt, diese passagen selbst 
geschaffen zu haben. Der Rechtsanwalt 
hätte diese passagen lediglich an den 
verlag weitergeleitet.
 
Das gericht war der Auffassung, dass 
gemäß § 10 Urhg eine widerlegliche Ur-
hebervermutung für den Rechtsanwalt 
spricht, da er auf den vom verlag ver-
triebenen vervielfältigungsstücken der 
erschienenen 2. Auflage des werkes als 
mitautor bezeichnet ist. Daher sei er bis 
zum beweis des gegenteils als miturhe-
ber anzusehen. Es handele sich dabei um 
eine zur beweislastumkehr führende Tat-
sachenvermutung; erforderlich sei also 
der volle gegenbeweis beziehungsweise 
eine entsprechende glaubhaftmachung. 
Diese sei im vorliegenden fall nicht ge-
lungen, da sich die beiden widerspre-
chenden eidesstattlichen verfügungen 
„neutralisieren“.
 

Rechtsanwalt Michael Hummel, Leipzig
Fachanwalt für Gewerblichen Rechts
schutz, Fachanwalt für Urheber und 

Medienrecht“

Keine Anrechnung der Geschäftsge-
bühr auf die Verfahrensgebühr bei 
verschiedenen Rechtsanwälten

Im Kostenfestsetzungsverfahren kommt 
die Anrechung einer geschäftsgebühr 
nach den nummern 2300 bis 2303 Rvg 
vv auf die verfahrensgebühr des ge-
richtlichen verfahrens nicht in betracht, 
wenn beide gebühren von verschiede-
nen Rechtsanwälten verdient worden 
sind .
bgh, beschluss vom 10.12.2009 – vII Zb 
41/09

Das Fortbildungsprogramm der 
Rechtsanwaltskammer Sachsen nebst 

Seminarbeschreibungen 
finden Sie in unserem Seminarkatalog 2010. 

Dieser lag der KAMMER aktuell, 
Ausgabe 04/2009,  als Extraheft bei. 
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Workshops „Ausbilder für Ausbilder“

Die Rechtsanwaltskammer sachsen 
veranstaltet in diesem Jahr an vier ver-
schiedenen standorten workshops für 
ausbildende und ausbildungsbereite 
Rechtsanwälte und Kanzleimitarbeiter. 
Die veranstaltungen richten sich sowohl 
an Erstausbilder als auch an erfahrene 
Ausbilder, die Kontakt mit anderen Aus-
bildern suchen. mit den veranstaltungen 
wollen wir den erstmalig Ausbildenden 
Einblick in die Anforderungen an die 
Ausbildung der Rechtsanwaltsfachan-
gestellten geben und einen Erfahrungs-
austausch der Ausbilder untereinander 
ermöglichen. vertreter aus der berufs-
schule werden ebenfalls anwesend sein 
und stehen für fragen rund um die schu-
lische Ausbildung zur verfügung.

Die Rechtsanwaltskammer sachsen lädt 
alle Interessierten zu dem kostenfreien 

workshop ein. Die veranstaltungen 
fi nden am 01.06.2010 in Leipzig, am 
03.06.2010 in Dresden, am 08.06.2010 
in görlitz und am 10.06.2010 in chem-
nitz jeweils von 17 bis 19 Uhr statt. 
Referenten und Ansprechpartner sind 
bürovorsteherin frau bärbel Lehmann, 
Rechtsfachwirtin frau nadine czyfczyn-
ski und Rechtsfachwirtin manuela Juro-
wiec. Der Kammerzeitschrift ist ein An-
meldebogen beigefügt, den sie bei Inte-
resse bitte ausfüllen und an die Rechts-
anwaltskammer sachsen zurücksenden.

Im Rahmen unseres neuen JObsTAR-
TER-projektes „refQ“, das sich der 
weiter- und fortbildung für Auszubil-
dende widmet, bietet die Rechtsan-
waltskammer sachsen ab herbst 2010 
eine Zusatzqualifi kation im bereich „bü-
roorganisation und -verwaltung“ an. 

Diese richtet sich an alle Auszubildende 
zur/ zum Rechtsanwaltsfachangestellte/n 
sowie an Rechtsanwaltsfachange-
stellte, die im Juni 2010 ihre be-
rufsausbildung beendet haben.

Die Zusatzqualifi kation umfasst den 
handlungsbereich „büroorganisation 
und -verwaltung“, der bestandteil der 
fortbildungsprüfung zur/ zum„geprüften 
Rechtsfachwirt/in“ ist. sie wird mit einer 
zweistündigen prüfung vor der Rechts-
anwaltskammer sachsen abgeschlossen. 

Die bestandene prüfung kann bei einer 
späteren fortbildung zur/ zum „geprüf-
ten Rechtsfachwirt/in“ angerechnet 
werden. Eine nochmalige prüfung in 
diesem handlungsbereich ist dann nicht 
erforderlich. Dies bietet die einmalige 

möglichkeit, bereits während der Aus-
bildung fundierte Kenntnisse im bereich 
der büroorganisation und -verwaltung 
vorzuweisen und den grundstein für 
eine erfolgreiche fortbildung zur/ zum 
„geprüften Rechtsfachwirt/in“ zu legen. 

Interessenten bitten wir, sich unver-
bindlich bei der Rechtsanwaltskammer 
sachsen, frau manuela Jurowiec, Tel.: 
0351/318 59 28, zu melden. Über den kon-
kreten beginn, die Kosten sowie entspre-
chende fördermöglichkeiten werden wir 
die Interessenten gesondert informieren.

zusatzqualif ikation „Büroorganisation und -verwaltung“ - 
der erste Schritt zur/ zum „Geprüften Rechtsfachwirt/in“

Viele Bewerber für einen 
Ausbildungsplatz

Die Rechtsanwaltskammer sachsen 
bietet allen interessierten Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten Zugriff auf 
eine umfangreiche bewerberdatenbank 
an. sollten sie noch geeignete Auszu-
bildende für Ihre Ausbildungsplätze in 
diesem Jahr suchen, vermitteln wir Ihnen 
gern Jugendliche, die in einer Rechtsan-
waltskanzlei ihre Ausbildung absolvie-
ren möchten. Interessierte Jugendliche 
haben darüber hinaus die möglichkeit, 
in der Rechtsanwaltskammer sachsen 
einen Eignungstest zu absolvieren. Die 
Ergebnisse stellen wir Ihnen gern zur 
verfügung, um Ihnen die vorauswahl zu 
erleichtern. 
bei Interesse an diesem Angebot wen-
den sie sich bitte an frau manuela Ju-
rowiec, Tel.: 0351 - 31 85 928, E-mail: 
manuela.Jurowiec@rak-sachsen.de.

Alternativ können Sie das Fortbildungsprogramm 
auf unserer Homepage www.rak-sachsen.de unter 

dem Menüpunkt „Für Mitglieder“ abrufen. 

Dort können Sie auch direkt online buchen und 
erhalten einen sofortigen Rabatt von 5,00 € 

auf den Seminarpreis.
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Aufstiegsfortbildung zum Ab-
schluss „Geprüfter Rechtsfach-
wirt / Geprüfte Rechtsfachwirtin“

Die Aufstiegsfortbildung wird von fol-
genden bildungsträgern angeboten:

•  IAw – Institut für berufsfördernde 
Aus- und weiterbildung Leipzig gmbh 
Querstraße 18, 04103 Leipzig 
Ansprechpartnerin: frau Enders 
Tel.: 03 41/86 29 209 
fax: 03 41/87 80 303 
E-mail: info@iaw-leipzig.de 
beginn: 24.04.2010 in Leipzig    
Ende: 28.04.2012

•  Euro Education chemnitz– carrière 
gmbh, fachbereich für Recht 
„falke forum“, Zwickauer straße 16 
09112 chemnitz,  
Tel. 0371/6313-76, -79 
fax: 0371/6313-78 
E-mail: bildung@euro-education.net 
beginn: 25.08.2010 in chemnitz  

•  volkshochschule im Landkreis meißen e.v. 
bernhard-voß-straße 27 
01445 Radebeul  
Tel. 0351/ 83 97 97 71 
fax: 0351/ 83 01 476 
E-mail: tarnowski@vhs-lkmeissen.de  
beginn: 29.01.2010 in Radebeul 

•  weiterbildungsakademie Dresden 
blasewitzer straße 82 
01307 Dresden 
Tel. 0351/ 46 67 88 0 
fax: 0351/ 46 67 86 1 
E-mail: haertel@wad.de  
Kosten:  130,00 € monatlich – meister 

bafög möglich
beginn: 04.02.2010 in Dresden   
Ende: 26.01.2012

Berufung des Berufsbildungs-
ausschusses

Die in der Ausgabe 01/2010 der Kammer 
aktuell benannten mitglieder und stell-
vertretenden mitglieder des berufsbil-
dungsausschusses sind am 10.03.2010 
mit wirkung zum 15.03.2010 durch das 
sächsische staatsministerium für Justiz 
und für Europa berufen worden.

Der vorstand der Rechtsanwaltskammer sachsen hat in seiner sitzung am 17.03.2010 
die nachstehend aufgeführten personen in die prüfungsausschüsse zur Abnahme der 
fortbildungsprüfung „geprüfte Rechtsfachwirtin/ geprüfter Rechtsfachwirt“ ab dem 
14.04.2010 für die Dauer von fünf Jahren berufen:

Prüfungsausschuss Dresden
Arbeitgebervertreter Rechtsanwalt Tilmann wahn

Arbeitnehmervertreter bürovorsteherin miriam vornweg

Lehrervertreter hans-georg pape

stellvertretende mitglieder: Rechtsanwalt markus Kunz, Rechtsfachwirtin heike Len-
hard, pia hampf

Prüfungsausschuss Leipzig
Arbeitgebervertreter Rechtsanwalt Dr. wolfram Jatzlauk

Arbeitnehmervertreter bürovorsteherin Uta Zesch

Lehrervertreter prof. manfred mühlmann

stellvertretende mitglieder: Rechtsanwalt Jürgen Kohlen, bürovorsteherin Ilona Zim-
pel, holger Richter, prof. Rüdiger heinemann, Dr. Armin Dittrich

Prüfungsausschuss Chemnitz
Arbeitgebervertreter Rechtsanwalt markus Kunz

Arbeitnehmervertreter Rechtsfachwirtin Jeannette müller

Lehrervertreter Rechtsanwältin Dr. Angelika schmidt

stellvertretende mitglieder: Rechtsanwalt Tilmann wahn, bürovorsteherin miriam 
vornweg, hans-georg pape

Berufung Prüfungsausschuss Rechtsfachwirte
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Der prüfungsausschuss der Rechtsanwaltsfachangestellten in Dresden hat in seiner konstituierenden sitzung am 16.04.2010 herrn 
Rechtsanwalt Tilmann wahn zum vorsitzenden gewählt. stellvertretende vorsitzende ist bürovorsteherin frau miriam vornweg. Es 
wurden folgende prüfungskommissionen zur Abnahme der prüfungen der Rechtsanwaltsfachangestellten in Dresden und görlitz 
festgelegt:

Dresden
Klasse Arbeitgeber Arbeitnehmer Lehrer

A vock, willi Ziesche, Rita mieth, birgit

B wahn, Tilmann-markus vornweg, miriam hampf, pia

C modschiedler, Uta Lehman, bärbel bathe, Dieter

D Rößler, Tilo birkner, manuela Zilger, carsten

Görlitz
Arbeitgeber Arbeitnehmer Lehrer

schmidtmann, Angelika Kroschwald, silvio behrendt, sylvia

1. Wiederholungsprüfung
Arbeitgeber Arbeitnehmer Lehrer

Toepfer, Edgar müller, Janet Zier, barbara

2. Wiederholungsprüfung / vorgezogene Prüfung
Arbeitgeber Arbeitnehmer Lehrer

frommhold, Jana güttler, Andrea pallmann, sylvia

stellvertreter: cathleen frohberg, heike Lenhard, Anett schiemannz, hans-georg pape

Prüfungskommissionen des Prüfungsausschusses der  
Rechtsanwaltsfachangestellten in Dresden

Der prüfungsausschuss der Rechtsanwaltsfachangestellten in chemnitz hat in seiner konstituierenden sitzung am 19.04.2010 
herrn Rechtsanwalt Thomas bezner zum vorsitzenden gewählt. stellvertretende vorsitzende ist bürovorsteherin frau Jeannette 
müller. Es wurden folgende prüfungskommissionen zur Abnahme der prüfungen der Rechtsanwaltsfachangestellten in chemnitz 
festgelegt:

Arbeitgeber Arbeitnehmer Lehrer

1 carsten häußler Jeannette müller silke neumann

2 Thomas bezner Ingrid herold Dr. birit Krappig

stellvertreter: Rechtsanwalt gottfried stute, Rechtsanwalt Ulf spanke, Doreen Albrecht, Anja Tänzer

Prüfungskommissionen des Prüfungsausschusses der  
Rechtsanwaltsfachangestellten in Chemnitz
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Einführung

Die mediation hat in den vergangenen 
Jahren deutlich an öffentlicher wahrneh-
mung gewonnen. Ob „Kreditmediator“, 
Regelungen zur mediation im famfg, 
die mediationsrichtlinie der Europäi-
schen Union und das in naher Zukunft 
anstehende deutsche mediationsgesetz 
sowie die außergerichtliche oder ge-
richtsinterne Anwendung der mediation 
– Rechtsanwälte kommen zwangsläufig 
immer öfter mit fragen der mediation 
in berührung. Die mediation ist dabei 
quantitativ sowie qualitativ den Kinder-
schuhen entwachsen und hat sich aus 
dem schattendasein zu einem erprobten, 
situationsgerechten Konfliktlösungsver-
fahren entwickelt. Die Anwaltschaft hat 
hierzu einen wichtigen beitrag geleistet.

Dennoch gibt es nach wie vor auch skep-
sis bei – zunehmend kleiner werdenden 
– Teilen der Anwaltschaft gegenüber der 
mediation. Diese sehen mehr Risiken als 
chancen, insbesondere besteht die sor-
ge, dass andere berufsgruppen den „an-
waltlichen Kuchen“ verkleinern. Andere 
sprechen der mediation aber auch eine 
eigene Qualität ab und schreiben sie viel-
mehr der klassischen anwaltlichen Tätig-
keit zu, ganz im sinne von „das haben 
doch wir immer schon gemacht“.

bei sachlich nüchterner betrachtung 
greifen diese Argumente jedoch nicht.

Anforderungen an die 
anwaltliche Beratung

Zu einer fundierten anwaltlichen bera-
tung gehört unstrittig die Aufklärung 
über möglichkeiten der alternativen, 
außergerichtlichen streitbeilegung. Die 
verpflichtung ergibt sich bereits aus § 1 
Abs. 3 bRAO, wonach der Rechtsanwalt 
unter anderem „konfliktvermeidend und 
streitschlichtend“ seinen mandanten zu 
begleiten hat. Und diese umfasst deut-
lich mehr als nur die vom parteianwalt 
geführte vergleichsverhandlung. so 
stehen außerdem die mediation, unter-
schiedliche formen von schlichtungs- 
und schiedsverfahren sowie varianten 
von gütestellenverfahren als bewähr-
te Instrumente der streitbeilegung zur 

verfügung. Leider werden nach wie vor 
in zu vielen fällen diese varianten vor-
schnell als ungeeignet verworfen und 
der gang zum gericht gewählt. 

Auch bei einer kritischen persönlichen 
Einstellung gegenüber der mediation 
wird der Rechtsanwalt, um dem gebot 
der umfassenden anwaltlichen Aufklä-
rungspflicht gerecht zu werden, grund-
kenntnisse von diesen formen der Kon-
fliktlösung erwerben müssen. Und es 
wird auch nur eine frage der Zeit sein, 
bis erste haftungsfälle zu entscheiden 
sind, weil mandanten nicht oder nur 
unzureichend über entsprechende mög-
lichkeiten der Konfliktbeilegung aufge-
klärt wurden.

Dabei geht es mitnichten darum, dass 
alle Rechtsanwälte zu mediatoren aus-
gebildet werden oder gar die Dienstleis-
tung als mediator anbieten. Denn neben 
der Rolle des Rechtsanwalts als mediator 
dürfte die Rolle des begleitenden partei-
anwalts künftig deutlich häufiger gefor-
dert sein. Ein weiterer Anwendungsbe-
reich der mediation ist die so genannte 
„integrierte mediation“. Dabei berät 
der Rechtsanwalt anwaltlich, aber unter 
Zuhilfenahme von mediationstechniken 
und mediationsfähigkeiten seinen man-
danten. 

gemein ist all diesen Anwendungsfel-
dern, dass sie von einem sozialen Kon-
fliktverständnis ausgehen, das hier zu-
nächst kurz skizziert werden soll.

Juristischer Konflikt vs. 
sozialer Konflikt

bei betrachtung eines Konfliktes durch 
die „juristische brille“ ist primär all das re-
levant, was dem juristischen Tatbestand 
entspricht. Um eine gesetzliche normie-
rung zu ermöglichen, ist eine Reduktion 
des Lebenssachverhalts zwingend not-
wendig. Diese Reduzierung bringt es mit 
sich, dass selbst obsiegende Konfliktpar-
teien im gerichtsverfahren mit dem Er-
gebnis unzufrieden sein können.

sozialwissenschaftlich betrachtet hinge-
gen ist Ausgangspunkt eines Konfliktes 
die Interaktion und die beziehung zwi-

schen menschen, wobei der schlüssel 
zur Lösung des Konfliktes primär in der 
Kommunikation zwischen den Konflikt-
parteien zu suchen ist.

Am beispiel eines streits zwischen ge-
sellschaftern, Ehepartnern oder nach-
barn wird dies besonders deutlich: selbst 
„Rationalisten“ geben hinter vorgehal-
tener hand zu, dass menschliche fak-
toren und Aspekte wie gegenseitiges 
misstrauen, fehlende Anerkennung oder 
eine unbefriedigende Kommunikation 
zwischen den beteiligten die Auseinan-
dersetzung bestimmen. was liegt näher, 
als den Konflikt auf dieser Ebene zu lö-
sen, anstatt ihn in ein juristisches Korsett 
zu pressen und damit relevante Aspekte 
auszublenden?

bedauerlicherweise wurde in der juristi-
schen Ausbildung lange Zeit die vermitt-
lung von „Konfliktwissen“ jenseits des 
rechtlichen verständnisses vernachläs-
sigt. so spielen zum beispiel die vermitt-
lung von Reflexionsfähigkeiten, metho-
denwissen zum Umgang mit und Lösung 
von Konflikten, kommunikative fertig-
keiten, sensibilität und verständnis von 
Konflikten sowie psychologisches basis-
wissen eine nebenrolle. Diese fähigkei-
ten jedoch sind erforderlich, um Konflik-
te jenseits des Rechts zu bearbeiten und 
bestenfalls lösen zu können. 

Ziel solch einer umfassenderen Konflikt-
betrachtung ist letztendlich die erhöhte 
Zufriedenheit des mandanten mit der 
gefundenen Lösung.

vor dem hintergrund dieses Konflikt-
verständnisses werden nun kurz die drei 
wesentlichen Anwendungsfelder der 
mediation im anwaltlichen Kontext skiz-
ziert.

Integrierte Mediation 
in der anwaltlichen Praxis

Die methoden, Techniken, struktur und 
das Konfliktverständnis der mediation 
eignen sich nicht nur für die „klassische 
mediation“, sondern lassen sich auch in 
der täglichen anwaltlichen beratungs-
praxis anwenden. Dies gilt für streitige 
verfahren ebenso wie für die anwaltliche 

„Mit dem zweiten sieht man besser“
Mediation und Anwalt – ein Widerspruch?
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beratung oder vertragserstellung. Ziel ist 
dabei im falle einer streitigen Auseinan-
dersetzung nicht zwingend die Einigung 
mit dem gegner, sondern vielmehr das 
verständnis für die spezifik des konkre-
ten falls. In manchen fällen ist dem man-
danten unter Umständen selbst nicht be-
wusst, was ihm wirklich wichtig ist, was 
sicher gestellt werden soll oder welche 
bedeutung bestimmte Aspekte des Kon-
fliktes für ihn haben.

mit speziellen, mediativen fragetech-
niken – die grundsätzlich eine andere 
Zielrichtung als juristische fragestellun-
gen haben – lassen sich so hintergründe 
beleuchten, die tatsächlichen Anliegen 
des mandanten ergründen und auf die-
ser grundlage eine maßgeschneiderte 
rechtliche strategie erarbeiten.

Letztendlich geht es um einen mehrwert 
in der anwaltlichen beratung und eine 
höhere Zufriedenheit der mandanten. 
Und was spricht dagegen, dass sich die 
Anwaltschaft als umfassender „Konflikt-
experte“ am markt präsentiert?

Als Rechtsanwalt in der Rolle des 
begleitenden Rechtsanwalts 

Ein weit verbreitetes missverständnis ist, 
dass Anwälte in der mediation überflüs-
sig sind. Das gegenteil ist der fall. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass die beglei-
tung der mediation durch parteianwälte 
sowohl für die mandanten als auch für 
den mediator hilfreich ist. Eine beglei-
tung der mediation durch die jeweili-
gen parteianwälte stellt sicher, dass die 
beteiligten nicht blindlings auf mögliche 
Rechte verzichten und dass die verein-
barung auf eine solide und belastbare 
grundlage gestellt wird. Umgekehrt ist 
eine kompetente, umfassende anwaltli-
che beratung ohne eine Aufklärung über 
die mediation heutzutage kaum noch 
denkbar.

Der Rechtsanwalt begegnet zwischen-
zeitlich einer vielzahl unterschiedlicher 
„mediationsvarianten“. Da wäre die 
„mediation klassisch“, d.h. die hinzu-
ziehung eines externen, unabhängigen 
mediators jenseits des gerichtsverfah-
rens. Eine besondere variante stellt dabei 
die mediation im Rahmen von gütstel-
lenverfahren dar. Ein weiteres Anwen-
dungsfeld ist die so genannte gerichtsin-
terne mediation, bei der ein nicht mit der 
streitsache befasster Richter den fall als 

mediator übernimmt. Zwischenzeitlich 
haben über 100 gerichte in Deutschland 
diese – zum Teil nicht unumstrittende 
– möglichkeit geschaffen. Die Abläufe 
und die vorgehensweisen dieser unter-
schiedlichen mediationsvarianten unter-
scheiden sich zum Teil erheblich. nähere 
Ausführungen würden an dieser stelle 
den zur verfügung stehenden Rahmen 
sprengen.

fest steht jedenfalls: für eine kompeten-
te anwaltliche beratung und Aufklärung 
des mandanten ist es unerlässlich, die 
varianten und jeweiligen besonderhei-
ten zu kennen.

Die fragen sind vielschichtig:

wie rege ich als mediator beim mandan-
ten eine mediation an? welche vorteile 
und Risiken beinhaltet die mediation im 
konkreten fall? wie begegne ich meiner 
(meist unbegründeten) sorge, dass mir 
der mandant das mediationsansinnen 
als schwäche oder gar als scheitern zu-
schreibt? wie lässt sich die gegenseite 
von der mediation überzeugen? wie 
verhalte ich mich als Anwalt im media-
tionsverfahren, was darf ich sagen, was 
nicht?

Erforderlich ist jedoch auch das wissen 
um vollstreckbarkeit, fristenhemmung 
und selbstverständlich auch die Abrech-
nung. so muss der mandant aufgeklärt 
werden, welche Kosten für die mediati-
on im Erfolgsfalle, aber auch bei schei-
tern entstehen. Diese fragen gilt es auch 
ggf. mit der Rechtsschutzversicherung 
zu klären, die in vielen fällen Kosten der 
mediation übernimmt.

Die sorge, dass dem begleitenden 
Rechtsanwalt in der mediation im ver-
gleich zum gerichtsverfahren ein Kos-
tennachteil entsteht, verfängt meist 
nicht. so kann im Erfolgsfalle der be-
gleitende Rechtsanwalt eine geschäfts-
gebühr und eine Einigungsgebühr gem. 
§ 13 Rvg abrechnen. Und betriebswirt-
schaftlich entscheidend ist auch der zeit-
liche Aufwand. Die vorbereitung und 
Durchführung des prozesses, aufwendi-
ger schriftsatzwechsel und dergleichen 
entfallen. Darüber hinaus ist die persön-
liche Teilnahme an den mediationssit-
zungen fallabhängig auch nicht immer 
zwingend erforderlich, so dass der zeitli-
che Aufwand der bearbeitung eines me-
diationsmandats in der Regel niedriger 
sein wird als der eines prozessmandats. 

Der Rechtsanwalt als Mediator

wird der Rechtsanwalt als mediator tä-
tig, übernimmt er die Aufgabe der neut-
ralen, allparteilichen Konfliktvermittlung. 
Auch wenn der Rechtsanwalt als media-
tor den Regeln des berufsrechts unter-
liegt (vgl. § 18 bORA) und die mediation 
damit Teil der anwaltlichen Tätigkeit ist, 
ist das Rollenverständnis grundsätzlich 
ein anderes. Der Anwalt als mediator ist 
nicht der parteiliche vertreter, sondern 
derjenige, der die Kommunikation zwi-
schen den beteiligten mit dem Ziel einer 
Konfliktlösung fördert. von einer recht-
lichen beratung durch den Anwaltsme-
diator sollte nicht nur aus mediationsge-
sichtspunkten, sondern auch aufgrund 
des verbotes der vertretung widerstrei-
tender Interessen (§  43a Abs.  4 bRAO 
und § 3 Abs. 1 bORA) dringend abgese-
hen werden. Dies ist Aufgabe der beglei-
tenden parteianwälte.

Ob und inwieweit die juristische Ausbil-
dung für sich genommen zur Tätigkeit 
als mediator befähigt, sei dahingestellt. 
§ 7 a bORA jedenfalls fordert den nach-
weis einer geeigneten Ausbildung.

Fazit und Ausblick

Eigentlich sind die Zeiten der graben-
kämpfe und grundsatzfragen zur me-
diation längst passé. Dennoch gibt es 
immer noch hindernisse aus Teilen der 
Anwaltschaft, mediation stärker in Er-
wägung zu ziehen. Dazu mag das tra-
ditionelle berufsverständnis ebenso 
gehören wie die sorge, sich auf unbe-
kanntem Terrain zu bewegen, dessen 
„spielregeln“ noch nicht geläufig sind. 
mit gesteigerter bekanntheit und Erfah-
rung werden diese Aspekte aber ebenso 
an bedeutung verlieren wie die die unbe-
gründete befürchtung vor einer weiteren 
Konkurrenz durch mediation.

Die mediation befindet sich derzeit wie 
eingangs beschrieben in einer phase der 
rasanten Entwicklung. Dazu beigetragen 
hat auch die Richtlinie 2008/52/Eg des 
Europäischen parlaments und des Rates 
vom 21.05.2008 über bestimmte Aspek-
te der mediation in Zivil- und handels-
sachen („EU-mediationsrichtlinie”). Die 
Richtlinie wird bis mai 2011 in nationales 
Recht umgesetzt werden. Damit wird die 
mediation in Deutschland erstmals eine 
umfassende gesetzliche grundlage er-
halten. Zentrale fragen wie die vertrau-
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Neuzulassungen / Aufnahmen

lichkeit der mediation, vollstreckbarkeit 
oder standards für mediatoren befinden 
sich derzeit in gesetzesvorbereitender 
Diskussion. Auch über Kostenanreize 
oder aber über sanktionsmöglichkeiten 
im falle der verweigerung eines mediati-
onsangebots wird verstärkt nachgedacht 
(Anmerkung: Einige gerichte verweigern 
bereits heute prozesskostenhilfe bei Ab-
lehnung eines ernsthaften mediations-
angebots, vgl. Ag bochum, beschluss 
vom 20.12.2002 - 59 f 335/03). Das 
neue famfg hat in § 150 Abs. 4 expli-
zit die möglichkeit geschaffen, dass bei 
der Kostenverteilung auch berücksichtigt 
werden kann, ob die partei der Anord-
nung des Informationsgesprächs über 
mediation nachgekommen ist.

mediation wird künftig selbstverständli-
cher Teil anwaltlicher Tätigkeit werden, 
sofern die Anwaltschaft noch stärker als 
bislang die chancen der mediation er-
kennt. 

Das Argument, mediation sei nicht für 
alle fälle geeignet, ist richtig. Aber gilt 
dies nicht ebenso für eine vielzahl von 
gerichtsverfahren? Erfreulich, dass der 
Anwalt differenzieren kann und ihm ein 
weiteres produkt als Angebot an den 
mandanten zur verfügung steht.

Bernhard Böhm,
Master of Mediation
Mediator und Rechts
anwalt, Knigge Nour
ney Böhm

pErsonaliEn 02/2010

RA-in bahn helena marthe 02826 görlitz

RA-in beer
Odette Jutta ger-
da

08115
Lichtentanne / 
OT schönfels

RA böge Axel scharl & scheuffler 01099 Dresden

RA-in büggel Anneliese 01279 Dresden

RA bügner Andreas 04275 Leipzig

RA-in Damm nicole gabriele wittner Rechtsanwälte 04103 Leipzig

RA-in Eckert solveig Renate 01099 Dresden

RA Dr. Engel sven braun & Rieske Rechtsanwälte 04109 Leipzig

RA-in Ernst sylvia 04838 Eilenburg

RA fanselau wolfgang Dietmar 04463 großpösna

RA-in faßl Ursula Rosmarie Dörr - Rechtsanwälte 04109 Leipzig

RA feldmann Andreas schübel & Kollegen 08527 plauen

RA-in mpA fuß Tanja moog, moog & partner 09599 freiberg

RA-in geuß Annett 04155 Leipzig

RA glatzel werner bernhard Kübler gbR 01097 Dresden

RA-in glorius carolin buder & mühlbauer 01309 Dresden

RA häberer steffen 04356 Leipzig

RA häfele
Johannes chri-
stoph

nJp Rechtsanwälte 01309 Dresden

RA-in hapke Katja pöppinghaus schneider haas 01067 Dresden

Wir machen Sie auf zwei Veran-
staltungen zum Thema Mediati-
on aufmerksam: 

1. Mediation – das unbekannte 
Wesen „Zwischen Klangschalen, 
Weicheiern und Parteiverrat“ am 
Donnerstag, 10.06.2010 in Dresden

2. Workshop Mediation – In Kon-
flikten erfolgreich vermitteln 
von Donnerstag, 26.08. bis sams-
tag, 28.08.2010 in Leipzig

Die seminarbeschreibungen liegen 
diesem heft als Einleger bei. wei-
terführende Informationen finden 
sie auf unserer homepage www.
rak-sachsen.de. Dort können sie 
auch direkt buchen.
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RA-in heilfort susanne Kathleen 01159 Dresden

RA heinrich stefan 01187 Dresden

RA-in heyder susanne 09112 chemnitz

RA hiecke Andreas Dr. pannen Rechtsanwälte 01099 Dresden

RA horn Andreas 01219 Dresden

RA Krell Alexander bonell & collegen 04109 Leipzig

RA Kretzschmar Ralf 09221
neukirchen-
Adorf

RA Kuhl-vetter heiko 04155 Leipzig

RA-in Kunach-Knapp Edyta
Kucklick, wilhelm, börger, 
wolf & söllner

01097 Dresden

RA-in Langheld martina 01877 Rammenau

RA-in Lembke stefanie verena Dr. fingerle - Rechtsanwälte 04109 Leipzig

RA-in meinhold christin Roth partner 01159 Dresden

RA meißner max 04299 Leipzig

RA melchior stephan friedrich 01097 Dresden

RA-in muck constanze
Knauthe Rechtsanwälte notare 
steuerberater

01067 Dresden

RA-in mühle maria
Dr. broll, Dr. seid, Kaufmann & 
partner

01589 Riesa

RA müller Lars peer 01734 Rabenau

RA müller-Dott markus 04107 Leipzig

RA murahver mihail 04103 Leipzig

RA-in nagler Katrin 01279 Dresden

RA-in Dr. pätzold Julia
Aderhold Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbh

04317 Leipzig

RA peter Kai-Jens iovos Loepke & partner 08523 plauen

RA Reichelt Thomas
Anwaltskanzlei Dr. Eduard 
späth 

08523 plauen

RA-in LL.m.oec Reinhold sabine 04103 Leipzig

RA-in Richter susann Dr. schiebler 09126 chemnitz

RA Rickenstorf Roland wellensiek Rechtsanwälte 04105 Leipzig

RA-in scheibenreif Yvonne Dr. Dörfler & Liefländer 04109 Leipzig

RA schmidt Thomas Thierhoff Illy + partner 04109 Leipzig

RA-in schmidt fanny 01099 Dresden

RA schneider markus-Alexander 04157 Leipzig

RA schollbach André 01159 Dresden

RA siebenhüner Jan 04103 Leipzig

RA splitthoff michael
Knauthe Rechtsanwälte notare 
steuerberater

01067 Dresden

RA stücker sebastian
Kucklick, wilhelm, börger, 
wolf & söllner

01097 Dresden

RA Tackenberg christian Kahlert & padberg 04107 Leipzig

RA-in Thunig Astrid petersen gruendel 01099 Dresden

RA-in Trinks franziska fahr-becker & collegen 09111 chemnitz

RA LL.m.Eur. Uhl Thorsten 04229 Leipzig

RA Uhlig Thomas
Kpmg Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbh

01069 Dresden

RA vogt wolfgang
Dresdner Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbh

01309 Dresden
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Löschungen

Löschungen (Wechsel)

RA-in von fritsch
constanze Angeli-
ka gisela

hERmAnn RAe wp stb 04317 Leipzig

RA-in walther susann heumann Rechtsanwälte 01099 Dresden

RA-in weigel Anja 04318 Leipzig

RA-in weitzel Ursula 04824 beucha

RA-in LL.m.Eur. wolfrum natalie füßer & Kollegen 04109 Leipzig

RA-in Zapf sylvia nicole 04179 Leipzig

brüggen Rechtsanwälte 01067 Dresden

Dresdner Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 01309 Dresden

RA-in benirschke caroline 01307 Dresden

RA büdenbender stefan 01127 Dresden

RA-in frege Eva-maria 04668 grimma

RA-in Dr. frieß susanne 01324 Dresden

RA-in gehrmann Ursula bernhard, gentzen, müller & Dr. Kleuser 01099 Dresden

RA Jung Roland Rechtsanwälte von der Decken & schmidt 04105 Leipzig

RA nehrig Ulrich 01099 Dresden

RA-in pinkus Doris 01099 Dresden

RA Röhl maik Lempe & Kessler 01097 Dresden

RA-in Röttger gertrud 01097 Dresden

RA schulte bernd schulte Rechtsanwälte 04178 Leipzig

RA stolle Kay Rechtsanwaltskanzlei stolle 04105 Leipzig

RA-in wienzek Käthe 02979 spreetal

RA baasch David Dr. fingerle - Rechtsanwälte 04109 Leipzig

RA-in behrendt Katja pfefferle Koch helberg & partner 01109 Dresden

RA-in blaschczok susanne 04683 naunhof

RA blaudeck martin fahr-becker & collegen 09111 chemnitz

RA burow Roger 01445 Radebeul

RA caspar steffen 01097 Dresden

RA curth Thomas bonell & collegen 04109 Leipzig

RA Döge Klaus Anwaltskanzlei Döge 04105 Leipzig

RA Ehlert Rainer Ehlert & Illig 08468 Reichenbach

RA-in Jähnigen Eva Lichdi & Jähnigen 01097 Dresden

RA-in Karnath nadin kein Kanzleisitz

RA Köhler peter budapest

RA-in Kretzschmar Ingeburg Kretzschmar & Dr. schmidt 09120 chemnitz

RA Ludwig Karl michael 01445 Radebeul

RA melzer hans-gerd 01619 bobersen

RA Dr. merker nils 04420 markranstädt OT göhrenz

RA mittag matthias Kpmg Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 04107 Leipzig

RA müller herbert 08304 schönheide
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Neue Fachanwälte

Verkehrsrecht 
RA stefan günther Leisnig schmidt günther & Lattermann
RAin cornelia gürtler Leipzig frömmig stiller & Kollegen
RA Ulrich hauk Leipzig maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbh
RAin betiina hünnighausen Dresden staab & Kollegen
RA Toralf Reitmann Leipzig Anwaltskanzlei Dr. Reitmann
RA Andreas schreier Dresden Dr. Klassen & partner gbR

Steuerrecht
RAin nadine Uhlmann chemnitz

Erbrecht
RAin carmen Klehm-fregien plauen Körner Klehm & greim

Gewerblicher Rechtsschutz
RA frank stange Dresden pkl Keller spies partnerschaft

Insolvenzrecht
RA Ulrich Kraft Dresden hww wienberg wilhelm

Sozialrecht
RAin Katja börner Olbernhau Dietze & partner
RA Rainer horbas Oschatz
RA marcel Kühn chemnitz hoffmann & franken

Familienrecht
RAin Anna bettina hamann Leipzig
RAin nicole müller Leipzig Rechtsanwaltskanzlei meschkat

Handels- und Gesellschaftsrecht
RA henning malke Dresden Kanzlei malke
RA Thomas sonntag Zwickau Kms Krauß mäckler schöffel

Bau- und Architektenrecht
RA Thomas Krüger Dresden melchior Krüger Rechtsanwälte

Strafrecht
RAin Anja bornemann-pietsch meerane
RAin Diana Krause Torgau Rechtsanwaltskanzlei Krause
RAin nadine Lippold Leipzig Dr. stieler & Lippold
RA Oliver Ternick Eibenstock Dr. Ternick & collegen

Arbeitsrecht
RA Daniel mitschker Leipzig schneider & Kollegen
RA michael Opel chemnitz Dr. förster & saage

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
RAin stephanie Thiele Zittau advofaktur Rechtsanwälte
RAin Alexandra Zschörnig Dresden bsKp Dr. broll Dr. seid Kaufmann & partner

Bank- und Kapitalmarktrecht

RA niels petersen Dresden
Rödl Kleinheisterkamp Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbh

Urheber- und Medienrecht
RA michael hummel Leipzig gross::rechtsanwaelte

RA neumann Thomas 08468 Reichenbach

RA-in Reichel Antje 04275 Leipzig

RA-in Roßberger claudia Rechtsanwaltskanzlei brieger 04758 Oschatz

RA-in schlenker silvia 04317 Leipzig

RA scholz Jochen 09599 freiberg

RA-in strauß christiane 12165 berlin
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Wir trauern um unsere verstorbenen Kollegen

Rechtsanwalt 
Lutz Gaebel
bad muskau
† 15.04.2010

Rechtsanwalt 
Bernhard Grau

Dresden
† 24.02.2010

Rechtsanwältin
Hannelore Steinert

Leipzig
† 10.02.2010

Rechtsanwalt 
Rudolf Tennhardt

schkeuditz
† 24.02.2010

Fortbildungszertif ikate

RA-in brewig-Lange silke 09130 chemnitz
RA freund peter 04720 Döbeln
RA-in frey sabine 01157 Dresden
RA-in heß catherine 04109 Leipzig
RA hoffmann Jens-Uwe 09123 chemnitz
RA-in Kiefel Katrin 02977 hoyerswerda
RA Dr. Klostermann christian 08056 Zwickau
RA Kühne boris 01728 bannewitz
RA-in Kunz Annett 09385 Lugau
RA-in Leichsenring Ulrike 08056 Zwickau
RA Dr. pohle claus 09111 chemnitz
RA-in Rohleder Katja 09623 frauenstein
RA stange frank 01277 Dresden

An dieser stelle informieren wir sie über 
neuigkeiten im fortbildungsbereich der 
Rechtsanwaltskammer sachsen. 

Das vollständige fortbildungsprogramm 
der Rechtsanwaltskammer sachsen 
nebst seminarbeschreibungen finden 
sie in unserem seminarkatalog 2010. 
Dieser lag der KAmmER aktuell, Aus-
gabe 04/2009, als Extraheft bei. Alter-
nativ haben sie die möglichkeit, sämtli-
che fortbildungsveranstaltungen nebst 
Änderungen / Ergänzungen auf unserer 
homepage www.rak-sachsen.de unter 
dem menüpunkt „für mitglieder“ abzu-
rufen. sie können dort auch direkt online 
buchen und erhalten einen sofortigen 
Rabatt von 5,00 € auf den seminarpreis.

I. ACHTUNG TERMINÄNDERUNGEN !

1.  Seminar „Akquise, Marketing, Kom-
munikation - tägliche Herausforde-
rungen für den Anwalt - Tipps und 
Tricks“, Kurs-nr 31041
Termin alt: samstag, 08.05.2010  
 
TERmIn nEU: freitag, 22.10.2010 von 
09.00 bis 15.30 Uhr

2.  Seminar „Patientenverfügung – 
Fachübergreifendes Vertiefungsse-
minar“, Kurs-nr. 31086 
Termin alt: samstag, 23.10.2010 von 
 
TERmIn nEU: freitag, 28.01.2011 von 
09.00 bis 16.30 Uhr

II. BEKANNTGABE VON 
SEMINARINHALTEN

Seminar „Update Gesellschaftsrecht“, 
Kurs-nr. 31034

freitag, 10.09.2010 von 14.00 bis 21.00 
Uhr in Dresden 

In Abstimmung mit unserem Dozenten 
notar Dr. heribert heckschen, notariat Dr. 
heckschen & Dr. van de Loo stehen die se-
minarinhalte nun fest: 

schwerpunkte: 

I.  Neue Entwicklungen im Recht der 
Personengesellschaften 

•   grundstücks-gbR 
•  haftung eintretender gesellschafter 

Mitteilungen / Änderungen / Ergänzungen zum Fortbildungsprogramm 2010

tErMinE & vEranstaltungEn 02/2010
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•  haftungsfragen bei der Kg 

II.  Praxisprobleme der GmbH/UG (haf-
tungsbeschränkt) 

•  gründungsphase/Kapitalaufbringung
•  satzungsgestaltung
•  Anteilsübertragung/Liste der gesell-

schafter
•  haftung der gesellschafter
•  gmbh in der Krise - Kapitalerhaltung/An-

fechtung 

III. Umwandlungsrecht aktuell

IV.  Europarechtliche Entwicklungen im 
Gesellschaftsrecht

III. NEUE SEMINARE IM JAHR 2010 !

Unter dem Titel „Kleine Kanzleien ganz 
groß“ halten wir ein besonderes Angebot 
in chemnitz / Lichtenwalde für sie bereit: 
eine seminarreihe für Anwälte und Anwäl-
tinnen (und deren mitarbeiter) aus kleinen 
Kanzleien!

„Kleine Kanzleien ganz groß“ 
Der Sächsische Lernsommer vom 18. bis 
20. August 2010 in Chemnitz / Lichten-
walde 

Als Dozentin konnten wir Johanna bus-
mann, busmann training® (Anwaltssemi-
nare seit 20 Jahren) gewinnen. 

Die ausfühlichen seminarbeschreibungen 
fi nden sie ab seite 49 und können auch 
auf unserer homepage www.rak-sachsen.
de unter dem menüpunkt „für mitglieder“ 
abgerufen werden. *

Seminar „Chefsache Akquisition“
Kurs-nr. 31101

Ort:  chemnitz / Lichtenwalde
Termin:   mittwoch, 18.08.2010 von 

18.00 bis 21.00 Uhr

seminarpreis*: für mitglieder der RAK 
sachsen und deren Kanzleimitarbeiter: 
90,00 € (bei Online-buchung 85,00 €)
für nichtmitglieder: 160,00 € (bei Online-
buchung 155,00 €)

Seminar „Gut befragt ist halb 
gewonnen ®“
Kurs-nr. 31102

Ort:  chemnitz / Lichtenwalde
Termin:   Donnerstag, 19.08.2010 von 

10.00 bis 18.00 Uhr 

seminarpreis*: für mitglieder der RAK 
sachsen und deren Kanzleimitarbeiter: 
165,00 € (bei Online-buchung 160,00 €)
für nichtmitglieder: 250,00 € (bei Online-
buchung 245,00 €) 

Seminar: „Kleine Kanzleien 
ganz groß“

Kurs-nr. 31103

Ort:  chemnitz / Lichtenwalde
Termin:   freitag, 20.08.2010 von 10.00 

bis 18.00 Uhr 

seminarpreis*: für mitglieder der RAK 
sachsen und deren Kanzleimitarbeiter: 
165,00 € (bei Online-buchung 160,00 €)
für nichtmitglieder: 250,00 € (bei Online-
buchung 245,00 €) 

* für alle drei Angebote gilt: Das best wes-
tern hotel am schlosspark in Lichtenwalde 
bei chemnitz hält für die Teilnehmer ein 
Zimmerkontingent von 10 Einzelzimmern 
inkl. reichhaltigem best western fit-früh-
stücksbuffet bereit. stichwort „sächsischer 
Lernsommer”. Die Übernachtungskosten 
inkl. frühstück sind nicht im o.g. semi-
narpreis inbegriffen. bitte buchen sie Ihre 
Übernachtung direkt im hotel (selbstzah-
ler).
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Freitag, 28.05.2010 Tagungsort: Oberverwaltungsgericht Bautzen, Ortenburg 9

14:00 Uhr Begrüßung

14:30 Uhr – 15:30 Uhr Kaputtgespart? - Justiz ohne Lobby 
Dr. Reinhard müller, Journalist, f.A.Z.
Diskussion

15:30 Uhr – 15:45 Uhr Kaffeepause

15:45 Uhr – 16:30 Uhr Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in der Praxis 
RAin Dr. Ursula steinkemper, stuttgart
Diskussion

16:30 Uhr – 17:15 Uhr Die Europäisierung der Amtshaftung  
am Beispiel der Haftung für judikatives Unrecht
Dr. Jörg philipp Terhechte, Universität hamburg
Diskussion

17:15 Uhr – 18:30 Uhr Befristung und Neubestellung bei öffentlichen 
Sachverständigen-Rechtsfragen und Rechtsprechung  
zu § 36 Abs. 1 Gewerbeordnung
RA Dr. Richard Althoff, fachanwalt für verwaltungsrecht, Dresden
Diskussion

19:00 Uhr Abendessen im Restaurant „Burghof“ (Ortenburg 6)

Sonnabend, 29.05.2010

09:00 Uhr – 09:45 Uhr Reform des Widerspruchsverfahrens in Sachsen 
peter blazek, Referent sächsischer städte- und gemeindetag
Diskussion

09:45 Uhr – 10:30 Uhr § 34 Abs. 3 BauGB – Großflächiger Einzelhandel 
und Einkaufszentren 
susanne Dahlke-piel, präsidentin verwaltungsgericht Dresden
Diskussion

10:30 Uhr – 10:45 Uhr Kaffeepause

10:45 Uhr – 11:30 Uhr Die Kollision von umweltrechtlicher  
Gefahrenabwehr und Insolvenzrecht
RA Robert matthes, fA für verwaltungsrecht, Dresden und  
RA Dr. Andreas henke, fA für verwaltungsrecht, Dresden
Diskussion

11:30 Uhr – 12:15 Uhr Die Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes  
und des Sächsischen Wassergesetzes
RA Torsten Dossmann, fA für verwaltungsrecht, Dresden
Diskussion 

12:15 Uhr – 13:00 Uhr Mediation in der Sächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
RinOvg britta Düvelshaupt
Diskussion

13:00 Uhr Mittagessen im OVG, danach Ende der veranstaltung

Sächsische Verwaltungsrechtstage 2010

Gemeinsam mit dem Säch-
sischen OVG Bautzen, dem 
Sächsischen Städte- und Ge-
meindetag und dem Säch-
sischen Landkreistag veran-
staltet die RAK Sachsen am 
28. und 29.05.2010 die Säch-
sischen Verwaltungsrechts-
tage 2010.

Die Anmeldeunterlagen 
finden Sie unter www.rak-
sachsen.de.

BAUTZEN | 28. –  29. Mai 2010

TAG U N G S P R O G R A M M

  SächSiSchE 
VErwAlTUNgSrEchTSTAgE

Programm VRT 2010.indd   1 12.04.10   Mo 12.April.10 – 11:52
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Neue Seminare der RAK Sachsen in 2010

Kurs-nr.: 31102
Gut be fragt ist halb ge won nen ®

Ort chemnitz / Lichtenwalde

Termin Donnerstag, 19.08.2010 von 10.00 bis 18.00 Uhr 

Referentin Johanna busmann, hamburg, busmann training®

preis

für mitglieder der RAK sachsen: 165,00 € (bei 
Online-buchung 160,00 €)
für nichtmitglieder: 250,00 € (bei Online-bu-
chung 245,00 €)

§ 15 fAO – fachanwalt Arbeitsrecht (4 stunden)
bRAK-fortbildungszertifikat – modul Iv (6 stunden)

Zeugenvernehmung und fragetechniken im gerichtssaal

I. In diesem seminar lernen / verbessern sie,
•  eine Zeugenvernehmung zu strukturieren,
•  die bestimmungen der ZpO und stpO auszunutzen,
•  die richterliche Autorität (territorialer verhandler) taktisch zu 

nutzen,
•  den gegnerischen Zeugen zielgerichtet zu vernehmen,
•  den Zeugen zu einem bestimmten punkt zu führen,
•  widersprüche zu verstärken und Lügenabsichten zu enttar-

nen,
•  ein Zeugenkomplott aufzudecken,
•  Attacken und Unsachlichkeiten zu versachlichen, 
•  machtkämpfe für sich zu entscheiden.

In diesem seminar schulen die Anwälte ihre wahrnehmung 
und bauen dadurch einen besseren Kontakt zum Zeugen auf, 
verfolgen strategien in der befragungslinie durch präzise fra-
getechniken, sie lernen, das gespräch zu fÜhREn und errei-
chen schließlich eine größere Auftritts- und Aktionssicherheit 
im gerichtssaal, indem sie machtkämpfe zwischen den pro-
zessbeteiligten für sich entscheiden.
Die Teilnehmer üben die strukturierte vorbereitung einer 
vernehmung und ihre zielgerichtete Durchführung sowie das 
„standing” in Krisensituationen vor gericht. sie bereiten ihre 
vernehmungen nach einer bestimmten struktur vor und spie-
len sie vor der Kamera durch.

II. programm

Die wahrnehmung
•  wie wirken andere prozessbeteiligte auf mich?
•  wie und wodurch wirke ich auf sie?
•  was tue ich für meine „präsenz”?
•  was weiß ich von dem Zeugen, bevor die befragung be-

ginnt?
•  wie passt der Zeuge zu meinen Erwartungen von ihm?
•  was beeinflusst meine befragung?
•  wahrnehmungsübungen
•  sensibilisierungsübungen mit der Kamera

„wenn sie was von jemandem wollen, dann lassen sie Ihn 
reden”.
•  grundlagen strategischer gesprächsführung
•  von der verantwortung des fragers zur beantwortung der 

frage
Fortsetzung nächste Spalte

Kurs-nr.: 31101
Chefsache Akquisition

Ort chemnitz / Lichtenwalde

Termin mittwoch, 18.08.2010 von 18.00 bis 21.00 Uhr

Referentin Johanna busmann, hamburg, busmann training®

preis

für mitglieder der RAK sachsen und ihre Ange-
stellten: 90,00 € (bei Online-buchung 85,00 €)
für nichtmitglieder: 160,00 € (bei Online-bu-
chung 155,00 €)

§ 15 fAO – nein
bRAK-fortbildungszertifikat – modul Iv (3 stunden)

Das Abc erprobter Akquisemethoden in kleinen Kanzleien 
- wie sie in kleinen Kanzleien neue mandanten gewinnen, 
ehemalige zurückgewinnen und bestehende mandate 
ausweiten!

1. schwerpunkte:

Akquisition ist im Anwaltsalltag eine A-Aufgabe - damit nicht 
delegierbar und nicht verschiebbar! wollen sie wirklich alte 
mandanten zurückgewinnen, bestehende halten und neue 
akquirieren? 

Dann sind Ihre Auftritte gut geplant. sie bieten - auch im 
mandantengespräch - eine verständliche, empathische und 
reduzierte sprache, ersparen sich und anderen Redundanzen 
und gehen verstehend auf den bedarf des Anfragers ein. 

Dann dialogisieren sie Ihre monologe, optimieren Ihre 
fragetechnik, haben einen flexibel-aufmerksamen 
Telefonservice,  eine nutzenorientierte broschüre und 
eine „corporate identity” in äußerer form sowie eine 
kommunikationsstarke Unternehmenskultur nach innen und 
außen. sie würdigen positiv den mitbewerb und bieten jedem 
Interessenten einen direkten Leistungsvergleich an.  Am 
Telefon sind sie respektvoll, zurückhaltend und zielgenau.

sie nehmen Ihre Kanzlei- und selbstpräsentation ausschließlich 
aus Kundensicht wahr und optimieren sie permanent. Ihre 
mitarbeiter haben glasklare Anweisungen und nehmen Ihnen 
b-Aufgaben ab.

Durch diesen vortrag verbessern sie:

•  Ihre Zeiteffizienz (20:80) für Ihre A-Aufgabe Akquisition
•  die Einbindung Ihrer Assistentin in Ihre Akquise
•  Ihre Akquisitionsmethoden („cold calls”, smalltalk!)
•  Ihre Telefonakquise
•  Ihre Kanzlei- und selbstpräsentation / Leistungspräsentation
•  Ihr „cross-selling” (mandatsausweitung) 
•  Ihr Reaktivieren ehemaliger mandantenbeziehungen.

Der vortrag listet erfolgreich erprobte anwaltliche Akquise-
methoden für kleinere Kanzleien auf - für jeden buchstaben 
des Alphabets mindestens eine...
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•  gesprächskrisen effektiv nutzen
•  Der Zeuge ist König - sie sind Kaiser!
•  Aktives Zuhören
•  Ich-botschaften
•  paraphrasierung

Der Zeuge - ein komplizierter gesprächspartner ?
•  spiegeln, Abholen, führen - drei schritte zum befragungser-

folg
•  Empathie, sensibilität, strategie - eine gratwanderung
•  bedrängen, ohne zu verschließen - bestärken, ohne sich 

anzubiedern.

gut befragt ist halb gewonnen
•  funktion und wirkung der unterschiedlichen frageformen 
•  aus geschlossenen fragen offene machen
•  Je weniger sie reden, desto mehr bekommen sie raus.
•  prozessstrategie und Zeugenbefragung:  „fragetrichter”: 

öffnen und schließen als strategie

vorbereitung und struktur einer vernehmung
•  Abhängigkeit von Tagesform bedeutet bedarf nach struktur
•  Das prinzip „gulliver” - die Enttarnung eines 

Zeugen”komplotts”
•  Kerngeschehen - Randgeschehen 
•  Die befragung vom Rand zum Kern
•  Lügenbereitschaft aufdecken
•  fragekomplexe trennen und strukturieren

Umgang mit verbalen Attacken
• „sie kennen doch die Akte gar nicht.” und andere sprüche
•  verhandlungssituationen glätten, Einwände nutzen und 

Killerphrasen versachlichen
•  Distanz zu streitereien aufbauen
•  Aufgebrachte prozessbeteiligte zum nachdenken bringen

Kurs-nr.: 31103
Kleine Kanzleien ganz groß

Ort chemnitz / Lichtenwalde

Termin freitag, 20.08.2010 von 10.00 bis 18.00 Uhr

Referentin Johanna busmann, hamburg, busmann training®

preis

für mitglieder der RAK sachsen: 165,00 € (bei 
Online-buchung 160,00 €)
für nichtmitglieder: 250,00 € (bei Online-bu-
chung 245,00 €)

§ 15 fAO – fachanwalt Arbeitsrecht (4 stunden)
bRAK-fortbildungszertifikat – modul Iv (6 stunden)

Telefonservice, Erstgespräch und Gebührentransparenz - 
Ein Gemeinschaftsseminar für Anwälte/ -innen und ihre 
Mitarbeiter/-innen

In diesem völlig neuen seminar trainieren Anwälte /-innen zu-
sammen mit ihren mitarbeiter / -innen den „Lauf einer Akte”: 
vom ersten Anruf des neuen mandanten über das Erstgespräch 
bis hin zur honorarinformation wird alles gemeinsam geübt, 
was dem mandanten gut tut und was der Kanzlei daher ein 
positives Image verschafft! Dieses seminar vermittelt erprobte 
methoden.                                    Fortsetzung nächste Spalte

sie lernen, wie sie den eigenen Kunden durch empathische 
gespräche und einen herzlichen service zu einem werbeträger 
Ihrer Kanzlei machen - grundlage und Ziel einer erfolgreichen 
marketingpolitik in einer kleinen Kanzlei.  Das seminar trai-
niert sie in sachen gesprächsstruktur, Empathieförderung, be-
schwerdemanagement und honorartransparenz. 
Übungsanteil von 80 % !! 

1. In diesem seminar verbessern sie:

•  die telefonische „beheimatung” des neuen mandanten durch 
Ihre mitarbeiter,

•  den gemeinsamen „live”- Empfang des neuen Kunden in Ihrer 
Kanzlei,

•  Ihre gesprächsführung und -struktur im Erstgespräch,
•  Ihre (Zeit-) Effizienz, Ihre selbst- und Leistungspräsentation,
•  Ihre gebühreninformation, Ihre Einwandbehandlung und 

neutralisierung von Attacken und widerständen, die Einbind-
ung Ihrer mitarbeiter in Ihren Auftritt,

•  Ihren Umgang mit typischen störungen,
• das prinzip Kpp: kurz, prägnant, präszise.

2. programm

grundlagen der motivation am Telefon:
•  verbindlichkeit und freundlichkeit sind lernbar!
•  Kein „nein” ohne Lösung!
• „wir machen das gern.” 

Rhetorische strategien für den Umgang mit schwierigen man-
danten:
•  Ich-botschaften, paraphrasen, offene fragen, aktives Zuhören
•  gezielt bremsen, gezielt öffnen
•  viel sagen in wenigen worten 
•  strategien, das „nein” zu entkräften
•  Eine negative nachricht verkaufen

beschwerdemanagement:
• „Der ist aber auch nie erreichbar! wann arbeiten sie über-
haupt für mich?” 
•  vom Umgang mit Attacken, Einwänden und anderen 

gesprächsangeboten...
•  Killerphrasen nicht fürchten sondern nutzen
•  Einwände ernst nehmen, umdrehen und zu pluspunkten ma-

chen.                                          
Die Unternehmensleistung „verkaufen”:
•  Am Telefon: kompetente und freundliche Kundennähe durch 

Zuhören und schnelle Reaktion
•  bei überraschend auftretendem Kundenwunsch: den bedarf 

für eine mandatsausweitung („cross-selling”) erkennen und 
bedienen 

•  mandantenzentrierte  Kurzmonologe  bieten
•  Im smalltalk mit potentiellen mandanten: Akquisitionen un-

aufdringlich-effizient vorbereiten 
•  bei neu-mandanten: die Kompetenzen der Anwälte vorstel-

len!
Der service am Telefon / Das mandanten(erst-)gespräch:
•  Überraschende Anfragen beantworten - eine Kunst für sich! 
•  Am Telefon den bedarf herausfiltern
•  Die paraphrase - ein sicherungsseil gegen missverständnisse
•  Die Anwaltssprache ist nicht von vornherein für nicht-Juristen 

verständlich!
•  Das prinzip Kpp: kurz, prägnant, präzise
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Die ARgE mediation sachsen e.v. ver-
anstaltet in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Anwaltsrecht der Universität 
Leipzig und der steinbeis stiftung unter 
der schirmherrschaft des sächsischen 
staatsministeriums der Justiz und für 
Europa und freundlicher Unterstützung 
der ERgO versicherung Ag und der 
hans soldan stiftung am 03. Juni 2010 
in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr im hi-
storischen gebäude des bundesverwal-
tungsgerichts den 1. mitteldeutschen 
mediationskongress zum Thema Anwalt 
und mediation.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
kommen in ihrer beratenden Rolle immer 
öfter mit fragen der mediation in berüh-
rung. „so gewinnt die außergerichtliche 
mediation – sei es durch die eigene par-
tei oder durch die gegenseite angeregt 
– immer mehr an bedeutung“, erklärt 
vereinsvorsitzende noreen Loepke. Aber 
auch gerichtsintern wird zunehmend 
mediation praktiziert.

„schwerpunktmäßig wird mit dem Kon-
gress die Rolle des begleitenden Rechts-
anwalts hervorgehoben“, unterstreicht 
bernhard böhm als mitorganisator. Die 
Kommunikation mit dem mandanten 
sowie die Aufgaben und das selbst-
verständnis des begleitenden Rechts-
anwalts in der mediation werfen eine 
vielzahl von fragen auf, auf welche der 
Kongress Antworten finden will.

Ziel ist es, das verständnis des Rechtsan-
walts für die mediation zu fördern und 
seine sicherheit im Umgang mit ihr zu 
stärken. Der Kongress soll dem gedan-
kenaustausch dienen, Impulse vermit-
teln und möglichkeiten nachhaltiger Lö-

sungen bei der Anwendung mediativer 
Elemente in der praxis aufzeigen.

Dem Organisationsteam ist es gelun-
gen, zum Thema namhafte Referenten 
aus praxis, wissenschaft und Justizver-
waltung zu gewinnen. Einen richtung-
weisenden Einstieg zum ganztägigen 
Kongress bahnt der Impulsvortrag „me-
diation – ein Zeichen von schwäche?“ 
von prof. Dr. Dr. Joseph Duss-von werdt. 
Insgesamt 8 workshops mit jeweils zwei 
Referenten bieten über den Tag verteilt 
ein podium für angeregte Diskussionen 
auch unterschiedlicher meinungen.

Den Abschluss findet der Kongress im 
plenum mit der Auswertung der work-
shops und einen schlussvortrag von prof. 
Dr. Ekkehard becker-Eberhardt, Lehr-
stuhl für bürgerliches Recht und Zivilpro-
zessrecht sowie Institut für Anwaltsrecht 
der Universität Leipzig.

Noreen Loepke
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Handels  
und Gesellschaftsrecht

 Vorsitzende  

Kontakt:

ARgE mediation sachsen e.v.
postanschrift:
c/o iovos Loepke & partner
Rechtsanwälte und wirtschaftsmediati-
on
Rankestraße 6, 08523 plauen
Tel. (03741)13 74 37
fax (03741) 13 74 36
Internet: www.arge-mediation-sachsen.de
Email: info@arge-mediation-sachsen.de

Bewerbungsstart 2010 
LL.M.-Studiengänge in  
Düsseldorf

bis zum 15. Juli 2010 besteht für hoch-
qualifizierte bewerberinnen und bewer-
ber die möglichkeit, sich für einen der je 
25 plätze in den masterstudiengängen 
gewerblicher Rechtsschutz, Informati-
onsrecht und medizinrecht an der Düs-
seldorf Law school (DLs) zu bewerben. 
 
Alle drei studiengänge sind akkreditiert 
und bieten den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eine vertiefte Aus- und 
weiterbildung. Einen ersten Eindruck 
konnten sich Interessierte am 17. April ab 
11 Uhr in den Räumen der Juristischen 
fakultät der heinrich-heine-Universität 
in Düsseldorf verschaffen. Im Rahmen 
eines Tags der offenen Tür stehen stu-
dierende, Alumni, Lehrende und Or-
ganisatoren der drei studiengänge für 
persönliche gespräche zur verfügung. 
Zudem besteht die möglichkeit, an vor-
lesungen teilzunehmen.
 
Informationen zu den studiengängen 
und eine Anmeldemöglichkeit zum Tag 
der offenen Tür sind im Internet unter 
www.duslaw.eu/II.m./ abrufbar.
 
Kontakt: 
DLs / Düsseldorf Law school
heinrich-heine-Universität Düsseldorf
Universitätsstraße 1, D-40225 Düssel-
dorf, Tel.: 0211/81-11321, fax:  0211/81-
11741 bzw. –15746, 
Email: info@duslaw.eu

1. Mitteldeutscher Mediationskongress 
„Anwalt und Mediation“ am 3. Juni 2010 
im Bundesverwaltungsgericht Leipzig

Sachverstand am Bau – 
Dresden 2010

Unter dem Thema „Edel sei das haus 
..., billig und schnell gebaut?“ findet 
am 25. Juni 2010 in Dresden ein inter-
disziplinäres symposium statt. Inhaltliche 
schwerpunkte sind möglichkeiten, gren-
zen, Unverzichtbares bei planung, her-
stellung und bewertung – eine fortset-
zung der Diskussion um Qualitätsstufen 
aus bautechnischer und rechtlicher sicht.
veranstalter ist der bvs sachsen e.v., 
fachbereiche bau/holz.

nähre Informationen finden sie unter 
www.lvssachsen.de

Mitarbeiter-Jubiläum: Die RAK Sachsen gratuliert!

frau Sandra Zsombok ist am 16.05.2010 10 Jahre in der Rechtsanwalts-
kanzlei paul & Reetz Rechtsanwälte beschäftigt. frau Zsombok bearbeitet als 
Rechtsfachwirtin die Inkassoabteilung und kümmert sich um alle computer- 
und softwarefragen.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Dr. Heinrich Schönfelder
Deutsche Gesetze 

(gebundene Ausgabe II/2009)

Verlag C.H. Beck, Stand: 28.09.2009, 
4320 Seiten gebunden, € 39,80 
ISBN 9783406592959

Die gebundene Ausgabe ist die kompak-
te Alternative zur Loseblatt-Textsamm-
lung schönfelder, Deutsche gesetze, 
dem berühmten standardwerk der Juris-
ten. Die Ausgabe ist für all diejenigen in-
teressant, die auf ein nachsortieren von 
Ergänzungslieferungen verzichten möch-
ten, gleichwohl aber wert auf einen do-
kumentierten gesetzesstand legen. In-
haltlich ist die gebundene Ausgabe mit 
der Loseblatt-Textsammlung identisch 
und enthält damit in der gewohnten 
schönfelder-Qualität alle für Ausbildung 
und praxis wichtigen gesetze im bereich 
des bürgerlichen Rechts, des privaten 
wirtschaftsrechts, des strafrechts und 
des zugehörigen verfahrensrechts. Die 
gebundene Ausgabe erscheint mindes-
tens jährlich. Ein ausgefeiltes sachver-
zeichnis erleichtert das Auffinden und 
spart viel Zeit. 

Die Ausgabe II/2009 enthält die zum 
01.09.2009 in Kraft getretenen umfang-
reichen Änderungen durch das fgg- Re-
formgesetz mit dem neuen gesetz über 
das verfahren in familiensachen und in 
Angelegenheiten der freiwilligen ge-
richtsbarkeit famfg, die ebenfalls zum 
01.09.2009 in Kraft getretenen Änderun-
gen durch das gesetz zur strukturreform 
des versorgungsausgleichs (vAstrRefg) 
sowie zahlreiche weitere gesetzesän-
derungen im Zivil-, straf- und prozess-
recht zum Ende der Legislaturperiode. 
Das werk wendet sich an jeden Juristen. 

Thomas Arndt
Einkommensteuererklärung 2009 

Kompakt

272 Seiten, Inhalt zweifarbig, kartoniert, 
Preis: 39,90 €, HDSVerlag 
ISBN: 9783941480056

neuer mantelbogen 2009 und neue 
Anlagen erfordern umfassende Kennt-
nisse des Einkommensteuerrechts Zei-
le für Zeile der steuererklärung richtig 
erklärt Darstellung der komplizierten 

Umsetzung der folgen aus der Abgel-
tungsteuer Auch bei nutzung der Elster-
formulare unentbehrlich mit aktueller 
Rechtsprechung und den verwaltungs-
anweisungen des Jahres 2009 mehr als 
100 beispiele und über 100 Abbildungen 
Inhalt: 
Diese Anleitung zur Einkommensteu-
ererklärung liefert wichtige Erläuterun-
gen zu den amtlichen vordrucken, die 
Ihnen schritt für schritt erklärt werden. 
Der Autor erläutert anhand von mehr 
als 100 beispielen, sowie mehr als 100 
Abbildungen anhand der gültigen Re-
gelungen die für die Einkommensteu-
ererklärung notwendigen sachverhalte. 
Die amtlichen vordrucke werden zur 
besseren Übersicht grafisch dargestellt 
und erläutert. Die wichtigen und proble-
matischen sachverhalte werden mit den 
dazu gehörenden beratungs- und ge-
staltungsmöglichkeiten dargestellt. Ent-
hält die neueste nationale und interna-
tionale Rechtsprechung. mit checklisten 
zur Erstellung der steuererklärung. Der 
für die Erklärung 2009 neu gestaltete 
mantelbogen sowie die neue Anlage für 
versicherungsbeiträge werden ausführ-
lich erläutert. 

Der Autor: Thomas Arndt, Diplom-
finanzwirt, steuerberater und fachbe-
rater für Internationales steuerrecht ist 
seit 1991 als selbständiger steuerberater 
tätig. Zuvor war er als beamter in der 
berliner finanzverwaltung beschäftigt 
und ist seit dieser Zeit selbstständiger 
Dozent für das fach Einkommensteuer. 
seit mehr als 20 Jahren unterrichtet er 
angehende steuerberater in den vor-
bereitungskursen auf die steuerberater-
prüfung, hält zahlreiche vorträge in den 
berufsverbänden, bei der steuerberater-
kammer des freistaats sachsen, banken 
und versicherungen sowie in größeren 
und mittleren wirtschaftsprüferkanzlei-
en. 
Zielgruppe: steuerberater und dessen 
mitarbeiter, finanzverwaltung, Arbeit-
nehmer, vermieter, sparer, gewerbetrei-
bende, freiberufler und Existenzgründer. 

Arbeitsgerichtsgesetz
Handkommentar

Herausgegeben von VizePräsLAG Dr. 
Eberhard Natter und 

RA Roland Gross, FAArbR

2010, 1.177 S., geb., 79,– €, NOMOS
Verlag, ISBN 9783832925840

Die überwiegende Zahl aller arbeits-
rechtlichen streitigkeiten enden vor ge-
richt. Daher ist die umfassende Kenntnis 
der verfahrensvorschriften für alle auf 
dem gebiet des Arbeitsrechts Tätigen 
in Rechtsberatung, Rechtsprechung, be-
triebs- und personalräten, verband und 
Unternehmen unerlässlich.
Der neue handkommentar zum Arbeits-
gerichtsgesetz bietet:
•  prägnante und praxisbezogene Erläu-

terungen, orientiert an der aktuellen 
bAg-Rechtsprechung,

•  eine besonders intensive Darstellung 
der praxisrelevanten Themen gütever-
fahren, beweisaufnahme, Urteilsver-
fahren erster Instanz und beschlussver-
fahren,

•  in die Erläuterungen integrierte Anträ-
ge, vereinbarungen, Tenorierungsbei-
spiele und viele weitere mustertexte,

•  Ausführungen zur Anwendbarkeit von 
ZpO und gvg bzw. zu den abweichen-
den Regelungen, z. b. in der Zwangs-
vollstreckung,

•  die umfassende Darstellung der be-
sonderheiten im Einstweiligen Rechts-
schutz,

•  eine umfangreiche Kommentierung des 
§ 12 Arbgg zu Kosten und streitwert 
sowie kosten- und gebührenrechtliche 
hinweise, z. b. zur Abrechnung gegen-
über den Rechtsschutzversicherern so-
wie eine gegenstandswert-Tabelle.

Das werk ist auf dem aktuellen gesetz-
gebungsstand und berücksichtigt die 
neueste Rechtsprechung des bundes-
arbeitsgerichts wie z. b. zur frage der 
beweisverwertung einer Zeugenaussa-
ge bei mitgehörten Telefongesprächen, 
der fingierten Klagerücknahme in der 
güteverhandlung, des Anspruchs auf 
rechtliches gehör bei nachgereichtem 
schriftsatz oder der frage eines Rechts-
mittels gegen Entscheidungen über Ab-
lehnungsgesuche von gerichtspersonen. 
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Anwaltliches Berufsrecht
Kommentar

Herausgegeben von 
Dr. Reinhard Gaier, 

Prof. Dr. Christian Wolf und 
RA Stephan Göcken

2010, 2.304 S., geb., 138,– €, Carl Hey
manns Verlag, ISBN 9783452268938

Recht darf nicht nur in den büchern 
stehen. Es lebt davon, erkämpft, durch-
gesetzt und verwirklicht zu werden. 
Der rechtssuchende bürger - die gesell-
schaft -, der Rechtsstaat benötigen dafür 
eine leistungsfähige, unabhängige und 
kompetente Rechtsanwaltschaft. „Ac-
cess to Justice” ist auch und vor allem 
Recht durch Rechtsanwälte. Recht durch 
Rechtsanwälte heißt aber auch Recht 
für Rechtsanwälte. In einem funktionie-
renden Rechtsstaat ist das anwaltliche 
berufsrecht weitaus weniger eine anti-
quierte fußfessel anwaltlicher Tätigkeit 
als deren magna charta.
Das gesetz zur modernisierung des an-
waltlichen verfahrens ist bereits vollstän-
dig berücksichtigt.
Kommentiert werden u.a.: verfas-
sungsrechtliche und menschenrecht-
liche grundlagen der freien Advoka-
tur (Art. 12 gg und Art. 6 EmRK), 
bRAO, bORA, fAO, EuRAg, ccbE, 
Zivilrechtliche Anwaltshaftung, RDg  

Handbuch des Fachanwalts 
Transport- und Speditionsrecht

Herausgegeben von 
RA Dr. Olaf Hartenstein und 

Richter LG Stuttgart Fabian Reuschle

2009, 1102 Seiten, geb., 109,00 €, 
LuchterhandVerlag
ISBN 9783472061960

Das Transport- und speditionsrecht ist 
geprägt von haftungsrechtlichen, versi-
cherungsrechtlichen, handelsrechtlichen 
und – durch die immer stärker werdende 
globalisierung – internationalen Rege-
lungen. Das neue handbuch bietet eine 
umfassende Darstellung dieser komple-
xen materie. Es behandelt alle für den 
fachanwalt Transport- und speditions-
recht nachzuweisenden Kenntnisse nach 
§ 14 g der fachanwaltsordnung (fAO). 

Aus dem Inhalt: Das autonome Recht 
der fracht-, Lager- und speditionsge-
schäfte (Allgemeines frachtrecht; be-
förderung von Umzugsgut; besonder-

heiten einzelner verkehrsträger - straße, 
schiene, Luft, binnenwasserstraße; see-
handelsrecht; multimodaler Transport; 
güterumschlag; speditionsrecht; Lager-
recht; Allgemeine geschäftsbedingun-
gen)
Kollisionsrecht und internationale Über-
einkommen (Internationales privatrecht; 
internationaler straßen-, schienen-, Luft- 
und binnenschiffstransport)
versicherungsrecht (gütertransportversi-
cherung; verkehrshaftungsversicherung; 
seehaftpflichtversicherung)
Öffentliches Recht (gefahrguttransport; 
Zollrecht; güterkraftverkehrsrecht, sozi-
alvorschriften und maut im straßenver-
kehr)
prozessrecht und schiedsgerichtsbarkeit 
(besonderheiten der prozessführung und 
schiedsgerichtsbarkeit; Internationales 
Zivilverfahrensrecht)

AnwaltKommentar StPO
Herausgegeben von 

RA Dr. Wilhelm Krekeler, 
Staatsanwalt Dr. Markus Löffelmann 

und RA Dr. Ulrich Sommer

2. Aufl. 2010, 2.000 Seiten, geb., Sub
skriptionspreis bis 31.03.2010: 98, €, 
danach 128, €, Deutscher Anwaltverlag
ISBN 9783824010318

Die neuen Regelungen zur verständi-
gung im strafverfahren sowie bei der 
U-haft sind seit wenigen wochen ge-
setz. Damit kommt auf die praktiker 
im strafprozess eine vielzahl von ver-
fahrenstechnischen Auswirkungen und 
veränderungen zu. Die neu auflage des 
„AnwaltKommentar stpO“ analysiert 
die neuen verständigungsvorschriften 
vollständig, beleuchtet die praktischen 
Auswirkungen und liefert gleichzeitig ei-
nen Leitfaden zu den Konsequenzen der 
neuregelungen.

Kommentiert werden alle paragraphen 
der stpO sowie die relevanten Teile des 
gvg und der mRK. Der Kommentar ist 
dabei nicht nur als nachschlagewerk 
konzipiert, sondern un terstützt den An-
walt vom Ermittlungsverfahren bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung in jeder 
phase des mandats. Die Kommentierung 
enthält dazu eine vielzahl praktischer 
hinweise, Tipps zur prozesstaktik, zu 
Kosten und vergütung sowie zu alter-
nativen verhaltensmöglich keiten. Diese 
erlauben so eine schnelle und erfolgrei-

che Umsetzung der Ausführungen in der 
Rechtspraxis. 
Zudem liefert die jetzt vorliegende neu-
auflage zum gegenwärtigen stand die 
erste und bis lang einzige Kommentie-
rung zur stpO, die das am 01.10.2009 
in Kraft getretene gesetz zur stärkung 
der Rechte von verletzten und Zeugen 
im strafverfahren (2. Opferrechtsreform-
gesetz - 2. ORRg) berücksichtigt.
Der „AnwaltKommentar stpO“ richtet 
sich gleichermaßen an alle strafrechtlich 
ausgerichte ten Justizpraktiker und hat 
den Anspruch wissenschaftlicher selbst-
ständigkeit. Die Autoren stammen zu ei-
nem großteil aus der Anwaltschaft, aber 
auch staatsanwälte und Richter garantie-
ren durch einen komplexen blick auf die 
stpO eine Kommentierung mit konkre-
ten Aussagen und zuverlässiger Orien-
tierung. Die bearbeitung berücksichtigt 
durchgängig gesetzgebung, Rechtspre-
chung und schrifttum bis 01.09.2009.

Formularbuch des 
Fachanwalts Familienrecht

Herausgegeben von 
RA Eberhard Jüdt, 

RA Dr. Norbert Kleffmann und 
VorsRichter OLG Oldenburg 

Gerd Weinreich

2010, 1002 S., geb., 118,– €, Luchter
handVerlag, ISBN 9783472075905

Dieses formularbuch zum neuen fami-
liengerichtlichen verfahren nach dem 
famfg, das am 1.9.2009 in Kraft ge-
treten ist und mit dem das verfahren 
in familiensachen umfassend reformiert 
wurde, ist unentbehrliches handwerks-
zeug für jeden im familienrecht tätigen 
praktiker. Zahlreiche muster und formu-
lare für Anträge, Antragserwiderungen, 
Tenorierungen, Kostenentscheidungen 
und vieles mehr sind formulierungshilfe 
und zeigen zugleich in ihren Erläuterun-
gen verlässlich auf, was bei der fallbe-
arbeitung besonders zu beachten ist. 
Die Autoren, ausgewiesene spezialisten 
aus Anwalt- und Richterschaft, stellen 
chancen und Risiken der einzelnen vor-
gehensweisen klar und deutlich dar. Alle 
formulare können im Online-portal kos-
tenlos zur weiteren bearbeitung abgeru-
fen werden.
Eine Einleitung in das jeweilige verfah-
rensrechtliche Themengebiet und wich-
tige praktische hinweise zum Umgang 
mit den beteiligten aus psychologischer 
sicht, dargestellt von erfahrenen psy-
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chologen aus der familienberatung, 
erhöhen noch einmal den nutzen des 
werkes um ein vielfaches und machen 
es zu einem buch, das mehr als nur ein 
reines formularbuch ist. Es ergänzt da-
mit ideal die bestehende Reihe für den 
fachanwalt familienrecht, in der auch 
das handbuch des fachanwalts famili-
enrecht und der fachanwaltskommen-
tar familienrecht erscheinen, die in-
zwischen in 7. und 4. Auflage als stan-
dardwerke bezeichnet werden können.  

Kommentar zum FamFG
Herausgegeben von 

Prof. Dr. Kai Schulte-Bunert (Richter 
am AG Köln) und VorsRichter OLG 

Oldenburg Gerd Weinreich

2. Aufl. 2010, 1002 S., geb., 119,– €, 
LuchterhandVerlag
ISBN 9783472076797

Am 1.9.2009 ist das gesetz über das 
verfahren in familiensachen und in An-
gelegenheiten der freiwilligen gerichts-
barkeit (famfg) in Kraft getreten. Damit 
wurden die familiengerichtlichen verfah-
ren sowie die klassischen verfahren der 
freiwilligen gerichtsbarkeit grundlegend 
reformiert und vollständig neu kodifi-
ziert. Die bisher in der ZpO, dem fgg, 
der hausratsvO und anderen gesetzen 
enthaltenen bestimmungen wurden in 
einem gesetz – dem famfg – konzen-
triert.
Zu den wesentlichen neuerungen des 
famfg gehören insbesondere 
•  die Einführung des großen familien-

gerichts, das auch für bestimmte ver-
fahren mit bezug zu Ehe und familie 
zuständig ist, die bislang vor den Zivil-
gerichten oder vormundschaftsgerich-
ten zu führen waren, 

•  die schaffung einer hauptsacheunab-
hängigen einstweiligen Anordnung, 

•  die generelle Einführung der befriste-
ten beschwerde, 

•  die vollstreckung der Kindesherausga-
be und der Umgangsregelungen mit 
Ordnungsmitteln sowie 

•  die straffung des gerichtlichen ver-
fahrens durch eine Erweiterung der 
Auskunftspflichten der parteien und 
der gerichtlichen Auskunftsbefugnis-
se gegenüber behörden und versor-

gungsträgern in Unterhalts und ver-
sorgungsausgleichssachen.

Ein spezialisiertes Autorenteam garan-
tiert eine fundierte und praxisnahe bear-
beitung der zahlreichen spezialgebiete. 
Ausführlich kommentiert werden dabei 
sowohl die familiengerichtlichen ver-
fahren einschließlich des neuen Kosten-
rechts nach dem famgKg als auch die 
betreuungssachen, Unterbringungssa-
chen, nachlasssachen, Registersachen, 
freiheitsentziehungssachen und das 
Aufgebotsverfahren. Die 2. Auflage be-
rücksichtigt neben der strukturreform 
des versorgungsausgleichs auch die gü-
terrechtsreform und das sog. „famfg-
Reparaturgesetz“.

Die Stiftung in der Beraterpraxis
Autor:  K. Jan Schiffer

Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2009, 2. 
Auflage, 592 Seiten, kartoniert,
€ 68,, ISBN 9783824010509

Durch das neue liberale stiftungszivil-
recht, das neue stiftungssteuerrecht und 
das jüngst reformierte spendenrecht 
(stichwort: „hilfen für helfer“) wurde 
das stiften noch attraktiver gemacht. 
Das stiftungsrecht ist deshalb mehr denn 
je ein interessantes geschäftsfeld. 

„Die stiftung in der beraterpraxis“ liefert 
einen fundierten Überblick über das re-
levante stiftungs-, steuer- und spenden-
recht, bewertet stiftungsideen und hilft 
dabei, stiftungsprojekte aktiv zu beglei-
ten. neben den üblichen hinweisen auf 
weiterführende fundstellen bietet das 
buch:

•  eine praxiserprobte Auswahl der we-
sentlichen Themen (bürgerstiftung, 
gemeinnützigkeit, familienstiftung, 
Unternehmensstiftung, treuhänderi-
sche stiftung, Trusts, ausländische stif-
tungen, stiftungen zur nachfolgerege-
lung und im Erbfall u.v.m.),

•  statements von stiftungsprofis, die 
ihre Erfahrung zu einzelnen Themen 
weitergeben,

•  zahlreiche praxishinweise und check-
listen sowie

•  umfassende formulierungsbeispiele

Das arbeitsgerichtliche 
Beschlussverfahren

Kollektives Arbeitsrecht mit Fällen 
und Lösungen
Stefan Kreuzer 

(RA und FA für Arbeitsrecht), 
André Zickert 

(Richter am ArbG Dresden)

Boorberg Verlag 2009
ISBN 9783415043176

Das buch wendet sich an studenten, 
Rechtsreferendare und praktiker.
Das buch ist in drei Teile aufgeteilt:
Der erste Teil bietet den Einstieg in das 
arbeitsrechtliche beschlussverfahren. 
Kompakt werden die grundprinzipien 
des beschlussverfahrens dargestellt, ein 
schema zur Zulässigkeitsprüfung an die 
hand gegeben sowie Klage im Urteils-
verfahren und Antrag im beschlussver-
fahren gegenübergestellt.
Der zweite Teil des buches enthält fälle 
und Lösungen, die eine große bandbrei-
te des arbeitsgerichtlichen beschlussver-
fahrens widerspiegeln. Der schwerpunkt 
liegt auf dem betriebsverfassungsgesetz.

Jede Lösung bietet Antragstellung, Zu-
lässigkeit und begründetheit. Zusätzlich 
wird der Tenor des beschlusses formu-
liert und häufig praxishinweise gegeben.

Damit ist ein bereichsübergreifender 
Ansatz gewählt, der sowohl für den Ler-
nenden als auch für den im beschluss-
verfahren tätigen praktiker von nutzen 
ist.
Der dritte Teil stellt dann die strukturen 
des betriebsverfassungsgesetzes dar. 
Der Leser wird auf basis eines Ausgangs-
falls durch das betriebsverfassungsge-
setz geführt. 

Alle drei Teile sind zusätzlich durch hin-
weise vernetzt. Damit wird die Theorie 
am praktischen fall sichtbar. 
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Kanzlei & Büro

Für Neueinsteiger und Profis!! We-
gen Schließung der Dresdner Kanzlei 
Mobiliar, Hängeregistraturschränke, 
Hängetaschen etc. in tadellosem Zu-
stand preiswert abzugeben. 
Anfragen unter Tel.-nr. 069-59768715, 
Email uhlich.holger@googlemail.com od. 
mobil 0177-3302631.
 
Anwaltskanzlei in Dresden, zentrale 
Lage, seit 2003 in Dresden, mit spezi-
alisierung Arzthaftungsrecht und wirt-
schaftsrecht (vertretung polnischer man-
danten in Deutschland) inklusive Über-
nahme mandantenstamm, büroräume, 
Kanzleieinrichtung zu veräußern. Eine 
überleitende mitarbeit kann erfolgen.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 510/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Nachmieter für 78 qm große Kanzlei, 
bestehend aus 3 Räumen, Küche und 
Toilette, in der Dieskaustr. in Leipzig für 
547,40 Euro brutto warmmiete, teilmö-
bliert oder unmöbliert, ab 01.09.2010 
gesucht. 
bei Interesse bitte Kontaktaufnahme per 
Email unter RAinLeipzig@web.de

Wir vermieten in repräsentativer Villa 
einzelne und mehrere Kanzleiräume. 
Auf wunsch wird Ihr büro möbliert. wei-
terhin bieten wir Ihnen unseren sekreta-
riatsservice an. Telefon- und Internetan-
schluß sind vorhanden.
Kontakt: Tel. 0371/383330

Bürogemeinschaft / Kooperation

Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Arzt-
haftungsrecht/Versicherungsrecht 
bietet 2 sehr schöne Büroräume 
zwecks Bürogemeinschaft in Dresden 
Nord an. Räume können auch einzeln 
angemietet werden. 
Kontakt Tel.: 0351-8804414    mail: 
info@kanzleiteam-huber.de

Kanzlei in Chemnitz/Neukirchen mit 
dem schwerpunkt strafrecht & Ord-
nungswidrigkeiten sucht Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin für Bürogemeinschaft 
(gern auch Berufseinsteiger) zu fairen 
Konditionen um Team, fachkompeten-
zen bzw. beratungsspektrum auf dem 
gebiet des Arbeitsrechts, familienrechts, 
mietrechts, sozialrechts, Zivilrechts und 
gern auch anderen bereichen zu erwei-
tern. Eine engagierte Rechtsanwalts-

fachangestellte steht Ihnen zur verfü-
gung. Die gemeinschaftseinrichtung 
(sekretariat, besprechungszimmer) kann 
mitgenutzt werden; verkehrsgünstig, 
werbewirksam an der hauptstraße, der 
büroraum befindet sich jedoch in ruhiger 
Lage zur seitenstraße.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 508/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Dresden; wir bieten in bevorzugter Lage 
repräsentative und gerichtsnahe Büro-
räume in Bürogemeinschaft, ideal für 
jungen Kollegen/Kollegin als möglichkeit 
des berufseinstiegs über eine büroge-
meinschaft. Ideal auch als standort für 
überörtliche Tätigkeit. volleingerichtetes 
büro, Rechtsanwaltsfachangestellte so-
wie sämtliche Infrastruktur, faire Kondi-
tionen. bei Interesse freuen wir uns auf 
Ihre mitteilung. 
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 511/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Überörtliche Rechtsanwaltsbüroge-
meinschaft bietet Kollegen/Kollegin 
mit allgemein zivilrechtlicher oder fami-
lienrechtlicher Ausrichtung die Vermie-
tung eines repräsentativen Büros in 
sehr guter Dresdner Lage (Innere neu-
stadt, nähe Albertplatz) in Büroge-
meinschaft zu günstigen Konditionen 
an. Das Empfangsekretariat sowie der 
besprechungsraum können gemeinsam 
genutzt werden. 
Kontakt: Email: atore@web.de

Etablierte Allgemeinkanzlei in Dres-
den-Striesen bietet Kolleginnen oder 
Kollegen in repräsentativen Büroräu-
men (EG)  Zusammenarbeit als Büro-
gemeinschaft an. 
Ein voll eingerichtetes büro inklusive be-
sprechungsraum nebst   engagierter mit-
arbeiter können zur verfügung stehen. 
Anfragen bitte an: RA heinz-Jörg v. 
Olnhausen,  Anton-graff-straße 30 in 
01309 Dresden, Tel: 0351/427950, fax: 
0351/4279525, Email: info@kanzlei-oln-
hausen.de

Im Zentrum von Leipzig gelegene Kanz-
lei mit schwerpunkt Insolvenzrecht sucht 
Kollegen/in oder auch steuerberater für 
Bürogemeinschaft. neben gemein-
schaftlich nutzbaren Räumen können 
1-2 Räume allein genutzt werden.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 509/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Syndikus mit 4 Jahren Berufs-
erfahrung sucht Bürogemein-
schaft in Chemnitz und Umge-

bung zu fairen Konditionen.
Kontakt: 0170-9563728

Suche eine Kollegin oder einen Kol-
legen zur Zusammenarbeit zunächst 
in Form einer Bürogemeinschaft. bie-
te eine günstige Kostenstruktur, schöne 
Kanzleiräume und eine gute Infrastruk-
tur. Ich bin ein fachlich gefestigter und 
hilfsbereiter Kollege. sofern es sich fach-
lich und menschlich lohnt, besteht auch 
bereitschaft zu einem wechsel.
näheres bitte unter 0351/4700820 erfra-
gen.

Rechtsanwalt sucht Kollegen / Kollegin 
für eine Bürogemeinschaft zu fairen 
Konditionen in 04838 Eilenburg, 25 km 
von Leipzig entfernt. Die Kanzlei befin-
det sich in zentraler Lage und ist vollstän-
dig eingerichtet und ausgestattet. Die 
technischen Einrichtungen ermöglichen 
einen sofortigen Arbeitsbeginn. Ich bin 
seit 2000 als Rechtsanwalt tätig. berufs-
anfänger sind willkommen. 
Kontakt: Rechtsanwalt steffen senger, 
Tel. 03423/750537, fax 03423/750539, 
mobil: 0174/2040345, E-mail: 
steffensenger@t-online.de 

Bürogemeinschaft – Rechtsanwalt mit 
dem schwerpunkt miet-, wEg- und 
Immobilienrecht in Dresden-Blasewitz 
bietet repräsentativen büroraum in 
gründerzeitvilla in zentraler Lage mit gu-
ter verkehrsanbindung zur bildung einer 
bürogemeinschaft mit einer/einem Kol-
legin/Kollegen mit ergänzenden Rechts-
gebieten. modernes mobiliar, Telefonan-
lage und EDv-Technik können genutzt 
werden. Eine engagierte fachangestellte 
erledigt alle anfallenden sekretariatsar-
beiten. Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 
Kontakt: ra-dresden@email.de

Etablierte Anwaltskanzlei im Zentrum 
von Zwickau - bestehend aus 2 Kollegen 
- bietet Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, 
der/die unsere Angebotspalette (straf- 
und familienrecht) sinnvoll ergänzt und 
idealerweise bereits über einen eigenen 
kleinen mandantenstamm verfügt, start-
hilfe bzw. chance zur Kostenminimie-
rung durch Erweiterung der bereits be-
stehenden Bürogemeinschaft. moder-
ne, repräsentative Räumlichkeiten nebst 
engagierten fachangestellten und der 
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erforderlichen Anwaltstechnik stehen zu 
fairen Konditionen zur verfügung. 
Kontakt: Rechtsanwalt Johannes D. 
chu, Kornmarkt 8, 08056 Zwickau, Tel. 
0375/212423, 
E-mail: ra.chu@arcor.de

Rechtsanwältin mit 12-jähriger berufs-
erfahrung sucht Kollegen/Kollegin für 
eine Bürogemeinschaft in Leipzig 
(gern auch stb/in). personal sowie aktu-
elle technische Ausstattung können zu 
günstigen Konditionen mitgenutzt wer-
den. gegenseitige Unterstützung und 
Erfahrungsaustausch sind ausdrücklich 
gewünscht.  Es stehen zur verfügung: 1 
möbliertes eigenes Arbeitszimmer sowie 
zur mitnutzung sekretariat, wartebe-
reich und besprechungsraum.
Kontakt bitte per E-mail: mitarbeit-gr@
gmx.de 

Zivilrechtlich ausgerichtete Rechtsan-
wältin mit den schwerpunkten miet- 
und familienrecht sucht für ein schönes 
büro in Leipzig Ortsteil Lindenau (nähe 
markt) jungen Kollegen oder Kollegin 
(gern auch stb) zur begründung einer 
Bürogemeinschaft mit kostengünstiger 
struktur. besonders geeignet für Einzel-
anwalt/in oder berufsanfänger/in mit er-
gänzenden Rechtsgebieten. 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnah-
me unter info@ra-wuerfel.de oder Tel. 
0341/4969220

Junger Rechtsanwalt mit 3-jähriger 
Berufserfahrung in einer überörtli-
chen Kanzlei, sucht junge engagierte 
Kolleginnen und/oder Kollegen für eine 
berufliche Zusammenarbeit in Form 
einer Bürogemeinschaft oder einer 
Sozietät in Dresden. Derzeit tätig im 
bereich des allgemeinen Zivilrechts, des 
verkehrsrechts und des markenrechts. 
Die gesuchten Kolleginnen und Kollegen 
sollten Erfahrungen in hierzu ergänzen-
den Rechtsgebieten haben und nicht äl-
ter als 35 Jahre sein. 
Kontaktaufnahme unter: ra-kollegen-
gesucht@gmx.de.

Junger Rechtsanwalt in Einzelkanzlei 
(2 Jahre Anwaltstätigkeit, schwerpunkt: 
gewerblicher Rechtsschutz, IT- und allg. 
Zivilrecht) mit büro in der Leipziger süd-
vorstadt und mandantenstamm sucht 
aufgeschlossene, frische Koopera-
tionspartnerIn im Raum Leipzig zur 
Ergänzung/Erweiterung des Dienstleis-
tungsangebots und gemeinsamen Aus-
tausch. vertiefungsschwerpunkte im 

gesellschafts-, wirtschaftsrecht sowie 
steuerrecht sind gern gesehen, aber 
keine voraussetzung – auch Kompe-
tenzbündelungen denkbar. bin ebenso 
offen für engere Zusammenarbeit in /
oder Anschluss an bestehende/ büroge-
meinschaft. 
Tel. 0341 - 22 88 393

Zwickauer RA Dr. jur. sucht Kollege/-
in mit mind. 3 j. berufserf. u Int. an 
schwerp. strafr., Urheber- und Insolvenzr.  
was aber keine bedingung ist. Zus.-arb. 
soll zun. in Bürogem. erfolgen und 
später in Sozietät münden. Kanzlei 
großz. ausgest. u. sep. bürom. zum gr. 
Teil vorh. bei Interesse ist meine blindheit 
zu beachten.
Kontakt: info@ra-goller.de 

Zur Bearbeitung temporär auftreten-
der Arbeitsspitzen suchen wir einen/
eine Kollegen/Kollegin zur Unterstüt-
zung; büroräume und sekretariat stehen 
zur verfügung; Bürogemeinschaft 
möglich
Andre Leist, voglerstraße 23, 01277 
Dresden, Tel. 0351/31206600, fax: 
0351/312066011, E-mail: kanzlei@lp-
rechtsanwaelte.de

Dienstleistungen

Betriebsprüfung, Rechtsbehelfsver-
fahren, Steuerstraf- und Arbeitsstraf-
recht
wir, 4 Rechtsanwälte, hiervon zwei fach-
anwälte für steuerrecht, ein fachanwalt 
für Arbeitsrecht und ein angehender 
fach anwalt für steuerrecht, unterstützen 
ständig steuerberater, wirtschafts prüfer 
und Rechtsanwälte sowie deren man-
danten bei 
-  der gesellschafts- und arbeitsrechtli-

chen beratung von Umwandlungen 
und betriebsübergän gen,

-  finanz-, arbeits- und sozialgerichtlichen 
Rechtsbehelfs- und Klageverfahren,

- verfahren im steuerstrafrecht und Ar-
beitsstrafrecht,

-  betriebsprüfungen der finanzämter 
und sozialversicherungsträger. 

wir garantieren selbstverständlich man-
datsschutz und beraten in enger Zusam-
menarbeit mit den berufskollegen. wir 
übernehmen Aufträge in ganz sachsen 
und in angrenzenden bundesländern. 
Kontaktaufnahme über: KEUssEn 
• KÜhmIchEL • IngEnsIEp, wIRT-
schAfTs-pRÜfER, sTEUERbERATER UnD 
REchTsAnwÄLTE, herrn Rechtsanwalt, 

fA für steuerrecht stephen Kühmichel, 
herrn Rechtsanwalt, fA für steuerrecht 
Klaus Ingensiep, Kanzlerstraße 32, 
09112 chemnitz, Tel: 0371/90999-0, E-
mail: info@kki-sachsen.de 

Leipziger Rechtsanwalt, 10 J. Berufs-
erf., übernimmt  Verhandlungster-
mine von Koll. in Untervollmacht, 
bevorzugt vor Leipziger gerichten; suche 
Anschluss an RA-Kanzlei in Leipzig als 
externer mitarbeiter; u.a. vertragsrecht, 
verkehrsunfall-schmerzensgeldford.; 
maßvolle vergüt.-vorstellungen.
Tel. 0341/9754198

Ehemaliger ARGE-Jurist, jetzt Rechts-
anwalt, bearbeitet Ihre Sozialrechts-
fälle in Untervollmacht oder durch 
Zuarbeit.
sozialrecht-sachsen@arcor.de

Sonstiges

Ich biete ab 20.06.2010 eine umfang-
reiche Fachbibliothek und die Zeit-
schrift NJW beginnend ab 1988 bis 
dato teils gebunden zum Verkauf.
Der verkaufspreis beträgt 700,00 €.
bei Interesse bitte unter folgender Tel.-
nr. melden: 037383/6335.

Wunderschön gebundene Gesetz-
blätter von 1990 bis 2008 – ein ech-
tes schmuckstück für jede Kanzlei – aus 
Alters- und Umzugsgründen günstig zu 
verkaufen.
passend dazu könnten auch noch 2 
schwarze Regale in den maßen 0,80 x 
1,60 x 0,40 abgegeben werden und ge-
setzblätter 2009 ungebunden.
preis nach vereinbarung.
E-mail: hamann.s@gmx.net

3 RA-Micro Voll-Lizenzen günstig ab-
zugeben.
Interessenten wenden sich bitte an 0151-
14757962 (frau Endler)

Stellenangebote

Join our team!
Aufstrebende Kanzlei mit 4 jungen An-
wälten in Leipzig sucht für Leipziger büro 
hochqualifizierte 

Rechtsanwälte
als neueinsteigerInnen für eine indivi-
duell abgestimmte Zusammenarbeit in 
einer „bürogemeinschaft+“. wir bieten 
Ihnen professionelles Know how und ein 
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Umfeld, das sie bei der Umsetzung ih-
rer eigenen geschäftsideen und visionen 
unterstützt. Unser Angebot ist besonders 
für „Quereinsteiger“ aus großkanzleien 
bzw. junge JuristInnen geeignet, die auf 
wissenschaftlichem niveau und dem Ar-
beitsanspruch der „großen“ praktizieren 
wollen, denen aber die für großsozietä-
ten typischen Zwänge gerade für junge 
Kollegen zuwider sind.
wir sind schwerpunktmäßig im öffentli-
chen Recht, insbesondere baurecht und 
fachplanungsrecht, sowie im privaten 
baurecht, Immobilien- und wirtschafts-
recht tätig. synergetische Ergänzungen 
sind angestrebt.
Eine Kurzbeschreibung unserer Kanzlei 
fi nden sie im neuen Juve-handbuch und 
– wenn sie dann neugierig geworden 
sind – ausführliche Informationen unter 
http://www.fuesser.de

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin im 
Raum Großraum Dresden gesucht 
mit schwerpunkt wirtschaftsrecht/Ar-
beitsrecht und mindestens 3 Jahren be-
rufserfahrung. wir erwarten ein hohes 
Engagement, selbständiges anwaltliches 
Arbeiten und die Übernahme von ver-
antwortung. Dafür bieten wir Arbeiten in 
einem hochmotivierten Team, eine über-
durchschnittliche vergütung und eine 
abwechslungsreiche eigenverantwortli-
che Tätigkeitkeit.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 507/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

wir sind eine Leipziger Kanzlei, die spe-
zialisiert auf dem gebiet des verkehrs-
rechts tätig ist. Darüber hinaus arbeiten 
wir schwerpunktmäßig auf den gebie-
ten des Arbeits- und sozialrechts. wir 
suchen eine/n engagierte/n, erfahrene/n, 
selbständig arbeitende/n und pragma-
tisch denkende/n

Fachanwalt für Verkehrsrecht m/w
Eine Einstellung ist zum herbst dieses 

Jahres geplant und auf eine kollegiale 
und langfristige Zusammenarbeit aus-
gerichtet. Die Tätigkeit soll überwiegend 
das verkehrszivilrecht aber auch ver-
kehrsstraf- und Ordnungswidrigkeiten-
recht umfassen, daher wäre auch ein fa-
chanwalt für versicherungsrecht m/w mit 
entsprechender spezialisierung geeignet. 
Arbeits- und sozialrechtliche Kenntnisse 
sind von vorteil.
wir freuen uns auf Ihre bewerbung un-
ter verkehrsrechtler@t-online.de und si-
chern vertraulichkeit zu.

Delitzsch - Kollege/in zur Verstärkung 
des Teams in Teilzeit gesucht. 
Die Kanzlei ist überwiegend auf die be-
treuung mittelständischer Unternehmen 
und Unternehmer ausgerichtet. 
Kontaktaufnahme unter e-mail: anwalt@
ra-staude.de oder Telefon: 034202-
62536

wiehe & scharm (www.wiehescharm.
de) ist eine junge wirtschaftskanzlei mit 
sitz in frankfurt/main. Zur verstärkung 
unseres Teams suchen wir einen Rechts-
anwalt (m/w) für den bereich Prozess-
führung & Schiedsverfahren. 
bevorzugte Kandidaten verfügen über 
prädikatsexamen, zivilprozessuale vor-
kenntnisse, Lust an streitigen Ausein-
andersetzungen, sehr gute englische 

sprachkenntnisse sowie ein sympathi-
sches, mandantenorientiertes Auftreten. 
wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle 
und abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Interessierte bitten wir, ihre aussagefähi-
gen bewerbungsunterlagen nebst Anga-
be der gehaltsvorstellung per E-mail an 
brunnert@wiehescharm.de zu übersen-
den.

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin ge-
sucht! 
Langjährig etablierte Kanzlei in Dresden 
sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt 
Anwalt/Anwältin mit ersten berufserfah-
rungen, insbes. auf den gebieten bau- 
und Architektenrecht, wettbewerbs- 
und IT-Recht. fA-Abschluss von vorteil, 
jedoch nicht bedingung. 
bewerbungen bitte an RAe  hirsch, 
Thiem & coll., RA volker hirsch, Tieck-
straße 29, 01099 Dresden, ra-hirsch@
htc-rae.de,  www.rae-htc.de

herausforderung: Rechtsanwältin, 
Rechtsanwalt an unserem neuen stand-
ort in - laut new York Times „places to 
go in 2010“ - Leipzig. Der countdown 
läuft - und sie könnten dabei sein! von 
Anfang an. 
check in: www.wolter-musselmann.de; 
Email: bewerbung@wolter-musselmann.
de

ThORwART Rechtsanwälte
Unsere überörtlich strukturierte, wirt-
schaftsrechtlich ausgerichtete Kanzlei 
arbeitet auf den gebieten der Rechtsbe-
ratung, steuerberatung und wirtschafts-
prüfung. 
Insbesondere für unsere Standorte 
in Gera/Thüringen und Nürnberg su-
chen wir Verstärkung durch eine/n 
junge/n Kollegen/Kollegin (voll- oder 
Teilzeit), vornehmlich für den bereich des 
Insolvenzrechts. Erfahrungen im Insol-
venzrecht, in der Insolvenzsachbearbei-
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tung sowie im Rechnungswesen wären  
von vorteil. wir bieten eine anspruchs-
volle und abwechslungsreiche Tätigkeit, 
ein kollegiales Arbeitsklima sowie die 
möglichkeit zur weiterbildung und spe-
zialisierung. Interessiert? 
bitte wenden sie sich für eine erste Kon-
taktaufnahme an: RAin Kerstin Jeska-
Zimmermann unter jeska-zimmermann@
thorwart.de oder 0911-4007990. Infor-
mieren sie sich auch unter www.thor-
wart.de 

Chemnitzer Anwaltskanzlei sucht
eine(n) qualifi zierte(n) und motivier-
te(n) Rechtsanwältin / Rechtsanwalt
mit schwerpunkt zum Zivilrecht. 2 - 3 
Jahre berufserfahrung sind von vorteil, 
jedoch nicht zwingend Einstellungsvo-
raussetzung. neben der durch gute Ex-
amina nachgewiesenen Qualifi kationen 
erwarten wir sicheres Auftreten und 
Teamfähigkeit.
bewerbungen richten sie bitte an 
Anwaltskanzlei Förster & Saage, 
Rechtsanwältin Annette neuerburg, 
Reichsstraße 42, 09112 chemnitz, Tel. 
0371/38355-0, fax 0371/38355-26. ver-
traulichkeit wird zugesichert.

Etablierte Anwaltskanzlei aus Löß-
nitz/Erzg. sucht zur Erweiterung ih-
res Mitarbeiterkreises engagierte(n) 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt für die 
bereiche Arbeitsrecht, sozialrecht, miet-
recht, verwaltungsrecht und allgemeines 
Zivilrecht. Erwartet werden gute juristi-
sche Kenntnisse, eine sorgfältige Arbeits-
weise sowie Teamfähigkeit. 
bei Interesse richten sie bitte Ihre aussa-

gekräftige bewerbung an: Rechtsanwäl-
te Alexander Troll & Ivo sieber, chem-
nitzer straße 2, 08294 Lößnitz oder an 
rechtsanwaelte@troll-sieber.de.

Kanzlei im Zentrum von Leipzig sucht 
ab sofort einen/eine Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin zur festeinstellung in 
Teil- oder vollzeit. Die Tätigkeitsschwer-
punkte werden überwiegend in den 
bereichen familienrecht, mietrecht, Erb-
recht, sozialrecht und allgemeines Zivil-
recht liegen. 
Ihre bewerbung mit Lebenslauf ein-
schließlich Ihrer vergütungsvorstellungen 
richten sie bitte ausschließlich per email 
an rae-leipzig@web.de.

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Kanzleistandortes Torgau für die Be-
reiche Familien-, Erb- und Sozialrecht 
einen qualifi zierten und engagierten 
Rechtsanwalt (m/w).
wir bieten ein dynamisches Umfeld mit 
der möglichkeit, eigene Ideen in an-
spruchsvoller und selbstständiger Ar-
beitsweise umzusetzen.
Ihre aussagekräftige bewerbung schi-
cken sie bitte an: Rechtsanwälte wöhler-
mann, Lorenz & partner, friedensstraße 

4, 04155 Leipzig, Tel.: 0341/649240, E-
mail: leipzig@anwaltskanzlei-wlp.de

Die Rechtsanwaltskanzlei STEIN, 
WALTHER & RICHTER in Torgau sucht 
ab sofort eine(n) Rechtsanwalt(in)
für eine Vollzeitstelle. Die Tätigkeits-
schwerpunkte liegen in den bereichen 
verkehrsrecht, familienrecht, Arbeits-
recht und allgemeines Zivilrecht. 
Ihre bewerbung mit Lebenslauf ein-
schließlich Ihrer vergütungsvorstellun-
gen richten sie bitte per E-mail an unsere 
Kanzlei: walther@stein-walther-richter.
de

Einzelkanzlei in Leipzig in bester gerichts-
lage und mit optimaler Kostenstruktur 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
RECHTSANWALT/RECHTSANWÄLTIN 
- idealerweise mit eigenem mandanten-
stamm - zum Eintritt in eine bürogemein-
schaft. Komplett eingerichtetes und gut 
organisiertes büro sowie eine Rechtsan-
waltsfachangestellte sind vorhanden. bei 
bedarf bietet sich auch genügend platz 
für eigenes personal. 
Kontakt erbeten an: ra-wesemann@ra-
wesemann.de

Insolvenzrechtlich ausgerichtete 
Kanzlei in Leipzig sucht ab sofort 
Rechtsanwalt (m/w) - beide staatsexa-
men mindestens prädikat befriedigend - 
oder Mitarbeiter (m/w) mit vergleich-
barem Hoch- bzw. Fachhochschulab-
schluss im rechts- bzw. wirtschaftswis-
senschaftlichen bereich. vollzeit. berufs-
erfahrung in der Insolvenzsachbearbei-
tung von vorteil. 
bewerbungen richten sie bitte an: 
Rechtsanwälte heiko Kratz, fregestraße 
29, 04105 Leipzig. 

Anwaltskanzlei in Leipzig sucht 
Rechtsanwalt (m/w) in freier Mitar-
beit vorwiegend für die bearbeitung zi-
vilrechtlicher und sozialrechtlicher man-
date. 
Ihre bewerbung mit Lebenslauf sowie 
Abschluss- und ggf. Arbeitszeugnissen 
senden sie bitte vorzugsweise per e-mail 

Etablierte Anwaltskanzlei in Plauen sucht qualifi zierte/n und engagierte/n Rechtsanwältin/
Rechts- anwalt mit den Tätigkeitsschwerpunkten allgemeines Zivilrecht, privates Baurecht und 
Arbeitsrecht. 
Bereits vorhandene Berufserfahrung wäre von Vorteil, ist aber nicht Bedingung. 
Hohe persönliche Einsatzbereitschaft, Liebe zum Anwaltsberuf und sehr gute juristische Kennt-
nisse sind unbedingte Voraussetzung. 
Auf Ihre aussagefähige Bewerbung freuen wir uns unter Kanzlei Dr. Michel + Kollegen, Burg-
straße 20, 08523 Plauen, Tel. 03741/222482, E-mail: Dr.Michel@DATEVnet.de
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an post@schnerch.de oder per post an 
Anwaltskanzlei schnerch, Käthe-Koll-
witz-straße 13,04109 Leipzig.

Einzelkanzlei in Leipzig/ Südvorstadt 
sucht für zunächst stundenweise freibe-
rufl iche Tätigkeit zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt Rechtsanwalt/Rechtsanwäl-
tin oder Assessor/in. Interesse am oder 
Kenntnisse im sozialrecht sind vorausset-
zungen. 
Kurzbewerbungen bitte per Email an 
Rain_sozialrecht@yahoo.de. 
für Rückfragen steht Ihnen frau schnei-
der unter 0341 99 10 745 zur verfü-
gung.

Wir suchen ab sofort freie/n Mit-
arbeiter/in im Bereich Sozial- und 
Mietrecht für unser junges Team in 
Teilzeit für unsere Kanzleien im Land-
kreis Meißen.
E-mail: ra.j.krug@t-online.de

wirtschaftsverband in Dresden sucht 
qualifi zierten, engagierten und zuverläs-
sigen Volljuristen (m/w) (zunächst be-
fristet für 2 Jahre).
Das Aufgabengebiet umfasst die Ana-
lyse, Aufbereitung und verfolgung ta-
gesaktueller und strategischer Themen 
im bereich des wirtschaftsrechts. Dazu 
gehört unter anderem die Analyse und 
bewertung laufender und geplanter 
gesetzgebungsvorhaben auf nationaler 
und internationaler Ebene, die Erstellung 
von positionspapieren und stellungnah-
men. wir erwarten überdurchschnittli-
che Rechtskenntnisse im gesellschafts-/
wirtschaftsrecht. Die Arbeit in einem dy-
namischen Umfeld empfi nden sie als he-
rausforderung. Ihr Arbeitsstil ist gekenn-
zeichnet durch hohes Engagement und 
Eigeninitiative. Teamfähigkeit, Kommu-
nikationsfreude, flexibilität und Durch-
setzungsvermögen runden Ihr profi l ab. 
wenn sie Interesse an diesem attraktiven 
Arbeitsplatz in einem spannenden Um-
feld haben, bewerben sie sich bitte unter 
Angabe des Eintrittstermins und der ge-
haltsvorstellung.

Rechtsanwaltskammer sachsen, Chif-
fre- Nr. 505/2010, glacisstr. 6, 01099 
Dresden 

Rechtsanwaltskanzlei in Berlin sucht 
ab sofort eine/n Volljuristin/en.
bewerbungen bitte ausschließlich per E-
mail an mail@fachanwaelte.de

Zur Unterstützung unserer Rechtsab-
teilung suchen wir ab sofort einen 
Volljurist (m/w) gewerblicher Rechts-
schutz und Reiserecht. In unserer Leip-
ziger Zentrale bilden sie mit insgesamt 
sechs Kolleginnen und Kollegen ein 
hochmotiviertes Team, das sämtliche 
geschäftsbereiche der Unister gruppe in 
juristischen fragestellungen unterstützt. 
sie werden die Unternehmensgruppe 
mit den schwerpunkten wettbewerbs-
recht, markenrecht, Recht des elektroni-
schen geschäftsverkehrs und Reiserecht 
beraten sowie vorwiegend außergericht-
lich vertreten. sie arbeiten eng mit ver-
schiedenen geschäftsbereichen zusam-
men, um Rechtsfragen rund um unsere 
Reiseangebote zu klären. Die mandate 
werden sie weitestgehend selbstständig 
bearbeiten, teils in Zusammenarbeit mit 
externen Rechtsanwälten. 
Unister holding gmbh, barfußgässchen 
11, 04109 Leipzig, E-mail: jobs@unister-
gmbh.de

Rechtsreferendare (m/w) gesucht!
für unsere wirtschaftsrechtlich ausge-
richtete sozietät mit derzeit acht berufs-
trägern suchen wir engagierte Rechtsre-
ferendare (m/w) als freie mitarbeiter oder 
zur Ausbildung im Rahmen der Rechts-
anwaltstation. Eine leistungsgerechte 
vergütung ist für uns selbstverständlich 
und eine spätere Übernahme in ein An-
gestelltenverhältnis beabsichtigt. 
wir freuen uns auf Ihre bewerbung!
schmITT fEngLER Rechtsanwälte steu-
erberater, Kaßbergstrasse 32, 09112 
chemnitz, sf@sf-legal.de, www.consul-
ting-kassberg.de

Rechtsanwalt sucht Praktikanten/-in 
für praktikum in meiner Kanzlei in 04838 
Eilenburg, 25 km von Leipzig entfernt. 
Kontakt: Rechtsanwalt steffen senger, 
Tel. 03423/750537, fax 03423/750539, 
mobil: 0174/2040345, E-mail: 
steffensenger@t-online.de

wir suchen für unser büro in Dresden 
zum nächstmöglichen Einstellungstermin 
eine(n) Sachbearbeiter Recht (m/w). 

nach Ihrer Ausbildung zur/zum Rechts-
anwalts- und notarfachangestellten oder 
einer vergleichbaren kaufmännischen 
Ausbildung konnten sie bereits Erfah-
rungen im sekretariatsbereich eines Un-
ternehmens sammeln. Erfahrungen und 
vorkenntnisse im Insolvenzbereich sind 
erwünscht. sie übernehmen die eigen-
verantwortliche Organisation Ihres   ge-
schäftsbereichs und erledigen die anfal-
lende Korrespondenz.
wenn sie nach einer Aufgabe suchen, 
bei der Ihre fähigkeiten zum selbständi-
gen und eigenverantwortlichen Arbeiten 
gefordert sind, richten sie Ihre schriftli-
che bewerbung an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 512/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden.

Rechtsanwaltskanzlei in Dresden 
sucht ab sofort zur Verstärkung 
des Teams eine/n engagierte/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n für 
20 Wochenstunden. 
wichtig ist uns neben der fachlichen 
Kompetenz, der Teamfähigkeit und ei-
nem freundlichen wesen,  die möglich-
keit die wochenarbeitszeit fl exibel in 
Abstimmung mit den Kollegen wahrneh-
men zu können.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 503/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Rechtsanwaltsfachangestellte für 
Kanzlei in Zittau gesucht!
für unsere Zittauer Kanzlei suchen wir 
eine engagierte und qualifi zierte Rechts-
anwaltsfachangestellte in vollzeit. Der 
Tätigkeitsbereich umfasst u.a. die be-
treuung von Telefonzentrale/Empfang 
sowie Zwangsvollstreckung, mahnver-
fahren und Kostenrecht. wir erwarten 
ein freundliches und zuvorkommendes 
Auftreten sowie selbständiges, gründli-
ches und fl exibles Arbeiten. 
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 501/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden. wir freuen 
uns auf Ihre bewerbung.

Für unseren Standort in Dresden su-
chen wir zwei qualifi zierte Rechts-
anwaltsfachangestellte für die Insol-
venzsachbearbeitung mit einschlägiger 
berufserfahrung, vor allem im Zusam-
menhang mit der insolvenzrechtlichen 
Rechnungslegung. sie sind kompetent, 
motiviert, fl exibel, kooperativ und team-
orientiert. 
wir bieten eine interessante Aufgabe mit 
guten Entwicklungsmöglichkeiten. 



anzEigEn 02/2010

60          KAMMER aktuell 

bitte bewerbungsunterlagen an: RA/
fAstR/stb christoph pfennings, Loschwit-
zer str. 27, 01309 Dresden, Tel. 0351-
316740, e-mail: c.pfennings@dbbdata.
de, Ansprechpartner: sylke gottschalk
 
Mittlere Anwaltskanzlei (3 Anwäl-
te) im Großraum Stuttgart sucht 
ab  01.06. oder 01.07.2010 zur Ver-
stärkung Ihres Teams eine versierte 
und belastbare RA-Fachangestellte/n, 
auch berufsanfänger sind willkommen. 
voraussetzungen sind gute Deutsch- und 
pc-Kenntnisse sowie gute grundkennt-
nisse im Zwangsvollstreckungsrecht. 
bitte senden sie Ihre aussagefähige be-
werbungsunterlagen (mit gehaltsvorstel-
lung) an folgende E-mail-Anschrift: neu-
gebauer@law-connection.de 

Suchen zur Verstärkung unseres 
Teams engagierte(n) Rechtsanwalts-
fachangestellte(n).
Zu Ihren Aufgaben gehört die Übernah-
me aller klassischen sekretariatsaufga-
ben sowie perspektivisch die führung 
des sekretariats eines berufsträgers. 
sie verfügen idealerweise über erste 
berufserfahrung im Anschluss an Ihre 
Ausbildung, anwendungssichere Kennt-
nisse der ms-Office-programme und der 
Anwaltssoftware phantasy, fundierte 
Kenntnisse im gebühren- und Zwangs-
vollstreckungsrecht und können sich 
sehr gut in wort und schrift ausdrücken. 
wir legen wert auf ein freundliches und 
zuvorkommendes Auftreten sowie eine 
eigenständige, gewissenhafte und effek-
tive Arbeitsweise. 
Ihre vollständige bewerbung richten sie 
bitte an: sozietät wRD, Königstraße 4, 
01097 Dresden

Wir suchen eine(n) ausgebildete(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) 
mit gutem Abschluss sowie sehr guten 
Kenntnissen im Kosten- sowie gebüh-
renrecht für eine befristete Arbeitsstelle 
auf Teilzeit (20-30 stundenwoche). sie 
haben eine mehrjährige berufserfahrung 
und sind mit allen allgemeinen Kanzleitä-
tigkeiten gut vertraut. wir erwarten ein 
freundliches und zuvorkommendes Auf-
treten sowie selbstständiges Arbeiten. 
Ihre vollständigen bewerbungsunterla-
gen richten sie bitte an: Rechtsanwälte 
schäfer & Thomas, Radeberger straße 
49, 01099 Dresden

Ich suche zur Verstärkung meines 
Teams in Leipzig eine Rechtsanwalts-
fachangestellte in voll-/Teilzeit mit 

berufserfahrung, sicherem und freundli-
chen Auftreten. selbständige und eigen-
verantwortliche Erledigung berufstypi-
scher Aufgaben setze ich voraus. 
Ihre aussagekräftigen bewerbungsunter-
lagen senden sie bitte an info@anwalt-
drluderer.de.

Engagierte/r Rechtsanwaltsfachange-
stellte/er in Vollzeit ab sofort für un-
sere Kanzlei in Dresden gesucht! 
sie sollten eigenständig ein sekretariat 
mit dem schwerpunkt familien-, ver-
kehrs- und strafrecht führen können so-
wie den organisatorischen Ablauf im All-
gemeinen übernehmen. Ein freundliches 
Auftreten sowie gute Teamfähigkeit set-
zen wir voraus. vorkenntnisse mit dem 
Anwaltsprogramm phantasy wären von 
vorteil, sind jedoch keine bedingung. 
wir erwarten selbständiges und gewis-
senhaftes Arbeiten. sprachkenntnisse, 
speziell in der englischen sprache, wären 
von vorteil.
bitte lassen sie uns Ihre bewerbungsun-
terlagen wie folgt zukommen: Dr. Kreu-
zer & coll. Anwaltskanzlei, hüblerstraße 
1, 01309 Dresden oder dresden@kreu-
zer.de, (Ansprechpartnerin: RAin mo-
nique milarc) 

Rechtsanwaltsfachangestellte/n in 
Vollzeit ab sofort gesucht.
Zur verstärkung des Teams suchen 
wir eine/n engagierte/n Rechts-
anwaltsfachangestellte/n mit berufser-
fahrung, sicherem und freundlichem 
Auftreten, selbstständigem, gewissen-
haften und flexiblem Arbeiten, RA-mic-
ro-Kenntnisse von vorteil.
bei Interesse melden sie sich bitte unter 
03425/90020, per mail: sekretariat@
KAnZLEInUssmAnn.de  oder postalisch: 
KAnZLEI nUssmAnn, Rechtsanwältin 
marion peper, markt 9, 04808 wurzen

Rechtsanwaltsfachangestellte/er ab 
sofort gesucht, auch in Teilzeit.
wir bieten unbefristete Anstellung. be-
schäftigung erfolgt mit allen berufstypi-
schen Aufgaben.
pÜhn Rechtsanwälte, Kolpingstraße 17, 
08058 Zwickau, Tel. 0375/27492-0, fax  
0375/29 16 29, E-mail: rechtsanwaelte@
puehn.de, Internet: www.puehn.de

Rechtsanwaltsfachangestellte ab 
01.06.2010 in Teil-/Vollzeit für unsere 
Dresdner Kanzlei gesucht!!!
sie sollten mind. 2 Jahre berufserfahrung 
sowie umfassende Kenntnisse im Kos-
tenrecht und mahn- und vollstreckungs-

verfahren mitbringen. Kenntnisse im 
Umgang mit Renostar wären von vorteil. 
selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit 
und ein freundliches Auftreten setzen 
wir voraus. 
bewerbungen bitte an: RAe weber & 
schröder, Julius-Otto-str. 10, 01219 
Dresden. 
bei Rücksendewunsch der Unterlagen 
bitte ausreichend frankierten briefum-
schlag beifügen. 

Wir suchen ab 1.6.2010 eine/n Rechts-
anwalts fachangestellte/n in Vollzeit 
für unsere Kanzlei in chemnitz. Kennt-
nisse in RA-mikro sind von vorteil. selbst-
ständiges Arbeiten, belastbarkeit und 
flexibilität setzen wir ebenso voraus wie 
ein freundliches und zuvorkommendes 
Auftreten.
Tippmann & Otto Rechtsan-
wälte, zu händen frau weh-
ner, Augustusburger straße 234, 
0912 chemnitz, Tel: 0371/7008790, 
fax: 0371/700879-7, email: 
c h e m n i t z @ r e c h t 4 y o u . c o m
www.recht4you.com

hAnDschUmAchER KRUg mERbEcKs 
REchTsAnwÄLTE
Wir suchen zur Verstärkung unserer 
Kanzlei am Standort Chemnitz zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei 
Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w) 
sowie eine/n qualifizierte/n Insol-
venzsachbearbeiter/in mit einschlägi-
ger Berufserfahrung.
wir dürfen sie bitten, Ihre vollständi-
gen, aussagefähigen bewerbungen an 
den zuständigen partner unserer sozie-
tät, herrn Rechtsanwalt Andreas Krug, 
Ludwigstraße 58, 09113 chemnitz, Tel.: 
0371 374070, E-mail: RAKrug@hand-
schumacher.de, zu richten.
www.handschumacher.de

Dresdner Rechtsanwaltskanzlei mit 
den schwerpunkten gesellschafts-, 
vertrags- und Arbeitsrecht sucht zur 
Verstärkung ihres Teams ab sofort 
eine (n) ausgebildete (n) Rechtsan-
waltsfachangestellte (n), mit Berufs-
erfahrung. wir erwarten von Ihnen 
selbstständiges Arbeiten, flexibilität, 
belastbarkeit sowie fundierte Kenntnis-
se im Kosten- und gebührenrecht sowie 
im mahnverfahren und Zwangsvollstre-
ckungsrecht. Einen sicheren Umgang mit 
der Anwaltssoftware RA-micro und dem 
ms-Office setzen wir voraus.
bitte richten sie Ihre bewerbung – gerne 
auch per mail – kurzfristig an: Rechts-
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anwaltsgesellschaft stier gmbh, herrn 
Rechtsanwalt Dr. michel, Königstraße 1, 
01097 Dresden oder info@ra-stier.de.
Rechtsanwaltskanzlei sucht ab 01. 
08.2010 Rechtsanwalts fach ange-
stellte/n. Ihre Tätigkeiten sind vielfältig 
und abwechslungsreich. sie reichen von 
reinen sekretariatsaufgaben bis hin zu 
projektbezogenen Aufgaben.
wir erwarten eine sichere beherrschung 
der üblichen pc-software (ms-word, 
ms-Excel und ms-works) einschlägige 
Erfahrung im Umgang mit Internet und 
E-mail-Korrespondenz. polnische sprach-
kenntnisse wären hilfreich, sind jedoch 
nicht voraussetzung.
sie sind bereit, Ihre Kompetenzen in die 
unterschiedlichsten Aufgabenbereiche 
einzubringen, wie z.b. Telefonverkehr, 
fristenkontrolle, gebührenabrechnung, 
Koordination von Terminen, schriftliche 
Korrespondenz mit mandanten, behör-
den und gerichten, buchführung sowie 
selbständige Tätigkeit im mahn- und 
vollstreckungswesen.
Organisationstalent sowie freundliches 
und gewandtes Auftreten runden Ihre 
bewerbung ab. wenn sie sich für die be-
schriebene Tätigkeit interessieren, richten 
sie Ihre bewerbung bitte an die Rechts-
anwaltskanzlei A. Ulf hüttig, Elisabeth-
straße 1, 02826 görlitz.

Rechtsanwaltsfachangestellte/n ab 
sofort  für unsere Kanzlei in Dresden ge-
sucht. Auch Teilzeit möglich. vorausset-
zungen: gute Orthografie, gute Kennt-
nisse im Kostenrecht und ms-Office. RA-
micro-Kenntnisse wünschenswert aber 
keine voraussetzung. sie sollten gern 
im Team arbeiten, flexibel und belastbar 
sein. 
bitte richten sie Ihre bewerbung an: frau 
schuster, Tel: 0351/563300, bevorzugt 

per E-mail an schuster@
brueggen-ra.de oder brüg-
gen Rechtsanwälte, An der 
frauenkirche 12, 01067 
Dresden, Internet www.
brueggen-ra.de.

Anwaltskanzlei in Chem-
nitz mit zwei Berufs-
trägern sucht ab sofort 
eine(n) Rechts anwalts-
fachangestellte(n) in 
Vollzeit/Teilzeit. gute 
Deutsch kenntnisse sowie 
gute Kenntnisse im gebüh-
ren – und Zwangsvollstre-
ckungsrecht sind vorausset-
zung. 

wenn sie gerne eigenständig arbeiten, 
Arbeitsabläufe gut koordinieren können, 
belastbar sind, gut kommunizieren kön-
nen, loyal sind und insbesondere freu-
de an Ihrem beruf haben, erwarten wir 
gerne Ihre vollständige bewerbung per 
E-mail unter : RAepp1@web.de

Wir suchen für unsere zivil-
rechtliche Kanzlei in Chem-
nitz in Teil-/Vollzeit eine/einen 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n mit 
sicherem, freundlichen Auftreten und 
gewissenhaften, selbständigen Arbeiten. 
RA-micro-Kenntnisse wären vorteilhaft, 
sind aber nicht zwingend bedingung.
bewerbungen richten sie bitte an: Kanz-
lei binder, hulinsky & Kollegen, z. hd. 
frau Rechtsanwältin Anett hoppe, markt 
5, 09111 chemnitz.

Rechtsanwaltskanzlei in Dresden 
sucht ab 01.07.2010 Rechtsanwalts-
fachangestellte(n).
Der Tätigkeitsbereich umfasst alle berufs-
typischen Aufgaben, insbesondere auch 
Kosten- und gebührenrecht, Zwangs-
vollstreckung und mahnwesen.
Kontaktdaten: Rechtsanwalt Torsten ste-
phan, Käthe-Kollwitz-Ufer 82, 01309 
Dresden, Telefon: 0351/3121411, Te-
lefax: 0351/3122103, E-mail: info@ra-
stephan.com

Rechtsanwaltsfachangestellte/r als 
Schwangerschaftsvertretung in Voll-
zeit ab 01.07.2010 für unsere Kanz-
lei in Chemnitz gesucht. sie sollten 
umfassende Kenntnisse im Kosten- und 
gebührenrecht, im mahnwesen sowie 
in der Zwangsvollstreckung haben. wir 
arbeiten mit Renoflex, diesbezügliche 
Kenntnisse wären von vorteil, sind je-
doch keine bedingung. wir setzen selb-

ständige und eigenverantwortliche Erle-
digung aller Aufgaben voraus. 
Ihre bewerbungsunterlagen erbitten wir 
an: Rechtsanwälte fahr-becker & colle-
gen, An der markthalle 3, 09111 chem-
nitz, RA.fahr-becker@t-online.de

Rechtsanwaltskanzlei in Bautzen 
sucht RA-Fachangestellte zur Aushil-
fe stundenweise.
bewerbung per E-mail an: st.queisser@t-
online.de

Ausbildungsplatz als Rechtsanwalts-
fachangestellte für Ausbildungsbe-
ginn ab 08/2010 
voraussetzungen: guter schulabschluss/
Realschule oder Abitur, gute noten in 
Deutsch und mathe, fleiß, Leistungs-
bereitschaft, flexibilität, gründlichkeit, 
Teamfähigkeit, gepflegtes Erscheinungs-
bild, freundliches und sicheres Auftreten
bewerbungen mit tab. Lebenslauf und 
Lichtbild bitte ab sofort an: Rechtsan-
walt Karsten hausmann, Lützner str. 
195, 04209 Leipzig, Tel.: 0341/42178-
54/-55, email: ra-hausmann@freenet.de

Rechtsanwaltskanzlei in Dresden-
Striesen sucht RA-Fachangestellte zur 
Aushilfe stundenweise.
bewerbung per E-mail an: info@kum-
merloew-anwaltskanzlei.de

Mittelgroße Rechtsanwaltskanzlei in 
Dresden (derzeit 10 Rechtsanwälte) 
sucht ab August 2010 eine Auszubil-
dende mit Berufsziel Rechtsanwalts-
fachangestellte. 
Unsere Kanzlei ist zertifiziert nach IsO 
9001 und mit modernster bürotechnik 
ausgestattet. wir suchen eine(n) bewer-
ber/in mit freude an bürotätigkeiten, 
rechtlichen fragestellungen, Kontakt mit 
menschen und mitarbeit in einem grö-
ßeren Team. Abitur mit guten noten in 
Deutsch, mathe und Englisch wäre von 
vorteil.
bewerbung erbitten wir schriftlich an 
mUnZ Rechtsanwälte, z.hd. frau strehle, 
gustav-Adolf-straße 6b, 01219 Dresden.

wir sind eine Rechtsanwaltsgesell-
schaft mit derzeit 2 Rechtsanwälten 
im Zentrum von chemnitz. Unsere 
schwerpunkte liegen in den bereichen 
Arbeitsrecht und wirtschaftsrecht. 
wir suchen für unser büro ab dem 
01.08.2010 eine/n Auszubildende/n als 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n.
wir bieten Ihnen ein tolles Arbeitsklima, 
moderne büroräume und ein abwechs-
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lungsreiches Aufgabengebiet. sie sind 
motiviert, gewissenhaft, haben sehr gute 
Deutsch- und mathematikkenntnisse, ei-
nen guten Realschulabschluss oder Ab-
itur und verfügen über gute Umgangs-
formen, dann freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftige bewerbung. 
stevens und Kollegen Anwaltskoopera-
tion, Am Rathaus 4, 09111 chemnitz; 
info@stevens-kollegen-rae.de

In unserer Rechtsanwaltskanzlei haben 
wir ab dem 01.08.2010 einen Ausbil-
dungsplatz für den abwechslungsrei-
chen Beruf zum/zur Rechtsanwaltsfa-
changestellten zu besetzen. 
wir legen wert auf gute Umgangsfor-
men sowie ein sicheres, freundliches und 
gepflegtes Auftreten. sie sollten sprach-
gewandt in wort und schrift, teamfähig, 
leistungsbereit, belastbar sein und über 
eine gute und schnelle Auffassungsgabe 
verfügen. Kenntnisse im Zehn-finger-
Tastschreiben wären wünschenswert. 
weiterhin sollten sie über Abitur mit 
guten noten oder über einen sehr guten 
Realschulabschluss verfügen.
wenn sie unser engagiertes Team unter-
stützen möchten, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige bewerbung und bitten 
sie, uns diese bis spätestens 31.05.2010 
an die nachfolgende Adresse – gern 
auch per E-mail – zu senden: 
KOBER Rechtsanwälte, z. hd. frau 
Anke Antos, Lengenfelder straße 8 A, 
08064 Zwickau
Telefon: 0375/ 79 21 550, Telefax: 0375/ 
79 21 551, E-mail: A.Antos@Kober.org

In Rechts- und Fachanwaltskanzlei 
in Taucha bei Leipzig mit Schwer-
punkten im Arbeits-, Familien- und 
Verkehrsrecht ist ab 01.08.2010 ein 
Ausbildungsplatz zur/zum Rechtsan-
waltsfachangestellten zu besetzen. 
voraussetzung sind gute mathematik- 
und Deutschnoten, aufgeschlossenes 
wesen und gute Umgangsformen. Er-
fahrungen im 10-finger-schreibsystem 
und pc-Kenntnisse erwünscht. gerne 
auch Umschüler/in oder Ausbildungs-
platzwechsler/in. 
bewerbungen bitte ab sofort ausschließ-
lich mittels elektronischer post an RA 
Knappe@t-online.de. Rechts- und fa-
chanwalt für Arbeits- u. familienrecht 
christoph Knappe, geschwister-scholl-
straße 2, 04425 Taucha

Ausbildung zur Rechtsanwalts-
fachangestellten:
wir suchen zum 01.08.2010 eine/n en-

gagierten Auszubildenden für die Aus-
bildung zum Rechtsanwaltsfachange-
stellten. sie sollten mindestens 18 Jahre 
alt sein, das Abitur abgeschlossen oder 
über einen Realschulabschluss UnD be-
rufsabschluss im kaufmännischen be-
reich verfügen. wir setzen sehr gute 
Rechtschreib- und grammatikkennt-
nisse, pc-Kenntnisse sowie Zehnfin-
gerschreibsystem voraus und erwarten 
von unserem Auszubildenden sicheres 
Auftreten, Teamfähgkeit und Einsatzbe-
reitschaft. für derzeit arbeitssuchende 
Ausbildungsbewerber besteht die mög-
lichkeit, sich bereits vor dem 01.08.2010 
auf Teilzeitbasis mit dem berufsbild der 
Rechtsanwaltsfachangestellten vertraut 
zu machen.
wir erbitten Ihre aussagekräftige be-
werbung ausschließlich per E-mail an 
m.beck@kanzlei-moussa.de

Ausbildungsplatz als Rechtsanwalts-
fachangestellte(r)!
In unserer Kanzlei in Löbau mit Außenstel-
le in Zittau haben wir einen Ausbildungs-
platz als Rechtsanwaltsfachangestellte(r) 
für das Ausbildungsjahr 2010/2011 zu 
besetzen. Es wird ein zumindest befrie-
digender schulabschluss (Abitur oder 
fachhochschulreife) mit sehr guten bis 
guten Deutschnoten vorausgesetzt. wir 
legen wert auf gute Umgangsformen so-
wie ein sicheres und gepflegtes Auftre-
ten. sie sollten sprachgewandt in wort 
und schrift, teamfähig, leistungsbereit, 
belastbar sein und über eine gute und 
schnelle Auffassungsgabe verfügen. 
Kentnisse im Zehn-finger-Tastschreiben 
und mobilität wären wünschenswert, 
sind jedoch nicht zwingend erforderlich.
wenn sie unser engagiertes Team unter-
stützen möchten, richten sie Ihre aussa-
gekräftigen bewerbungsunterlagen an 
folgende Anschrift: frau Rechtsanwäl-
tin Yvonne haußer-Knabe, poststraße 
3, 02708 Löbau oder per E-mail: Rai-
nYvonnebruntsch@gmx.de

Stellengesuche

Rechtsanwalt aus Dresden, 36 Jahre, 
fünf Jahre berufserfahrung im gesell-
schafts- und Insolvenzrecht, abgeschlos-
sener fA-Lehrgang handels- und gesell-
schaftsrecht, ungekündigt, sucht lang-
fristige vollzeitstelle.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 513/2010, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden  

Rechtsanwalt aus Dresden, 36 J., 8 
Jahre berufserfahrung, Arbeitsrecht, 
vertragsrecht, Allgemeines Zivilrecht, 
Zwangsvollstreckung  sucht neue Aufga-
be (auch Teilzeit mgl.) in sachsen. 
Email: anwalt-dd@web.de mobil 0177 
567 28 63

Rechtsanwältin, 35 J., 7 Jahre berufser-
fahrung in den bereichen Insolvenzrecht, 
privates baurecht, gesellschaftsrecht 
und allgemeines Zivilrecht, Zusatzstudi-
um bwL (grundstudium abgeschlossen), 
sucht neue Aufgabe in Kanzlei, Unter-
nehmen oder verband in Dresden und 
Umgebung. 
Kontakt: ramona.fischer@web.de oder 
0174/5169011

Berufseinsteiger (2x gehobenes be-
friedigend in sachsen) sucht Tätigkeit 
als Rechtsanwalt oder freier mitarbeiter 
mit dem schwerpunkt Öffentliches Recht 
(voll- oder Teilzeit). 
Kontakt: ra.verwaltungsrecht@google-
mail.com

Volljuristin, 35 J., 7 Jahre berufser-
fahrung, ungekündigt, fachanwalts-
lehrgang im bau- und Architektenrecht 
erfolgreich absolviert, offen für andere 
Rechtsgebiete, sucht neue herausforde-
rung auf Teilzeitbasis in Leipzig und Um-
gebung, 
Kontakt: juristin.leipzig@gmx.de

Junge Rechtsanwaltsfachangestellte 
sucht ab Juli 2010 im Raum pIR/DD neu-
es Anstellungsverhältnis. Der Umgang 
mit den mandanten sowie die mir über-
tragenen Aufgaben bei der Leitung des 
sekretariats machen mir große freunde. 
Zu meiner täglichen Arbeit in der Kanzlei 
zählen der posteingang sowie der post-
ausgang, die selbstständige Anlage von 
Akten und forderungskonten, die ge-
samte Zwangsvollstreckung, die Erstel-
lung von Kostenrechnungen und schrift-
sätzen. Das schreiben nach phonodiktat 
beherrsche ich sicher und schnell. 
mein derzeitiges Arbeitsfeld umfasst 
ZivilR, strafR, ErbR, famR, mietR, ver-
kehrsR. 
bei Interesse melden unter refa-pir-dd@
freenet.de

Rechtsanwaltsfachangestellte in un-
gekündigter und nicht befristeter An-
stellung mit 15 Jahren berufserfahrung 
sucht in Döbeln und Umgebung neue 
berufliche herausforderung in Teilzeit 
(30/h woche). mit allen berufstypischen 
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Aufgaben bin ich bestens vertraut. Aus-
führliche Kenntnisse im Kostenrecht, 
mahnwesen sowie Zwangsvollstreckung 
sind vorhanden. Zu meinen Aufgaben-
bereichen gehört u. a. die Aktenführung 
und Korrespondenz, Terminkoordination 
und führung des fristenkalenders so-
wie die buchhaltung. Auf grund meiner 
langjährigen berufserfahrung können 
sie fundierte EDv-Kenntnisse, z.b.  RA-
micro und den ms Offi ce Anwendungen 
word und Exel erwarten. Ich bin an en-
gagiertes, selbstständiges, freundliches, 
einsatzbereites, teamfähiges Arbeiten 
gewöhnt. neuen Aufgaben und heraus-
forderungen stehe ich offen gegenüber. 
bei Interesse bitte ich um Kontaktauf-
nahme unter mailkasten2010-refa@
yahoo.de

RA-Fachangestellte (28) in ungekün-
digter und unbefristeter Anstellung 
sucht neuen wirkungskreis im Raum 
Riesa-großenhain. mein derzeitiges Ar-
beitsfeld umfasst hauptsächlich das Zi-
vilR und famR, teilweise auch verkehrsR, 
strafR und ArbeitsR. Ich bin mit dem 
gesamten spektrum des schriftwesens, 
der bearbeitung der post, der büroor-
ganisation sowie der persönlichen und 
telefonischen betreuung der mandan-
ten vertraut. sie erwartet eine diskrete, 
pfl ichtbewusste und zuverlässige mit-
arbeiterin. Zu meinen stärken gehören 
neben Engagement ebenso Loyalität und 
verantwortungsbewusstsein. mir zuge-
teilte Aufgaben erledige ich zeitnah und 
gewissenhaft. Ein freundliches, höfl iches 
und seriöses Auftreten sehe ich als eben-
so selbstverständlich wie Diskretion und 
pünktlichsein. 
bei Interesse bitte Email an: refa-grossen-
hain@gmx.de

Junge, fl exible Rechtsanwaltsfachan-
gestellte, die über das entsprechende 
fachwissen verfügt sowie den Ehrgeiz 
besitzt, sich stetig weiterzubilden, sucht 
ab sofort festanstellung in einem Leipzi-
ger Anwaltsbüro. Ausführliche Kenntnis-
se im Kostenrecht und mahnwesen sind 
vorhanden. Zu meinen Aufgabenberei-
chen gehörte u. a. die Aktenführung 
und Korrespondenz, Terminkoordinati-
on und führung des fristenkalenders, 
das mahn- und vollstreckungsverfahren, 
sowie allgemeine sekretariatsarbeiten. 
neben den erlangten fachkenntnissen 
erwartet sie ein sorgfältiger und kreati-
ver mensch. Zu meinen stärken zähle ich 
freundlichkeit, Aufgeschlossenheit, Zu-
verlässigkeit, belastbarkeit, Engagement 
und Lernfähigkeit. Ich verfüge über gute 
EDv-Kenntnisse (u. a. RA micro) und be-
herrsche das Zehn-finger-schreibsystem. 
Kontaktaufnahme unter RefAmueller@
live.de oder 0163/3125964

Werte Anzeigenkunden,
bitte beachten sie, dass wir 
Kanzlei-Logos oder -schriftzü-
ge in Zukunft nur für Anzeigen 
verwenden können, wenn sie 
uns diese als reprofähige gra-
fikdateien zur verfügung stel-
len (Auflösung 300 dpi, for-
mate Jpg, TIff, pDf o.ä.). 
bilder oder gestaltungsvor-
schläge in microsoft word®-
Dokumenten können leider 
nicht berücksichtigt werden. 

Anzeigenpreisliste 2010
KAMMERaktuell

für die schaltung von Anzeigen im 
Rundschreiben sowie auf der home-
page der RAK sachsen gelten fol-
gende Anzeigenpreise:

Kleinanzeige (bis 15 Zeilen, 
schriftgröße 9, Zeilenbreite 7,5 cm)

bei Angabe einer Postanschrift, 
Telefon-, Faxnummer, E-Mail-
Adresse
für mitglieder  kostenfrei
nichtmitglieder  25,- €
unter Chiffre
für mitglieder  30,- €
nichtmitglieder  55,- €

Halbseitige Anzeige bei Lie-
ferung druckfähiger Grafik-
daten:
für mitglieder  600,- €
für gewerbliche Inserenten 900,- €

Ganzseitige Anzeige bei Lie-
ferung druckfähiger Grafik-
daten:
für mitglieder  1.000,- €
für gewerbliche Inserenten 1.500,- €
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geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer sachsen

Anschrift: 
Atrium am Rosengarten
glacisstraße 6
01099 Dresden

Telefon: +49 (0)351 318 59 0
Telefax: +49 (0)351 336 08 99
E-mail: info@rak-sachsen.de
Internet: www.rak-sachsen.de

RECHTS
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN

RECH
ANWA

Redaktionsschluss „KAMMERaktuell“ 03/2010: 16.08.2010

Rechtsanwältin
Jacqueline Lange, LL.m.
geschäftsführerin,
0351-31859 26

Katrin Treichel
sachbearbeitung/Ausbildung,
0351-31859 27

Kathleen Kretzschmar
sachbearbeitung/Ausbildung
seminare, 
Referendarausbildung
0351-31859 44

manuela Jurowiec
projektmitarbeiterin
projekt „berufsstart RefA“
projekt „refaQ

Rechtsanwalt 
Tobias grund, 
Ausbildungsplatzentwicklung, 
projekt „berufsstart RefA“
projekt „refaQ“
0351-31859 31

silke Keil
sachbearbeitung/
Zulassung
buchstaben A-L
0351-31859 25

Kerstin müller 
sachbearbeitung/
Zulassung buchstaben m-Z
0351-31859 29 

Rechtsanwältin
Jana frommhold
geschäfstführerein
in Elternzeit

Oliver stumm, Ass.jur.
Referent,
Referendarausbildung,
berufsrecht/beschwerden
0351-31859 43

Roswitha chlubek
sekretariat,
fachanwaltschaften
0351-31859 21

gabriele Jäger
Empfang/
sachbearbeitung/ 
beschwerden
0351-31859 0 

Rechtsanwältin
Kathrin Trinks
Referentin, Zulassungswesen, 
fachanwaltschaften,
fortbildung, Abwicklung
0351-31859 30 

Daniela hielscher
buchhaltung,
Anwaltsausweise
0351-31859 23

heike Liebisch
Empfang/
sachbearbeitung/ 
beschwerden
0351-31859 0 

ImpREssUm

KAmmERaktuell
Informationen der Rechtsanwaltskammer sachsen

herausgeber:  Rechtsanwaltskammer sachsen, glacisstraße 6, 
01099 Dresden
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Das vollständige Fortbildungsprogramm der Rechtsanwaltskammer Sachsen nebst Seminarbe-
schreibungen finden Sie in unserem Seminarkatalog 2010. Dieser lag der KAMMER aktuell, Ausgabe 
04/2009, als Extraheft bei. 

Alternativ können Sie das Fortbildungsprogramm auf unserer Homepage www.rak-sachsen.de unter 
dem Menüpunkt „Für Mitglieder“ abrufen. Dort können Sie auch direkt online buchen und erhalten 
einen sofortigen Rabatt von 5,00 € auf den Seminarpreis.

Kurs-nr.: 31082
Der Einfl uss des Gemeinschaftsrechts 

auf das deutsche Arbeitsrecht
horstpeter Kreppel, Luxemburg

Richter am gericht für den öffentlichen Dienst 
der Europäischen Union

Dresden
freitag, 28.05.2010
10.00 bis 15.00 Uhr

seminarpreis: 130,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31073
Jugendstrafrecht aus dem Blickwinkel der 

verschiedenen Prozessbeteiligten
RAin caroline Kager, Dresden

und
markus vogel, Richter am Ag Dresden, Jugendgericht

und
Inge maukisch, Jugendgerichtshilfe Dresden

Dresden
freitag, 04.06.2010
09.00 bis 15.00 Uhr

seminarpreis: 135,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31076
Ausgewählte neue Rechtsprechung zum 

Kapitalmarktrecht
RA Dr. steffen furche, Dresden

Dresden
freitag, 04.06.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150.00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31091
Mediaton – Das unbekannte Wesen ...

RA michael sadlo, Dresden, mediator
und

Dr. Rüdiger söhnen, Dresden
vorsitzender Richter am OLg Dresden

und
burkhart sauer, Dipl.-psychologe

Dresden
Donnerstag, 10.06.2010

14.00 bis 17.30 Uhr
seminarpreis: 100,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31026
RVG – Abrechnung in Forderungs-, Verkehrsunfall- 
und Mietsachen und die §§ 15 a und 55 Abs. 5 RVG

horst-Reiner Enders, neuwied

Leipzig
freitag, 11.06.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

ACHTUNG NEU !
Kurs-nr.: 31101

Chefsache Akquisition
Johanna busmann, busmann training ®

chemnitz - Lichtenwalde
mittwoch, 18.08.2010
18.00 bis 21.00 Uhr

seminarpreis für mitglieder und 
Kanzleiangehörige: 90,00 € 

(für nichtmitglieder: 160,00 €)

bitte ankreuzen
O

ACHTUNG NEU !
Kurs-nr.: 31102

Gut befragt ist halb gewonnen ®
Johanna busmann, busmann training ®

chemnitz - Lichtenwalde
Donnerstag, 19.08.2010

10.00 bis 18.00 Uhr
seminarpreis für mitglieder und 

Kanzleiangehörige: 165 € 
(für nichtmitglieder: 250,00 €)

bitte ankreuzen
O

ACHTUNG NEU !
Kurs-nr.: 31103

Kleine Kanzleien ganz groß
Johanna busmann, busmann training ®

chemnitz - Lichtenwalde
freitag, 20.08.2010
10.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis für mitglieder und 
Kanzleiangehörige: 165 € 

(für nichtmitglieder: 250,00 €)

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31028
Auswirkungen der WEG-Reform auf das 

Insolvenz- und Zwangsverwaltungsverfahren
RA michael Drasdo, neuss

Dresden
freitag, 20.08.2010
10.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31067
HOAI 2009 – Erste Erfahrungen
RA Rainer fahrenbruch, Dresden

Dresden
samstag, 21.08.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31096
Workshop Mediation – 

in Konfl ikten erfolgreich vermitteln
Dipl.-psych. Joachim guzy, 

psychologischer psychotherapeut, Dresden
und

mediator und RA bernhard böhm, Leipzig, master of mediation

schloss machern bei Leipzig
Donnerstag, 26.08.2010 bis

samstag, 28.08.2010
seminarpreis: 395,00 €

Anmeldeschluss: 30.06.2010

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31064
Kosten- und Gebühren im Familienrecht – 
Auswirkungen von FamFG und FamGKG
Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Leipzig
montag, 30.08.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31066
Kosten- und Gebühren im Familienrecht – 
Auswirkungen von FamFG und FamGKG
Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Dresden
Dienstag, 31.08.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Kurs-nr.: 31035
Anfechtung und Aufrechnung in der Insolvenz

RA Dr. nils freudenberg, Dresden

Leipzig
freitag, 03.09.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31088
Aktuelle Fragen zum Unterhaltsrecht

helmut borth, Richter am Ag stuttgart a.D.

Dresden
freitag, 03.09.2010
09.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31087
Die Strukturreform des Versorgungsausgleichs

helmut borth, Richter am Ag stuttgart a.D.

Dresden
samstag, 04.09.2010
09.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31055
Einführung in das Werkvertragsrecht – VOB/B

RA Dr. wolfgang Kau, Dresden

Dresden
Donnerstag, 09.09.2010 und
Donnerstag, 16.09.2010 und

Donnerstag, 23.09.2010
jeweils von 09.00 bis 12.15 Uhr

seminarpreis: 125,00 € insgesamt

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31034
Update Gesellschaftsrecht

notar Dr. heribert heckschen, Dresden

Dresden
freitag, 10.09.2010
14.00 bis 21.00 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31046
Aktuelle Trends der Vergaberechtsprechung

bernhard fett, ssmI, Dresden

Dresden
samstag, 11.09.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31085
Schönheitsreparaturen und Schriftformklauseln 

im Gewerbe- und Wohnraummietrecht
RA michael sadlo, Dresden

Dresden
samstag, 11.09.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31061
Erfolgreiche Kontenpfändung

Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Leipzig
montag, 13.09.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31062
Erfolgreiche Kontenpfändung

Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Dresden
Dienstag, 14.09.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31098
Stilvolle Korrespondenz im Anwaltsalltag

RA Dr. christoph möllers, Dresden

Dresden
Dienstag, 14.09.2010
09.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 110,00 €

bitte ankreuzen
O
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Kurs-nr.: 31039
Update Erbrecht

RA franz-georg Lauck, Dresden

Dresden
freitag, 17.09.2010
14.00 bis 18.30 Uhr

seminarpreis: 130,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31054
Die Reform der Pfl egeversicherung – für die Praxis

RA Ronald Richter, hamburg

Dresden
freitag, 17.09.2010
13.00 bis 19.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31071
Einführung in das Internet- und Telekommunikationsrecht 

für Anwälte
RA Dr. christian Klostermann, Zwickau

Dresden
samstag, 18.09.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 110,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31079
Berufsrecht

RA Dr. Detlef haselbach, Dresden

Dresden
montag, 20.09.2010
17.00 bis 19.00 Uhr

seminarpreis: 30,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31029
Stressbewältigung 

Dr. claudia friedrich-gross, Leipzig

Dresden
freitag, 24.09.2010 und

samstag, 25.09.2010
jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 260,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31051
Gebühren- und Kostenrecht für Einsteiger

hans-georg pape, Dresden

Leipzig
Dienstag, 12.10.2010 und

Donnerstag, 14.10.2010 und
Dienstag, 19.10.2010 und

Donnerstag, 21.10.2010 und
Dienstag, 26.10.2010 und
Donnerstag, 28.10.2010

jeweils von 17.00 bis 20.15 Uhr
seminarpreis: 245,00 € insgesamt

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31030
Zeitmanagement

Dr. claudia friedrich-gross, Leipzig

Dresden
freitag, 22.10.2010 und

samstag, 23.10.2010
jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 260,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr 31041
„Akquise, Marketing, Kommunikation - tägliche 

Herausforderungen für den Anwalt - Tipps und Tricks“
RA markus haselier, Dresden 

Dresden
freitag, 22.10.2010 
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 70,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31025
Europäisches Gesellschaftsrecht

RA Dr. hans-michael pott, Düsseldorf

Dresden
samstag, 30.10.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Kurs-nr.: 31053
Grundlagenseminar Buchführung und Steuern 

in der Anwaltskanzlei
holger Richter, Leipzig

Leipzig
Dienstag, 02.11.2010 und

Donnerstag, 04.11.2010 und
Dienstag, 09.11.2010 und

Donnerstag, 11.11.2010 und
Dienstag, 16.11.2010 und
Donnerstag, 18.11.2010 

jeweils von 17.00 bis 20.15 Uhr
seminarpreis: 245,00 € insgesamt

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31090
Die Immobilie bei Trennung und Scheidung

RA frank simon, Dresden

Leipzig
Donnerstag, 04.11.2010

09.00 bis 15.30 Uhr
seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31006
Aktuelle Rechtsprechung des BGH 

und des BFH im Insolvenzrecht
Dr. Dietmar Onusseit, Dresden 
vorsitzender Richter am OLg 

Dresden
freitag, 05.11.2010
09.00 bis 15.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31083
Aktuelle Rechtsprechung zum Arzthaftungsrecht

wolfgang frahm, 
vorsitzender Richter am schleswig-holsteinischen OLg

Dresden
samstag, 06.11.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31078
Aktuelle Entwicklungen im Wohnraummietrecht

Thomas gebhard, Dresden
weiterer aufsichtführender Richter am Ag Dresden  

Dresden
freitag, 12.11.2010
09.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31095
Insolvenzarbeitsrecht

RA Dr. christoph munz, Dresden

Leipzig
freitag, 12.11.2010
10.00 bis 17.30 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31037
Aktuelles im Verkehrsrecht - Teil 2

RA stephan stock, Leipzig

Dresden
samstag, 13.11.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31031
Effektive Verhandlungsführung nach dem Harvard-

Konzept 
Dr. claudia friedrich-gross, Leipzig

Dresden
freitag, 19.11.2010 und

samstag, 20.11.2010
jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 260,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31094
Update - Insolvenzarbeitsrecht
RA Dr. christoph munz, Dresden

Dresden
freitag, 26.11.2010
14.00 bis 17.30 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Kurs-nr.: 31009
Aktuelle Rechtsprechung des OLG Dresden im 

Familienrecht
Kathrein maciejewski, Richterin am OLg Dresden

Dresden
freitag, 26.11.2010
09.00 bis 15.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31070
Gewerbliches Mietrecht
Lukas Alberts, Dresden,

stellv. vorsitzender Richter am OLg Dresden

Dresden
samstag, 27.11.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31099
Aktuelle Rechtsprechung des Sächsischen OVG 

zum Abgabenrecht
michael Raden, bautzen, 

vorsitzender Richter am sächsischen Ovg

Dresden
freitag, 03.12.2010
09.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31092
3. Sächsischer Sozialrechtstag
RA sebastian Obermaier, Leipzig

und
n.n.
und
n.n.

Dresden
freitag, 03.12.2010
09.00 bis 17.00 Uhr

seminarpreis: 180,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31093
Aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht

michael borowski, chemnitz
vorsitzender Richter am LAg chemnitz

chemnitz
samstag, 04.12.2010
09.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31089
Betriebsverfassungsrecht

frank woitaschek, präsident des Arbg frankfurt/main

Leipzig
freitag, 10.12.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31038
Bautechnik für Juristen

Dipl.-Ing. michael probst, mainz 
Architekt, ö.b.u.v. sv

Dresden
samstag, 11.12.2010
09.00 bis 15.30 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31086
Patientenverfügung – 

Fachübergreifendes Vertiefungsseminar
RA Dr. henning Rothe, m.L.E., hannover 

und
n.n. (mediziner)

ACHTUNG TERMINVERLEGUNG !
Dresden

freitag, 28.01.2011
09.00 bis 16.30 Uhr

seminarpreis: 160,00 €

bitte ankreuzen
O

Sem
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Das vollständige Fortbildungsprogramm der Rechtsanwaltskammer Sachsen nebst Seminarbe-
schreibungen finden Sie in unserem Seminarkatalog 2010. Dieser lag der KAMMER aktuell, Ausgabe 
04/2009, als Extraheft bei. 

Alternativ können Sie das Fortbildungsprogramm auf unserer Homepage www.rak-sachsen.de unter 
dem Menüpunkt „Für Mitglieder“ abrufen. Dort können Sie auch direkt online buchen und erhalten 
einen sofortigen Rabatt von 5,00 € auf den Seminarpreis.

Kurs-nr.: 31056
Reform des Kontopfändungsschutzes – das P-Konto

Anja Dietze, Dresden, Dipl.-Rpfl . (fh), OLg Dresden

Dresden
montag, 07.06.2010
14.00 bis 17.30 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

AUsgEbUchT!

Kurs-nr.: 31026
RVG – Abrechnung in Forderungs-, Verkehrsunfall- 
und Mietsachen und die §§ 15 a und 55 Abs. 5 RVG

horst-Reiner Enders, neuwied

Leipzig
freitag, 11.06.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31021
Zwangsvollstreckung ins Grundbuch

Katrin hartmann, Dresden
 Dipl.-Rpfl . (fh), OLg Dresden

Dresden
montag, 16.08.2010
13.00 bis 18.30 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31064
Kosten- und Gebühren im Familienrecht – 
Auswirkungen von FamFG und FamGKG
Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Leipzig
montag, 30.08.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31066
Kosten- und Gebühren im Familienrecht – 
Auswirkungen von FamFG und FamGKG
Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Dresden
Dienstag, 31.08.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31011
Effektive Zwangsvollstreckung in bewegliches Vermögen – 

Tipps und Tricks
Uta Zesch, geprüfte Rechtsfachwirtin, Leipzig

Dresden
montag, 06.09.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31069
Die Beauftragung des Gerichtsvollziehers – 

„Lust statt Frust“
Thomas Lux, Obergerichtsvollzieher, Leipzig 

und
Uta Zesch, geprüfte Rechtsfachwirtin, Leipzig

Dresden
Dienstag, 07.09.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O
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Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Kurs-nr.: 31061
Erfolgreiche Kontenpfändung

Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Leipzig
montag, 13.09.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31062
Erfolgreiche Kontenpfändung

Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Dresden
Dienstag, 14.09.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31016
Aktuelles zu Beratungs- und Prozesskostenhilfe

Uta Zesch, geprüfte Rechtsfachwirtin, Leipzig

Leipzig
freitag, 24.09.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31080
Abrechnung des strafrechtlichen Mandats

bärbel Lehmann, Dresden bürovorsteherin

Dresden
samstag, 25.09.2010
09.00 bis 14.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31023
Besonderheiten der Zwangsvollstreckung – 

Vorläufi ge Sicherungsmaßnahmen und effektive Räumung
Katrin hartmann, Dresden

 Dipl.-Rpfl . (fh), OLg Dresden

Dresden
montag, 27.09.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31051
Gebühren- und Kostenrecht für Einsteiger

hans-georg pape, Dresden

Leipzig
Dienstag, 12.10.2010 und

Donnerstag, 14.10.2010 und
Dienstag, 19.10.2010 und

Donnerstag, 21.10.2010 und
Dienstag, 26.10.2010 und
Donnerstag, 28.10.2010

jeweils von 17.00 bis 20.15 Uhr
seminarpreis: 245,00 € insgesamt

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31017
Aktuelles zu Beratungs- und Prozesskostenhilfe

Uta Zesch, geprüfte Rechtsfachwirtin, Leipzig

Dresden
montag, 18.10.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31013
Workshop: RVG für (Wieder-) Einsteiger - Zivilrecht

Uta Zesch, geprüfte Rechtsfachwirtin, Leipzig

Leipzig
freitag, 22.10.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31058
Grundzüge der Verwaltungsvollstreckung

Anja Dietze, Dresden, Dipl.-Rpfl . (fh), OLg Dresden

Dresden
montag, 25.10.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Sem
inare für M

itarbeiter



Anmeldung bitte per FAX an die Rechtsanwaltskammer Sachsen: 0351 / 3 36 08 99
Anmeldebestätigung und Rechnung erfolgen nach Anmeldung. Stornogebühren: 25,00 € bei Rücktritt innerhalb von 

14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, volle Seminargebühr bei Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn

Name, Vorname, Titel
(mehrere Teilnehmer unbedingt genau 

benennen bzw. mehrere Anmeldeblätter 
benutzen!):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Seminare der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 • 01099 Dresden • www.rak-sachsen.de

Telefon: 0351 / 3 18 59 44 • Telefax: 0351 / 3 36 08 99

Kurs-nr.: 31015
Workshop: RVG für Fortgeschrittene - Zivilrecht

Uta Zesch, geprüfte Rechtsfachwirtin, Leipzig

Leipzig
freitag, 29.10.2010
13.00 bis 18.00 Uhr

seminarpreis: 75,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31053
Grundlagenseminar Buchführung und Steuern 

in der Anwaltskanzlei
holger Richter, Leipzig

Leipzig
Dienstag, 02.11.2010 und

Donnerstag, 04.11.2010 und
Dienstag, 09.11.2010 und

Donnerstag, 11.11.2010 und
Dienstag, 16.11.2010 und
Donnerstag, 18.11.2010 

jeweils von 17.00 bis 20.15 Uhr
seminarpreis: 245,00 € insgesamt

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31074
RVG Intensiv - Training

Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Leipzig
montag, 29.11.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31075
RVG Intensiv - Training

Karin scheungrab, Dipl.-Rpfl . (fh), Leipzig

Dresden
Dienstag, 30.11.2010
09.00 bis 16.00 Uhr

seminarpreis: 150,00 €

bitte ankreuzen
O

Kurs-nr.: 31081
Sozialrechtliches Mandat – 

Verfahrensrecht und richtige Abrechnung
bärbel Lehmann, Dresden bürovorsteherin

und
RAin constanze würfel, Leipzig

Dresden
Donnerstag, 02.12.2010

09.00 bis 15.30 Uhr
seminarpreis: 95,00 €

bitte ankreuzen
O
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1. Anmeldung 

für Ihre Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung – per post, per fax 
oder online unter www.rak-sachsen.de (menüpunkt „für mitglie-
der“) – erforderlich. 

wir berücksichtigen die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres 
Eingangs. 

vor der Durchführung des seminars erhalten sie von uns vorbe-
haltlich der verfügbarkeit freier plätze eine Anmeldebestätigung. 
Erst jetzt ist Ihre Anmeldung verbindlich. 

sollte das von Ihnen gewählte seminar bereits ausgebucht sein, 
erhalten sie von uns rechtzeitig mitteilung. Ein vertrag kommt in 
diesem fall nicht zustande.

2. Seminarpreise / Rechnung

Die von uns ausgewiesenen seminarpreise sind von der Umsatz-
steuer befreit. 

bei Online-buchung über unsere homepage erhalten sie einen Ra-
batt von 5,00 € auf den seminarpreis. 

Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang der Rechnung fällig und auf 
das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. 

3. Veranstaltungsort

Als veranstaltungsort ist im seminarkatalog die jeweilige stadt an-
gegeben. Die konkrete Anschrift der Tagungsräume wird Ihnen vor 
Durchführung der veranstaltung rechtzeitig bekannt gegeben. 

Angepasst an die jeweiligen Teilnehmerzahlen behalten wir uns die 
kurzfristige verlegung der veranstaltung in andere Tagungsräume 
vor. Dies berechtigt nicht zur stornierung des seminars.

4. Absage oder Programm- / Dozentenwechsel

wir behalten uns das Recht vor, die veranstaltung bei zu geringer 
Teilnehmerzahl, bei Ausfall bzw. Erkrankung des Dozenten, hotel-
schließung oder höherer gewalt abzusagen. 

Über notwendige programmänderungen, insbesondere einer ver-
schiebung des seminartermins oder eines Dozentenwechsels wer-
den die Teilnehmer rechtzeitig informiert.

muss eine veranstaltung abgesagt werden, wird ein bereits gezahl-
ter seminarpreis erstattet. weitergehende Ansprüche sind ausge-
schlossen.

5. Stornierung 

sollten sie nach erfolgreicher Anmeldung kurzfristig an der Teil-
nahme verhindert sein, bitten wir sie, Ihre Anmeldung rechtzeitig 
schriftlich (per post oder fax oder E-mail) zu stornieren. für die 
Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zugang der stornierung bei der 
Rechtsanwaltskammer sachsen an. 

bei stornierung innerhalb von 14 Tagen vor veranstaltungsbeginn 
wird ein pauschales Entgelt von 25,00 € (umsatzsteuerbefreit) er-
hoben. 

Erfolgt die stornierung innerhalb von 7 Tagen vor veranstaltungs-
beginn wird der volle seminarpreis fällig. 

6. Teilnahmebescheinigung

Die Rechtsanwaltskammer sachsen stellt Teilnahmebescheinigun-
gen aus. Die Teilnehmer erhalten die bescheinigungen nach der 
veranstaltung. bitte beachten sie, dass keine bescheinigung aus-
gehändigt werden kann, sofern die Teilnehmer nicht namentlich 
gemeldet werden bzw. die Teilnahme am veranstaltungstag nicht 
auf den Unterschriftenlisten bestätigt wird.

7. Begleitende Seminarunterlagen

Die Rechtsanwaltskammer sachsen händigt den Teilnehmern ei-
nes seminars im Rahmen einzelner veranstaltungen begleitende 
seminarunterlagen aus, die von dem jeweiligen Dozenten erstellt 
worden sind. Diese begleitenden seminarunterlagen sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede verwertung dieser seminarunterlagen, 
insbesondere die vervielfältigung und/ oder verbreitung, ist ohne 
vorherige Einwilligung des Urhebers unzulässig.

8. Datenschutz

Ihre namens- und Anschriftendaten werden über die Teilnehmer-
liste den anderen seminarteilnehmern zugänglich gemacht. wün-
schen sie dies nicht, teilen sie uns dies bitte kurz schriftlich mit.

9. Haftungsbeschränkung

Die Rechtsanwaltskammer sachsen haftet gegenüber den Teil-
nehmern nur, soweit ein schaden auf einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen pflichtverletzung der Rechtsanwaltskammer 
sachsen beruht. Die haftung für einfache fahrlässigkeit ist aus-
geschlossen. Die vorstehende haftungsbegrenzung gilt nicht bei 
einer verletzung des Lebens, des Körpers oder der gesundheit ei-
nes Teilnehmers. Die Rechtsanwaltskammer sachsen haftet für das 
verschulden ihrer Erfüllungsgehilfen ebenfalls nach maßgabe der 
vorstehenden sätze.

stand: 01.01.2010

Nutzungsbedingungen für Seminare der RAK Sachsen
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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 

Die Kammergeschäftsstelle ist

Mo. - Fr. von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

durchgehend besetzt und telefonisch zu erreichen.

RECHTS
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN

RECH
ANWA


